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HIV, Hepatitis B und C und Infektionsrisiken im Vollzug

Da viele Gefangene aktuelle Drogenkonsument_innen oder drogenerfahren sind, ist 
der Anteil der Gefangenen mit einer schwerwiegenden Infektionskrankheit hoch: 20,6 
Prozent aller Gefangenen haben eine Hepatitis C, 11 Prozent haben oder hatten eine 
Hepatitis B, 0,7 Prozent sind HIV positiv (Zimmermann/Robert Koch-Institut [RKI], 
2013). Jeder fünfte Gefangene hat mindestens eine dieser Infektionserkrankungen, 
folglich muss sich für den Vollzug die Frage nach einer guten und menschenwürdigen 
Präventionsarbeit in Haft stellen. 

Von den 183 Justizvollzugsanstalten in Deutschland bietet nur eine JVA einen 
Spritzentausch an, im Maßregelvollzug besteht dieses Angebot in keinem der Häuser. 
D.h. von den 73.740 Gefangenen und Untergebrachten haben insgesamt 86 Gefange-
ne einen Zugang zu sterilen Spritzen (0,12%).

 In Deutschland gibt es nur wenige Studien, die sich mit Infektionserkrankungen 
und Drogengebrauch im Justizvollzug beschäftigen. Die letzte Studie, in der gleichzei-
tig Befragungen und Testungen durchgeführt wurden, ist die in 2006/2007 vom RKI 
und dem wissenschaftlichen Institut für Ärzte Deutschlands (WIAD) durchgeführte 
Studie „Infektionskrankheiten unter Gefangenen in Deutschland“. Diese wies u.a. auf 
folgende Infektionsrisiken hin: 

•	 	21	 Prozent	 der	Drogengebraucher_innen	 in	Haft	 benutzen	 gemeinsam	 Spritzen	
(16,3% manchmal, 4,6% immer),

•	 	30	Prozent	aller	Gefangenen	lassen	sich	in	Haft	tätowieren,
•	 	4,7	Prozent	der	Männer	und	13,9	Prozent	der	Frauen	lassen	sich	in	Haft	piercen,
•	 	4,7	 Prozent	 der	Männer	 und	15,4	Prozent	 der	 Frauen	 teilen	 sich	Rasierklingen	

(Eckert/Weilandt, 2008).

Substitution

Seit dem letzten Jahr sollen auch die Substitutionsbehandlungen im Vollzug erfasst 
werden, aber die Behandlungszahlen wurden noch nicht veröffentlicht. Auch die 
Bundesopiumstelle erfasst den Ort „Justizvollzug“ nicht gesondert, so dass hier nur 
Schätzungen vorliegen. In Nordrhein-Westfalen und Berlin wurde die Substitution in 
den letzten Jahren ausgebaut, insbesondere in NRW sind die Substitutionsfälle stark 
gestiegen, von 139 Substitutionen in 2008 auf rund 1.500 jährlich. 

Bundesweit werden vermutlich nur insgesamt 2.500 Gefangene mit Ersatzstoffen 
behandelt, d.h. 1/7 der drogengebrauchenden Gefangenen erhalten dieses Angebot. In 
manchen Bundesländern ist es so gut wie unmöglich, substituiert zu werden, daher 
kommt es immer wieder zu Klagen und Hungerstreiks der Gefangenen (s. Beitrag in 
dieser Ausgabe „Substitutionsbehandlung Opioidabhängiger und Menschenrechte in 
deutschen Haftanstalten – ein Problemfall!“).
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Behandlung von Infektionserkrankungen 

Die medizinische Behandlung von Infektionserkrankungen sollte eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit sein. Menschen, die erkrankt sind, muss eine Behandlung an-
geboten werden, dies hat nicht nur individuelle Vorteile, auch die Infektionsrisiken 
vermindern sich mit guten und erfolgreichen Therapien.

HIV-Behandlungen werden vom Vollzug in der Regel angeboten, die Situation 
kann als „ist bemüht“ beschrieben werden. HIV-Spezialisierte sind aufgrund der 
geringen Fallzahl nicht im Justizvollzug tätig, dies ist auch nicht notwendig, wenn 
eine Zusammenarbeit mit einer niedergelassenen Spezialist_in erfolgen würde. Dieses 
Kooperationsmodell wird in einigen wenigen JVAs umgesetzt, in der Regel wird die 
Behandlung aber von Anstaltsärzt_innen durchgeführt. Selten wird die HIV-Behand-
lung gänzlich verweigert. In 2012 schaltete ein Gefangener das hessische Justizminis-
terium ein, da er in der JVA Hünfeld lange Zeit vergeblich um eine HIV-Behandlung 
gebeten hatte. Das Ministerium antwortete, dass die Behandlung nach den mitteleu-
ropäischen Standards erfolge und nicht zu beanstanden gewesen sei. Mit 215 Helfer-
zellen wären diese zu hoch für den Beginn einer Therapie gewesen, man hätte einen 
Abfall auf unter 200 Helferzellen abgewartet. Der Gefangene wurde verlegt und mit 
129 Helferzellen dann in die Behandlung aufgenommen. Somit wurde in Hessen die 
Aidserkrankung des Gefangenen abgewartet und erst dann erfolgte eine Behandlung. 

Manche Gefangene geben ihre HIV-Infektion beim medizinischen Dienst nicht an 
und verzichten damit auf eine HIV-Behandlung, da sie mit der Offenlegung Repressa-
lien befürchten (Verlust des Arbeitsplatzes, Offenlegung der HIV-Infektion gegenüber 
Mitgefangenen und Bediensteten, Ausschluss aus dem Freizeitbereich etc.). 

Die Hepatitis-C-Behandlung zeigt sich im Justizvollzug als noch schwieriger, ob-
wohl 20,6 Prozent der Gefangenen eine HCV-Infektion haben, wird die Behandlung 
nur sehr wenigen Inhaftierten angeboten, häufig sind es nur zehn Behandlungsfälle 
im gesamten Bundesland. Hintergrund ist, dass die Gefangenen nicht Mitglied in der 
GKV sind, sondern die Behandlungskosten von der Justiz übernommen werden müs-
sen. Pro Patient_in muss mit bis zu 70.000 Euro nur für die Medikamente gerechnet 
werden, diese Kosten werden nur ungern und selten vom Justizvollzug übernommen. 
Besonders problematisch ist in diesem Zusammenhang, dass keine Präventionsmittel 
zur Verfügung gestellt werden und damit Infektionen und Reinfektionen dauerhaft 
stattfinden können.

Notwendige Maßnahmen und Veränderungen

•	 	Entkriminalisierung	des	Betäubungsmittelkonsums	und	Ausbau	alternativer	An-
gebote zur Haftvermeidung (siehe Beitrag Johannes Feest in dieser Ausgabe zur 
Abschaffung der Ersatzfreiheitsstrafe).

•	 	Aufnahme	der	Gefangenen	in	die	Gesetzliche	Krankenversicherung.
•	 	HIV-	und	HCV-Behandlungen	 entsprechend	der	 Standards	 außerhalb	des	Voll-

zugs.
•	 	Substitution	entsprechend	BtMVV	und	der	Richtlinien	der	Bundesärztekammer.
•	 	Abgabe	von	Konsumutensilien	an	Gefangene.
•	 	HIV-	und	HCV-Testung	mit	Beratungsangebot.
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•	 	Hepatitis-A-/B-Impfung	entsprechend	der	STIKO-Empfehlungen.
•	 	Bereitstellung	von	Akupunkturnadeln,	Desinfektionsmittel	und	Farbe	fürs	Täto-

wieren.
•	 	Anonymer	Zugang	zu	Kondomen	und	Gleitmitteln.
•	 	Einhaltung	der	ärztlichen	Schweigepflicht.
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Mörderische Nüchternheit –  
Prohibition und Menschenrechte
Michael Kleim

Zusammenfassung
Das Verbot psychoaktiver Substanzen führt zu Willkür, Ungerechtigkeit und unverhältnis-

mäßiger Repression. Zwangsläufig sind mit dem Prinzip Prohibition systematische Menschen-
rechtsverletzungen verbunden. Der Drogenkrieg führt nicht selten zu einer tödlichen Dyna-
mik. Im Jahr 2003 wurden in Thailand innerhalb weniger Wochen zahllose Menschen Opfer 
des staatlichen Antidrogenterrors. 

Die internationale Menschenrechtsorganisation „Koordinationsstelle Kolumbien-Euro-
pa-USA“ (CCEEU) stellte 2014 fest, dass im Rahmen des Plan Colombia von 2002 bis 2010 
die Anzahl außergerichtlicher Hinrichtungen signifikant zugenommen hatte. Und seit 2016 
überrollt eine blutige Terrorwelle die Philippinen, den der Präsident Duterte als Feldzug gegen 
die Drogenkriminalität versteht. 

„Adonis Villia lebte in einem Slum in Manila. Seine Familie ernährte er als Kleindea-
ler. Als Duterte Präsident wird, ahnt der die Gefahr. Er folgt der Aufforderung der 
Behörden und stellt sich der Polizei. Doch die Knäste sind heillos überfüllt. Er wird 
wieder weggeschickt mit der festen Zusage, dass ihm nichts geschehen werde. Seine 
Frau beschreibt die Nacht, in der er ermordet wurde: ,Es waren sechs maskierte 
Männer auf Motorrädern. Sie haben unsere Tür eingeschlagen und Adonis rausge-
schleppt. Er hat um sein Leben gefleht. Aber die haben ihn abgeknallt, von hinten, 
mit drei Schüssen. Jetzt habe ich nichts mehr; keinen Mann, keinen Job, kein Haus. 
Nur drei Kinder, die ihren Vater vermissen. Und der liegt im Leichenschauhaus, weil 
ich kein Geld für seine Beerdigung habe.‘

Die betroffenen Familien sind isoliert. Verwandte, Nachbarn, Freunde lassen sie 
im Stich; oft aus Angst, selbst ins Visier der Killer zu geraten. Die Killer, so ein Men-
schenrechtsanwalt, zerstören jedes Mal mehr wie nur ein Leben“ (TAZ, 2016a). 

Die Spitze des Eisberges

Artikel 11 [Unschuldsvermutung]1

„Jeder Mensch, der einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, ist so lange als 
unschuldig anzusehen, bis seine Schuld in einem öffentlichen Verfahren, in dem alle 
für seine Verteidigung nötigen Voraussetzungen gewährleistet waren, gemäß dem 
Gesetz nachgewiesen ist.“

1 Alle nachfolgend genannten Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte können unter der 
Website http://www.humanrights.ch/de/internationale-menschenrechte/aemr/text/eingesehen werden.
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Seit in den Philippinen Präsident Duterte die Macht übernommen hat, ist in diesem 
Land der Drogenkrieg eskaliert. Bereits in seiner Zeit als Bürgermeister von Davaos 
ermordeten Todeskommandos über 1.000 Menschen, die als Drogengebraucher_in-
nen oder Dealer_innen denunziert wurden. Duterte hatte bereits vor Amtsantritt die 
Atmosphäre mit gezielten Gewaltappellen angeheizt: „Wenn du weiter etwas mit Dro-
gen zu tun hast, bringe ich dich um“ (dpa, 2016). Er rief zur Lynchjustiz an Drogen-
gebraucher_innen und -händler_innen auf, versprach Straffreiheit und setzte sogar 
Kopfprämien aus. Laut „Guardian“ äußerte er sich mit den Worten, dass Leute, die 
einen Junkie kennen, losgehen und diesen töten sollen (Spiegel Online, 2016a).

Seitdem ist die Anzahl der extralegalen Hinrichtungen – also gezielter Morde im 
Auftrag des Staates – sprunghaft angestiegen. Nach Angaben der Polizei wurden bei 
außergerichtlichen Hinrichtungen bereits mehr als 8.000 Menschen getötet. „Ein 
Drittel davon starb bei Anti-Drogen-Einsätzen der Polizei, die anderen unter unge-
klärten Umständen. Menschenrechtler gehen davon aus, dass sie von Bürgerwehren, 
Auftragsmördern oder auf eigene Faust handelnden Sicherheitskräften getötet wur-
den“ (Spiegel Online, 2016b). Betroffen sind vor allem Bewohner_innen der Armen-
viertel. 

Die Täter_innen können sich darauf verlassen, vor Strafverfolgung sicher zu sein. 
Nach Angaben von Menschenrechtsanwält_innen arbeiten die Killerkommandos eng 
mit der örtlichen Polizei zusammen. Gleichzeitig sind die Gefängnisse extrem über-
füllt. Dort herrschen unwürdige und unmenschliche Bedingungen. Nach Angaben der 
„Bild-Zeitung“ werden Inhaftierte gezwungen, Särge für die Opfer des Drogenkrie-
ges zu bauen. 

Erschreckend sind auch zahlreiche Kommentare in den deutschen sozialen Me-
dien, die von Verständnis bis hin zu ausdrücklicher Befürwortung des staatlichen 
Tötungsprogrammes reichen. 

„Das übliche Moralapostel-Gerede erspare mir lieber… Er führt einen Kampf gegen 
die Drogendealer, da fällt es mir sehr schwer, Empathie zu entwickeln, auch wenn es 
uns die Lügenmedien gerade wieder vorschreiben wollen.“

Die Idee der Prohibition ist ein prägnanter Link hin zu autoritären, antidemokra-
tischen Denkweisen. Diesen Link finden wir nicht allein im rechtsextremen oder 
rechtspopulistischen Bereich; er ist leider auch im bürgerlichen, liberalen und linken 
Lager auszumachen. Der im Jahr 2012 ausgestrahlte Tatort „Dinge, die noch zu tun 
sind“ zeigt eine Drogenfahnderin, die in Selbstjustiz Personen ermordet, die mit „le-
gal highs“ gehandelt haben. Dieser Tatort erscheint wie eine moralische Rechtferti-
gung extralegaler Hinrichtungen. Sogar die „Badische Zeitung“ muss feststellen: „Im 
jüngsten Berliner Tatort ,Dinge, die noch zu tun sind‘ (ARD) ist eine Vertreterin des 
Rechtsstaats zur kaltblütigen Mörderin geworden. Schlimmer kann es nicht kom-
men“ (Badische Zeitung, 2012). 

Der staatliche Anti-Drogen-Terror in den Philippinen kommt wie ein Dejá-vu da-
her: Bereits 2003 setzte ein anderer autoritärer Präsident in Thailand auf das geziel-
te Töten von Konsumierenden und Dealer_innen. „Allein zwischen Anfang Februar 
und Ende April 2003 kamen bei dem vom damaligen Premier Thaksin Shinawatra 
initiierten ,Krieg gegen die Drogen‘ mehr als 2.500 Menschen ums Leben. Dabei 
wurden aber auch viele Unschuldige getötet. Kritiker sprachen von außergerichtlichen 
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Hinrichtungen durch die Polizei… Menschenrechtler waren von Anfang an alarmiert. 
Äußerungen wie die des damaligen Innenministers, Drogendealer würden künftig 
,spurlos verschwinden‘, hätten der polizeilichen Willkür Tür und Tor geöffnet“ (Deut-
sche Welle, 2006). Amnesty International kritisierte die allgemeine Straflosigkeit, bei 
der die Behörden noch nicht einmal Ermittlungen in den Fällen der extralegalen Exe-
kutionen einleiteten und musste feststellen: „Verwandte oder Bekannte von denen, die 
ermordet wurden, haben oft zu sehr Angst um ihr eigenes Leben, um eine Untersu-
chung bei den Behörden zu beantragen“ (Amnesty International, 2003).

Artikel 3 [Leben, Freiheit und Sicherheit]
„Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.“

„Gefangene wurden entsprechenden Berichten zufolge vom 23. bis 25. Oktober 
in den Gefängnissen verschiedener Städte Irans gehenkt, am Sonntag wurden zwei 
Kurden in Salmas wegen Drogendelikten hingerichtet, am Dienstag waren es fünf 
Gefangene in Karaj, die wegen Drogendelikten gehenkt wurden. Bereits am 18. Ok-
tober sollen in Karaj vierzehn Häftlinge ebenfalls wegen Drogendelikten hingerichtet 
worden sein. Gemessen an der Einwohnerzahl vollstreckt Iran weltweit die meisten 
Todesurteile, rund 70 Prozent davon für mit Drogen im Zusammenhang stehende 
Straftaten“ (Death Penalty News, 2016).

Die Anwendung der Todesstrafe wird international nicht im Rahmen der Menschen-
rechtskonvention geächtet. Aber der europäische Wertekanon legt Wert darauf, auf 
eine generelle Abschaffung der Todesstrafe hinzuwirken. Der Vollzug von Exekutionen 
im Rahmen der Drogenbekämpfung wird dabei von der EU auch deshalb kritisiert, da 
Drogenschmuggel und -handel nicht zu den Verbrechen zählen, die als besonders gra-
vierend eingestuft werden. Die EU hat klar Stellung gegen die unmittelbar drohende 
Hinrichtung mehrerer Ausländer in Indonesien bezogen (Deutschland Today, 2015). 
Auf der anderen Seite steht diese Meldung: „Bereits in der Vergangenheit wurde kriti-
siert, dass europäische Staaten mit Geldern ein Anti-Drogen-Programm über das UN 
Office on Drugs and Crime (UNODC) unterstützen. Ziel des Programms sei sicher, 
dass eine größere Zahl von Straftätern wegen der Drogendelikte verhaftet und verur-
teilt würden, das UNODC stelle aber nicht sicher, dass seine finanzielle Unterstützung 
nicht zu einer erhöhten Zahl von Hinrichtungen führe“ (Death Penalty News, 2015). 
Die UN, eigentlich für die Wahrung der Menschenrechte zuständig, drückt notorisch 
beide Augen zu, wenn Rechte von Menschen missachtet werden, die mit illegalisierten 
Drogenstrukturen verbunden sind. Die Tagesschau meldete 2012: „Die UNO würdigt 
den Kampf des Iran gegen den Drogenschmuggel. Das Land, so Yuri Fedotov, Chef 
der UN-Drogenbehörde UNODC, sei unverzichtbar bei der Sicherstellung von Dro-
gen. Der Iran ist eines der wichtigsten Transitländer. Jede Tonne Rauschgift, die dort 
vernichtet oder konsumiert wird, landet nicht in Europa oder Amerika.“2 Der Welt-
report des UNODC 2016 geht auf die Problematik der Todesstrafe für Drogendelikte 
gar nicht erst ein, obwohl gerade im Iran die Anzahl entsprechender Hinrichtungen 
deutlich angestiegen ist. „Maya Foya von der englischen Menschenrechtsorganisation 

2 Vgl. hierzu http://www.tagesschau.de/ausland/iran1750.htm 
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,Reprieve‘ kritisiert scharf die Einseitigkeit des Berichts und sieht die Ursache dafür 
in der Tatsache, dass die Vereinten Nationen Gelder für Drogenhilfsprogramme zur 
Verfügung stellen“ (Ekklesia, 2016).

Wie bereits festgestellt: Im Iran gab es 2016 eine weitere Steigerung der Hinrich-
tungszahlen. In regelrechten Massenexekutionen wurden zunehmend Menschen 
staatlich getötet, weil sie mit Drogen zu tun hatten. Auch in China, einem Land, das 
offizielle Angaben über verhängte Todesstrafen und deren Vollstreckung verweigert, 
ist von einer hohen Anzahl an Hinrichtungen in Zusammenhang mit der sogenannten 
Drogenbekämpfung auszugehen. Weitere Staaten, die im Namen der Nüchternheit tö-
ten, sind: Saudi-Arabien, Vietnam, Indonesien, Singapur, Malaysia. Auch in Ländern 
wie Ägypten, Katar, Vereinigte Arabische Emirate, Guatemala und Kuba ist gesetz-
lich die Möglichkeit zur Todesstrafe bei Drogenvergehen vorgesehen (Focus, 2015).

Haftbedingungen für Drogengefangene bewegen sich in vielen Ländern deutlich 
unter der Schwelle, die einem menschenwürdigen Umgang entsprechen würden.

„Dicht an dicht gedrängt liegen sie auf dem Boden, auf spärlichen Decken zusam-
mengepfercht auf dem nackten Beton. Um zu schlafen, müssen sie sich abwechseln, 
160 bis 200 von ihnen in einer Zelle, die für 20 ausgelegt ist. Die Häftlinge des 
Quezon-City-Gefängnisses in der philippinischen Hauptstadt Manila leben in der 
Hölle auf Erden“ (Spiegel Online, 2016c).

„Human Rights Watch“ dokumentierte mehrfach systematische Menschenrechts-
verletzungen in sog. Drogenzentren in den Ländern Kambodscha, Vietnam, Laos und 
China (z.B. HRW, 2010; HRW, 2013). Es handelt sich bei diesen Zentren weniger um 
Therapieeinrichtungen. Es sind vielmehr Straf- und Arbeitslager, in denen Menschen 
ausgebeutet und psychisch gebrochen werden. So lauten die markanten Sätze in den 
Dokumentationen: „,Unerwünschte Personen‘ in Drogenzentren verhaftet und miss-
handelt – Folter und Zwangsarbeit in Drogen-Gefängnissen – Rehabilitationszen-
tren für Drogenabhängige verhindern Therapie und erlauben Zwangsarbeit – An-
ti-Drogen-Gesetz bedeutet Fortführung von Menschenrechtsverletzungen“.

Die Forderungen der Menschenrechtsorganisation lauten: „Alle in Drogenhaft-
zentren Inhaftierten freilassen und die Zentren schließen. Beamte sollen für willkür-
liche Inhaftierung, Folter und Zwangsarbeit zur Rechenschaft gezogen werden. USA, 
Vereinte Nationen und andere Geber sollen die Finanzierung dieser Zentren stoppen.“

Weitere Stichpunkte, die nur die Spitze des Eisberges markieren, sind:

•	 	zunehmende	Militarisierung	der	sog.	Drogenbekämpfung,
•	 	grassierende	Korruption	im	Schatten	der	Drogenwirtschaft,
•	 	Destabilisierung	 demokratischer	 Gesellschaften,	 Stärkung	 von	 autoritären	 und	

diktatorischen Strukturen,
•	 	Einsatz	von	Drogengesetzen	zur	Repression	gegenüber	der	politischen	und	kultu-

rellen Opposition,
•	 	Folter,	Willkür,	extreme	Strafen.
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Und Europa?

Artikel 5 [Verbot der Folter …]
„Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung oder Strafe unterworfen werden.“

Die global verankerten, systematischen Menschenrechtsverletzungen im Zusammen-
hang mit der sogenannten Drogenbekämpfung sind keine „Fehlleistungen“ einzelner 
Staaten, sondern konsequenter Bestandteil des Systems „Prohibition“. Wer auf Re-
pression, Kriminalisierung, den Einsatz von Sonderfahnder_innen, Sondergesetzen 
und Ausgrenzung setzt, wird Menschenrechtsverletzungen zwangsläufig ernten. So-
lange Europa die Prohibition politisch, ideologisch und juristisch unterstützt, ist es 
für diese Menschenrechtsverletzungen mit verantwortlich. 

Auch Europa kommt durch die sogenannte Drogenbekämpfung ins Fahrwasser 
von Menschenrechtsverletzungen und antidemokratischen Tendenzen.

„Mitten in einem belebten Hinterhof, vor spielenden Kindern, eröffnet ein Polizei-
beamter das Feuer auf einen Flüchtenden, der mit Marihuana handeln soll. Die Poli-
zeikugel trifft den unbewaffneten Mann ins Genick, er ist sofort tot. Alles ganz legal, 
sagt die bayerische Justiz, ein ,tragischer Unglücksfall‘. Sie stellt das Ermittlungs-
verfahren gegen den Todesschützen ein. Die Mutter schreibt an den Polizisten, der 
ihren Sohn erschossen hatte: ,Es ist nicht nur deine Schuld. Es ist auch die Schuld der 
deutschen Politik. Von unseren angeblichen Volksvertretern, die Marihuana nicht 
legalisiert haben. Die zugelassen haben, dass mein Sohn alleine aufgrund eines Ver-
dachtes erschossen wurde. Wegen Marihuana‘“ (Huffington Post, 2016).

Weitere Stichworte:

•	 	2012	forderten	Lokalpolitiker_innen	in	Marseille	den	Einsatz	von	Militär	gegen	
Dealer_innenbanden (TAZ, 2012).

•	 	Überzogene	Polizeieinsätze	wurden	u.a.	in	Leipzig,	Berlin,	Hamburg	und	Eisenach	
in den letzten Jahren verzeichnet (z.B. TAZ, 2016b; TLZ, 2016).

•	 	Polizeigewalt	und	Rassismus	in	Zusammenhang	mit	Drogenfahndungen,	hier	eini-
ge Schlagzeilen: 

Wien – Zivilpolizei prügeln Afroamerikaner krankenhausreif, weil sie ihn mit 
einem Dealer verwechselt hatte (TAZ, 2009). 

München – entwürdigende Drogenkontrollen, komplett ausziehen, demüti-
gende Körperkontrollen, Verweigerung, einen Anwalt anzurufen. „Richterin und 
Staatsanwältin waren schockiert über das Verhalten der Polizeibeamten“, ein Be-
amter habe ausgesagt, diese Art der Kontrolle sei üblich: „Das machen wir immer 
so“ (Süddeutsche Zeitung, 2012).

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte rügt die Verurteilung eines 
deutschen Drogenhändlers und spricht ihm 8.000 Euro Entschädigung zu. Hin-
tergrund ist der Einsatz verdeckter Ermittler_innen, der nach Einschätzung des 
Gerichts gegen die Menschenrechte verstößt (Süddeutsche Zeitung, 2014).
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„Sie fesselten mich mit Plastikbändern an den Armen und Beinen… Ich schreie, dass 
ich kein Dealer bin und ob sie mich umbringen wollen. Ich habe Todesangst. Einer 
der beiden Polizisten drückt mit aller Gewalt meine Beine auf die Liege, der andere 
schlägt mir mit der Faust in den Magen…“ – so beschreibt ein 15-Jähriger gegenüber 
dem Bremer Anti-Rassismus-Büro den Einsatz von Brechmitteln. 

Der Nigerianer Achidi John stirbt 2001 in Hamburg, nachdem ihm ein Brechmit-
tel verabreicht wurde. Vier Jahre später kommt Laye-alama Conde aus Sierra Leone 
bei dem Einsatz von Brechmittel ums Leben. Im Juli 2006 bezeichnet der Europäische 
Gerichtshof in Straßburg den Brechmitteleinsatz als „inhumane und erniedrigende 
Behandlung“.

Deutlich gesagt: In unserem demokratischen Land sind im Namen der Nüchtern-
heit mindestens zwei Menschen an Folter gestorben.

Artikel 12 [Schutz des Privatlebens und der Familie …]
„Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, sein 

Heim oder seinen Briefwechsel … werden. Jeder Mensch hat Anspruch auf rechtli-
chen Schutz gegen derartige Eingriffe oder Anschläge.“

Und eine weitere Meldung:
„Die Zahl der Überwachungen im Internet ist zwischen 2014 und 2015 um ein 

Drittel gestiegen. Insgesamt nahm die Zahl der Überwachungsanordnungen bundes-
weit stark zu. In fast der Hälfte der Fälle ging es um Betäubungsmittel“ (Netzpolitik.
org, 2016). Bei den Telefonüberwachungen sieht es ähnlich aus. 

Gesundheit

Artikel 25 [Recht auf Kleidung, Nahrung, Wohnung … und Kinderschutz]
„Jeder Mensch hat Anspruch auf eine Lebenshaltung, die seine und seiner Fa-

milie Gesundheit und Wohlbefinden, einschließlich Nahrung, Wohnung, ärztlicher 
Betreuung und der notwendigen Leistungen der sozialen Fürsorge, gewährleistet.“

Die Prohibition schafft einen Drogenschwarzmarkt, bei dem Qualitätskontrolle und 
Jugendschutz nicht durchsetzbar sind. Die Behauptung, die staatliche Drogenpoli-
tik sei gerade auf Gesundheitsbewahrung ausgerichtet, wird täglich durch die Rea-
lität widerlegt. Mit der Weigerung, Programme für Drug Checking zuzulassen und 
Drogengebrauchsräume flächendeckend einzurichten, werden konkrete und effektive 
Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge blockiert. 

Bürokratische Hürden für die Substitutions- oder Diamorphinbehandlung, man-
gelhafte Schmerztherapie aufgrund ideologischer Scheuklappen und Verbote zur me-
dizinischen bzw. psychotherapeutischen Nutzung weiterer psychoaktiver Substanzen 
schränken die ärztliche Therapiefreiheit ein und verweigert Patient_innen notwendige 
Hilfe. 
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Glaubensfreiheit

Artikel 18 [Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit …]
„Jeder Mensch hat Anspruch auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; 

dieses Recht umfasst die Freiheit, … seine Religion oder seine Überzeugung allein 
oder in Gemeinschaft mit anderen, in der Öffentlichkeit oder privat, durch Lehre, 
Ausübung, Gottesdienst und Vollziehung von Riten zu bekunden.“

Santo Daime, Uniao do Vegetal und der Barguinha sind drei Religionsgemeinschaf-
ten, die Ayahuasca3 rituell gebrauchen. In Deutschland und zahlreichen anderen 
Ländern ist die Nutzung des psychoaktiven Amazonastranks verboten. Dabei gibt es 
weitere religiöse Gemeinschaften, die durch die Prohibition verbotene Substanzen im 
Rahmen ihrer Spiritualität einsetzen. 

Neben schamanischen Riten gehören u.a. Richtungen der Vedischen Religion 
(Hinduismus), die Rastafari und der Bwiti-Kult dazu. Die Nutzung oftmals traditio-
neller Pflanzen geschieht sinnvoll und sicher in einem rituellen Rahmen. Die Prohibiti-
on steht hier der Glaubensfreiheit entgegen. Der „American Indian Religious Freedom 
Act“ in den USA (1978) erlässt deshalb Sonderrechte für indigene Kulturen, der eine 
traditionelle Nutzung, z.B. von Peyote und San Pedro, straffrei ermöglicht. 

Propaganda

Artikel 19 [Recht auf Meinungsfreiheit]
„Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht umfasst 

die Freiheit, … Informationen und Ideen mit allen Verständigungsmitteln ohne 
Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.“

Prävention als sozialpädagogisches Handeln soll der Aufklärung über Gesundheitsri-
siken und dem Einüben von vorbeugendem Verhalten dienen. 

Präventive Arbeit ist nur dann erfolgversprechend, wenn sie gemeinsam mit der 
Zielgruppe erfolgt und einen Dialog auf Augenhöhe ermöglicht. 

Ein wesentlicher Teil dessen, was sich in den letzten Jahrzehnten Prävention nann-
te, war eher dem Bereich „Propaganda“ zuzurechnen. Drogengebrauchende wurden 
abgewertet und ausgegrenzt und die Kriminalisierung von Drogengebrauch wurde 
mittels „Prävention“ gerechtfertigt. Verbunden mit dem Prinzip Prohibition ist ein 
System legitimierender Propaganda.

Dagegen wurde die Verbreitung wertvoller Information zu einem sichereren und 
schadensminimierenden Gebrauch mit der Begründung blockiert, dies würde dem 
staatlich verordneten Abstinenzgedanken wiedersprechen. 

3 yahuasca, Yagé [ja'he], Yajé [ja'he], Natem, Cipó, Daime oder Hoasca sind Namen für einen psychede-
lisch wirkenden Pflanzensud aus der Liane Banisteriopsis caapi und N,N-Dimethyltryptamin-haltigen 
Blättern des Kaffeestrauchgewächses Psychotria viridis. In manchen Fällen ist mit der Bezeichnung 
Ayahuasca auch nur die Liane Banisteriopsis caapi gemeint. Der Sud enthält Harman-Alkaloide, die als 
Monoaminooxidase-Hemmer wirken und so den Abbau des Halluzinogens N,N-Dimethyltryptamin 
(DMT) verlangsamen (Wikipedia).
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Dass sich heute Prävention durchaus auch an der Lebenswirklichkeit, den Not-
wendigkeiten und Bedürfnissen drogengebrauchender Menschen orientiert, geht letzt-
lich vor allem auf Strukturen der Selbsthilfe zurück. 

Fazit

„Wenn Menschen allein aus dem einen Grund, weil sie sich für eine bestimmte psy-
choaktive Substanz entschieden haben, ausgegrenzt und kriminalisiert werden und 
wenn Menschen allein aus dem einen Grund, weil Drogengebrauch zu ihrer Lebens-
kultur dazugehört, künstlich erzeugten Gesundheitsrisiken ausgesetzt oder gar in den 
Tod getrieben werden, dann haben wir es mit einer Form gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit zu tun. Prohibition stellt eine Spielart gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit dar.

Das Drogenverbot verteidigt weder Gesundheits- noch Jugendschutz, sondern ver-
tritt eine prinzipiell abwertende Ideologie gegenüber bestimmten, willkürlich festge-
legten Formen des Drogengebrauchs. Ich möchte hier, in Entsprechung anderer gesell-
schaftlicher Phänomene, von Drogenphobie sprechen. 

Systematische Menschenrechtsverletzungen und eine Destabilisierung der Demo-
kratie sind wesentliche Folge einer Politik der Prohibition. Aus diesem Grund stellt 
die Frage nach der Überwindung der Prohibition keinen Nebenaspekt der Politik dar, 
sondern berührt wesentliche, existentielle Aspekte unserer Gesellschaft. Deshalb ist 
die Forderung nach Drogenfreiheit eine existentielle Forderung unserer Zeit. Drogen-
freiheit verstehe ich dabei im Bedeutungssinn analog zur Religionsfreiheit; das bedeu-
tet, dass der Staat nicht zu entscheiden hat, ob und welche Drogen seine Bürger_innen 
nutzen. Die Menschen müssen als mündige Bürger_innen diese Entscheidung selbst 
fällen dürfen. Die Dauerrepression des Staates in Richtung selektiver Abstinenz muss 
durch ein System geregelter, kontrollierter Abgabe unter Maßgabe von Jugend- und 
Konsumentenschutz ersetzt werden“ (Kleim, 2016).
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Vor fast 150 Jahren wurde erstmals die Morphiumsucht als Folge ärztlich verabreichter Mor-
phiuminjektionen beschrieben. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Produktion und Han-
del reguliert, aus Apotheken durfte nur auf ärztliche Verschreibung abgegeben werden. Die 
ärztlichen Verschreibungen wurden vom Reichsgericht auf „Verschreibungen als Heilmittel“ 
eingeschränkt. Die erste Betäubungsmittelverschreibungsverordnung (BtMVV) war das Mor-
phingesetz, darin wurden Verschreibungshöchstmengen festgelegt. Bei Verschreibung an Be-
täubungsmittelabhängige waren die Ärzt_innen verpflichtet, im Morphinbuch Angaben zu 
früheren und ggf. geplanten Entzugsbehandlungen zu machen. Entzugsbehandlungen galten 
als wenig erfolgversprechend, besonders schlecht waren die Ergebnisse bei Menschen, die 
bereits in einem Alter unter 25 Jahren abhängig wurden (Schwarz, 1932). Ab den 1970ern 
breitete sich die Abhängigkeit von dem illegalen, aber verfügbaren Heroin in Deutschland 
wie im übrigen Westeuropa besonders bei jungen Menschen aus. Die Psychiater_innen boten 
keine wirksamen Behandlungsoptionen (wie auch schon 50 Jahre zuvor). Erste Versuche mit 
der Substitutionsbehandlung wurden durch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs faktisch 
verboten (BGH, 1979). Man setzte auf monatelange psychosoziale Entwöhnungsmaßnahmen, 
die galten noch bis in die frühen 1990er in Deutschland als „Königsweg“ bei der Behandlung 
der Abhängigkeit vom illegalen Heroin. Der Effekt war allerdings, soweit er überhaupt unter-
sucht wurde, gering. Einig waren sich Psychiater_innen und Träger_innen von Entwöhnungs-
einrichtungen in der Ablehnung der 1965 von Dole und Nyswander in New York vorgestellten 
Dauerbehandlung mit Methadon. Ab den 1970ern wurde gezeigt, dass diese Behandlung die 
hohe Sterblichkeit der Heroinabhängigen senken konnte (Gearing/Schweitzer, 1974). Als sich 
HIV-Infektionen in den 1980ern ausbreiteten, wobei sich viele injizierende Heroinabhängige 
infizierten, wurde ab den späten 1980ern gezeigt, dass die Zahl der Infektionen durch diese 
Behandlung gesenkt werden konnte (Novick et. al., 1986; Barthwell et. al., 1989). Das wurde 
in Deutschland aber ignoriert oder bestritten (Bühringer, 1989; Böcker, 1991).

Erste juristische Beurteilungen

Eine Behandlung, die die Sterblichkeit einer Krankheit senkt und das Risiko schwer-
wiegender Komplikationen vermindert, ist begründet im Sinne des Betäubungsmittel-
gesetzes (BtMG). Der Vorstand der Bundesärztekammer (BÄK) lehnte trotzdem die 
Substitutionsbehandlung lange ab. Wegen der zunehmenden Zahl der Drogentoten, 
der offenen Drogenszenen und der Verbreitung der HIV-Infektion wurde der Druck 
auf die Politik größer. 1991 entschied der BGH, dass die Auffassungen der BÄK für 
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Strafrichter_innen nicht verbindlich sind. Außerdem forderte der BGH damals, dass 
von Ärzt_innen klar zu erkennen sein müsse, unter welchen Voraussetzungen sie sich 
beim Verschreiben eines an sich verschreibungsfähigen BtM strafbar machen: „Denn 
vom Vorliegen dieses Merkmals hängt es ab, ob ein Arzt, der ein an sich verschrei-
bungsfähiges Betäubungsmittel verordnet, eine Straftat begeht, die mit Freiheitsstrafe 
bis zu vier Jahren bedroht ist. Das grundgesetzliche Gebot der Gesetzesbestimmtheit 
(Art. 103 Abs. 2 GG) erfordert eine Auslegung, die den Arzt als Adressaten der Straf-
norm klar erkennen läßt, unter welchen Voraussetzungen er sich durch das Verschrei-
ben einer zur ärztlichen Medikation zugelassenen Ersatzdroge strafbar macht“ (BGH 
3 Str 8 91). 

1992 wurde § 2a in die BtMVV eingefügt, in dem – abweichend von der dama-
ligen Auffassung der BÄK – die Verschreibung von Levomethadon (damals das ein-
zige für die Substitutionsbehandlung zur Verfügung stehende Arzneimittel, das dem 
BtMG unterstand) zur „Behandlung einer Betäubungsmittelabhängigkeit“ geregelt 
wurde. Das war für die damalige Diskussion ein Schritt in die richtige Richtung: Vie-
le „Expert_innen“ hielten die Substitutionsbehandlung nicht für eine Behandlung der 
Abhängigkeit, sondern akzeptierten sie nur in bestimmten Einzelfällen, damit andere 
schwere Krankheiten überhaupt behandelt werden konnten. 

Wegen des lange bestehenden faktischen Verbots der Substitutionsbehandlung, 
konnten Regeln der ärztlichen Kunst nicht entwickelt werden. Wohl deshalb wurden 
in der BtMVV ärztliche Behandlungsmodalitäten festgelegt, statt sich auf Sicherheit 
und Kontrolle des BtM-Verkehrs zu beschränken. Sorge bereitete wohl vor allem die 
Sicherheit des Betäubungsmittelverkehrs durch die mögliche Weitergabe der Substi-
tutionsmedikamente. Es wurde deshalb die Einnahme nur unter Aufsicht der behan-
delnden Ärzt_in festgelegt, wie es der BGH 1979 gefordert hatte. Außerdem wurden 
das Behandlungsziel „Betäubungsmittelabstinenz“, die Forderung nach einer beglei-
tenden Psycho- und/oder Sozialtherapie, das Verbot, das Rezept auszuhändigen, und 
die Durchführung von Laborkontrollen zum Erkennen von Beikonsum in der BtMVV 
gefordert. Es ist sinnvoll, diese Behandlungsmodalitäten fachlich zu diskutieren, sie 
haben aber im Strafrecht nichts zu suchen. Das Behandlungsziel „Betäubungsmittel-
abstinenz“, das in der Begründung zur BtMVV-Novelle 1998 noch mit der Formulie-
rung „eine bloße Opiaterhaltungstherapie […] ist unzulässig“ verschärft wurde, war 
und ist wissenschaftlich unbegründet. 

Unschädlichkeit der Substitutionsbehandlung

In den folgenden 20 Jahren stieg die Zahl der Substituierten auf über 75.000, die Zahl 
der Drogentoten sank auf die Hälfte, die Zahl der Neuinfektionen mit HIV sank bei 
injizierenden Drogenabhängigen von etwa 1.000 im Jahr 1985 auf etwa 150-250 in 
den letzten 20 Jahren (RKI, 2016). Es entstand zwar ein Schwarzmarkt für Substitu-
tionsmedikamente, aber dort kauften fast nur bereits Abhängige. Wie aus den Daten 
der polizeilichen Kriminalstatistik zu entnehmen ist, gibt es praktisch keine primäre 
Abhängigkeit von Substitutionsmedikamenten. Das ist eine sehr positive Bilanz dieser 
Behandlung. Zusätzlich sank in diesen Jahren die Zahl der polizeibekannten Erstkon-
sumierenden von Heroin von 10.000 auf weniger als 2.000 jährlich (Bundeskrimi-



76

Rainer Ullmann

nalamt, 2015). Das heißt, von einer Ausbreitung der Betäubungsmittelabhängigkeit 
durch die Substitutionsbehandlung kann keine Rede sein.

Von den vielen Regelungen in der BtMVV waren nur einzelne strafrechtlich sank-
tioniert. Während es nach der 4. BtMÄndV von 1992 eine Straftat war, nicht nach 
den (damals schlecht definierten) Regeln der ärztlichen Kunst zu behandeln, gab es 
ab der 10. BtMÄndV von 1998 nur zwei strafrechtlich sanktionierte Verstöße: Die 
Verschreibung anderer als der ausdrücklich zugelassenen Substitutionsmittel und die 
Nichtbeachtung der in der BtMVV vorgegebenen Behandlungsziele (schrittweise Wie-
derherstellung der Betäubungsmittelabstinenz einschließlich der Besserung und Stabi-
lisierung des Gesundheitszustandes, …). So äußerte eine frühere Drogenbeauftragte 
in der Antwort auf eine kleine Anfrage 2007, dass „große Teile der Substitutionsvor-
schriften sanktionslos seien, wie etwa die Vorschriften über die Take-home-Vergabe“ 
(Caspers-Merk, 2007).

Strafverfolgung der Substitutionsbehandlung 

Gleichzeitig aber verfolgten Staatsanwält_innen und Richter_innen Ärzt_innen we-
gen Verstößen gegen nicht strafrechtlich sanktionierte Regelungen. Viele Ärzt_innen 
wurden verurteilt (was fast automatisch zum Entzug der Approbation führt), einige 
wurden inhaftiert. Angeklagt wurden meist Verstöße gegen die nicht strafbewehrten 
Behandlungsmodalitäten in der BtMVV und gegen die ebenfalls nicht strafbewehrten 
Richtlinien der BÄK (Überschreitung der Höchstdosis, Mitgabe vor Ablauf einer Frist 
oder bei Beikonsum, Weiterbehandlung trotz Beikonsum, Ärzt_in-Patient_in-Kon-
takte seltener als einmal wöchentlich). Begründet wurden die Urteile in Anlehnung 
an das BGH-Urteil von 1979 damit, dass Behandlungsfehler die ganze Behandlung 
„unbegründet“ und damit strafbar machten, dabei sei es kein Hinderungsgrund, dass 
die einzelnen Fehler nicht strafbewehrt sind. In den letzten Jahren gab es mehrere 
Urteile des BGH, die die Forderung des BGH von 1991 (strenge Anforderungen an 
die Erfüllung des Tatbestandsmerkmals „keine Begründetheit der Anwendung am 
oder im menschlichen Körper“) zwar erwähnten, die Strafbarkeit bei Verstößen ge-
gen nicht strafbewehrte Regelungen der BtMVV wurde damit gerechtfertigt, dass die 
BtMVV nur formelle Voraussetzungen, aber keine materiellen Zuwiderhandlungen 
sanktioniere. Eine Ärzt_in könne deshalb auch verurteilt werden, obwohl diese nicht 
gegen die strafbewehrten Vorschriften der BtMVV verstoßen habe. Besonders un-
verständlich ist eine Entscheidung, nach der eine Substitutionsbehandlung ohne den 
im § 5 BtMVV geforderten wöchentlichen Ärzt_in-Patient_innen-Kontakt unzulässig 
sei. Die Substitutionsbehandlung sei nach dem BtMG nur als ultima ratio zulässig, 
deshalb könne nur so gewährleistet werden, dass gegebenenfalls andere und damit 
vorrangige Behandlungsmethoden zur Anwendung kommen (BGH 3 StR 321/11, Zu-
sammenstellung bei Pollähne/Ullmann, 2014). Diese Auffassung ist weit vom Stand 
der Wissenschaft entfernt. Die Substitutionsbehandlung war von Anfang an als Dau-
erbehandlung angelegt. Die Forderung nach einer wöchentlichen Überprüfung der 
Indikation zur Substitutionsbehandlung ist unsinnig. Nach allgemeiner Auffassung 
sind die besten Ergebnisse zu erzielen, wenn die Substituierten möglichst lange in 
Behandlung bleiben. Die PREMOS-Studie zeigte 2011, dass eine ausgeprägte Absti-
nenzorientierung das Risiko für Behandlungsabbrüche und die Mortalität erhöhte. 
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Regelwerke der Substitutionsbehandlung

Eigentlich ist die Funktion der verschiedenen Regelwerke klar zu unterscheiden. Die 
BtMVV dient der Sicherheit und Kontrolle des Betäubungsmittel-Verkehrs bei den 
verschreibbaren Betäubungsmitteln, als Straftat ist der unbegründete Umgang mit 
Betäubungsmitteln entgegen § 13 BtMG strafrechtlich sanktioniert. Die Substituti-
onsbehandlung ist die Standardbehandlung der Abhängigkeit von illegal erworbenen 
Opioiden und damit begründet. § 29 Abs. 1 Nr. 14 BtMG engt die Strafandrohung 
auf die (zwei) Tatbestände ein, auf die die BtMVV verweist. Richtlinien der Bun-
desärztekammer (BÄK-RL) geben den Stand der Wissenschaft wieder. Verstöße gegen 
Richtlinien können berufsrechtlich geahndet werden. Bei der Regulierung der Substi-
tutionsbehandlung sind diese klaren Abgrenzungen nicht eingehalten worden: In der 
BtMVV sind ärztliche Behandlungsmodalitäten festgelegt, in den BÄK-RL werden 
Vorschriften der BtMVV kommentarlos übernommen, ohne dass sie wissenschaftlich 
begründet sind. Zusammenfassend kann gesagt werden: Eine wirksame Behandlung 
der nicht von ärztlichem Fachpersonal verursachten Abhängigkeit vom illegalen He-
roin wird in zahlreichen Novellierungen der BtMVV reglementiert. Die Regelungen 
sind nicht immer wissenschaftlich begründet und greifen weit in ärztliche Behand-
lungsmodalitäten ein. Sie führen zu nicht immer nachvollziehbaren Urteilen gegen 
substituierende Ärzt_innen, obwohl diesen ein Schaden meist nicht vorgeworfen 
wird. Die Strafurteile gegen substituierende Praktizierende haben dazu geführt, dass 
in einigen Regionen kaum Substitutionsbehandlungen angeboten werden. Anders als 
bei „Drogendealern“ hätte es völlig gereicht, ggf. verwaltungsrechtliche Maßnahmen 
(wie z.B. den Entzug der Betäubungsmittelrezepte) zu ergreifen. 

Was ist neu in der BtmVV-Novelle von 2017?

In die Novelle 2017 wurden einige Verbesserungen für die Behandlung sozial integ-
rierter Patient_innen eingeführt. Entsprechend den Take home-Regelungen der BÄK-
RL wurden Mischrezepte erlaubt, um Take home für zunächst kürzere Zeiträume 
verordnen zu können. Die Mitgaberegelung wurde ausgeweitet und die Aushändigung 
des Rezeptes bei Einnahme in der Apotheke ist nicht mehr verboten. Für Substituier-
te, die sich nicht mehr allein versorgen können und in betreuten Wohn- oder Pflege-
einrichtungen untergebracht sind, sind neue Regelungen getroffen worden. Wegen der 
(unberechtigten) Sorge, Substitutionsmedikamente würden in großem Stil gehandelt 
werden und zu einer Ausbreitung der Abhängigkeit von Opioiden führen, wurde gere-
gelt, wer das Substitutionsmedikament dort zum unmittelbaren Verbrauch überlassen 
darf. Bekannt ist, dass die meisten Substituierten nach mehrjähriger Behandlung in 
der Lage sind, das Medikament kontrolliert und wie vorgeschrieben einzunehmen. 
Die Behandelten, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage sind, 
selbständig zu wohnen, werden ihr Substitutionsmedikament wahrscheinlich nicht 
auf der Straße verkaufen wollen. Seit Jahrzehnten übernimmt das Pflegepersonal im 
Krankenhaus oder einer Pflegeeinrichtung die Aufgabe, verordnete Betäubungsmittel 
(meist als Schmerzmittel) zuzuteilen. Da sind die Verantwortlichkeiten seit vielen Jah-
ren klar geregelt. Es wirkt überflüssig, diese Aufgabe bei substituierten Patient_innen 
im § 5 der BtMVV zu regeln. Es sollte daran gedacht werden, dass der Konsum und 
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die Abhängigkeit von illegal gehandeltem Heroin das Problem ist und nicht – wie vor 
mehr als 100 Jahren – die Abhängigkeit von ärztlich verordneten Opioiden.

Ein Ziel dieser Novelle ist, Rechtssicherheit für die substituierenden Ärzt_innen 
herzustellen. Besonders wurde in der Begründung erwähnt, „die bislang durch § 16 
erfolgte Strafbewehrung der Therapieziele in § 5 Absatz 1 (das Abstinenzziel RU) 
aufzuheben“. Erreicht werden soll dieses Ziel, indem Sachverhalte, die unmittelbar 
ärztlich-therapeutische Bewertungen betreffen, aus der BtMVV in die Richtlinien-
kompetenz der BÄK überführt werden. Die BtMVV soll künftig im wesentlichen die 
Sicherheit und Kontrolle im Betäubungsmittelverkehr regeln. Allerdings wurde wegen 
der strafbewehrten Therapieziele bisher keine Ärzt_in verurteilt. Nach der herrschen-
den Meinung in der Rechtsprechung führen Abweichungen von den Regelungen in der 
BtMVV und vom Stand der Wissenschaft dazu, dass die Verschreibung von Substitu-
tionsmitteln strafbar ist. In der Begründung der aktuellen BtMVV-Novelle wird der 
Hoffnung Ausdruck verliehen, dass die Konkretisierungen der verschiedenen Punkte 
zu mehr Rechtssicherheit führen. Es bleibt abzuwarten, ob das reicht, um Strafverfol-
gungen zu verhindern. Der Bezug auf die BÄK-RL bei konkreten Behandlungsmoda-
litäten lässt befürchten, dass einige Staatsanwält_innen und Richter_innen bei ihrer 
Auffassung bleiben, dass Verstöße gegen die Regelungen der BÄK-RL die Behand-
lung unbegründet machen. Es ist unklar, welcher Schaden durch die Regelungen der  
BtMVV verhindert und welche Verstöße durch die Gerichtsentscheidungen geahndet 
werden sollen, wenn eine so erfolgreiche Behandlungsmethode angewendet wird.

Was bleibt für die nächste Novellierung?

Es hat sich gezeigt, dass durch die Substitutionsbehandlung die Abhängigkeit von 
Opioiden nicht zugenommen hat. Sicherheit und Kontrolle des BtM-Verkehrs haben 
während der erheblichen Zunahme der Substitutionsbehandlungen nicht gelitten. Es 
ist also sinnvoll, sämtliche Regelungen zu ärztlichen Behandlungsmodalitäten inklusi-
ve des Behandlungsziels zu streichen. Wenn es zur Sicherheit des Betäubungsmittelver-
kehrs notwendig ist, reicht die Formulierung: „Überlassung zum unmittelbaren Ver-
brauch, solange es erforderlich ist.“ Auch wenn es Ziel des BtMG ist, „das Entstehen 
oder Erhalten einer Betäubungsmittelabhängigkeit so weit wie möglich auszuschlie-
ßen“, ist es wissenschaftlich begründet, die Abhängigkeit von verschriebenen Opioi-
den bei abhängigen Patient_innen aufrechtzuerhalten, um sie am Leben zu erhalten. 
Für das Ziel der Abstinenz vom Substitutionsmedikament gibt es keine wissenschaft-
liche Grundlage. Um aber Rechtssicherheit für die substituierenden medizinischen 
Fachpersonen zu erreichen, muss vor allem im BtMG klargestellt werden, dass die 
Substitutionsbehandlung begründet im Sinne des Gesetzes ist – eine Formulierung, 
wie sie für den Spritzentausch 1992 in das BtMG eingefügt wurde. Behandlungsfehler 
machen diese Begründetheit nicht hinfällig.
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Drogentodesfälle steigen seit vier Jahren 
kontinuierlich an – Präventionsmöglich-
keiten wären vorhanden, wenn man denn 
nur wollte…
Urs Köthner

Am 8.5.2017 verkündeten die Drogenbeauftrage der Bundesregierung, Marlene 
Mortler und der Präsident des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, die Er-
gebnisse des Rauschgiftlageberichts des BKA. Seit vier Jahren in Folge steigen die 
Drogentodeszahlen wieder an und was tut die Politik – so gut wie nichts, und das ob-
wohl erprobte Präventionsmaßnahmen verfügbar wären, wenn man denn nur wollte. 
Ein kurzer Aufriss zum Thema: 
–  Drogenkonsumräume: warum nur in sechs Bundesländern? 
–  Naloxonvergabe und Drogennotfalltraining jetzt und flächendeckend: was hindert 

uns nur?
–  Substituierte im Drogenkonsumraum; erste Erfahrungen aus dem Drogenkonsum-

raum in Essen (siehe den Beitrag von Tobias Fechner in diesem Band).

Seit 2012 steigen die Drogentodeszahlen kontinuierlich an. Im Jahr 2016 sind 1.333 
Menschen im Kontext illegalisierter Drogen gestorben. Als wesentliche Daten werden 
benannt: 
–  Die meisten Drogentoten (rund 60%) stehen in Verbindung mit Vergiftungen 

durch Opioide (FAZ, 2017).
–  Rasanter Anstieg der Todesfälle durch sogenannte „Legal Highs“, d.h. neue psy-

choaktive Substanzen (NPS): „Wie bereits für ihren Jahresbericht zur Rauschgift-
kriminalität 2015 warnen Mortler und BKA auch 2016 vor allem vor Legal Highs. 
So wurden 2016 98 Tote im Zusammenhang mit diesen Neuen Psychoaktiven 
Stoffen (NPS) registriert, 2015 waren es 39“ (Die Zeit, 2017).

–  Ein „Weiter so“ kann es nicht geben. Die Gründe für den Anstieg der Drogentoten 
sind Expert_innen zufolge auch eine steigende Stoffqualität und sinkende Prei-
se. Der Geschäftsführer der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, Dr. Raphael 
Gaßmann, forderte ein Umdenken in der Drogenpolitik. „Dass die Substanzen 
immer reiner und preiswerter werden, zeigt, dass wir mit der Verbotspolitik an 
diesem Ende nicht weiter kommen“, sagte Gaßmann. Für Bundes- und Länderre-
gierungen bestehe längst dringender Handlungsbedarf, ein „Weiter so“ könne es 
nicht geben. „Wir brauchen fachpolitische Lösungen“, sagte der Suchtexperte. Seit 
Jahren steige die Zahl der Drogentoten wieder, seit Jahren klagten Politiker_innen 
darüber. „Aber es ändert sich nichts“, sagte Gaßmann (ebd.).
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Fachpolitische Antworten, wie Herr Gaßmann sie fordert, gibt es schon lange, sie 
werden nur vielerorts nicht umgesetzt und da, wo sie umgesetzt werden, fehlt es häu-
fig an Kapazitäten und Öffnungszeiten. Drogenkonsumräume, Naloxonvergabe und 
Drug Checking (siehe hierzu den Beitrag von Schmolke in diesem Band) sind sehr gute 
Beispiele für fortgesetztes Politikversagen. Politik verharrt in demonstrativer Betrieb-
samkeit und drogenpolitischer Abstinenz.

Vorweg:
„Die Wirklichkeit von Harm Reduction (Schadensbegrenzung/Schadensminde-

rung) zeigt auch, dass das gesellschaftlich produzierte ,Drogenproblem‘ durch die 
Einrichtung von Drogenkonsumräumen nicht gelöst werden kann. Weder kann ein 
Drogentod aufgrund der weiterhin bestehenden Illegalität der Drogenbeschaffung, 
des fehlenden Verbraucher_innenschutzes und damit einhergehendem schwankendem 
Reinheitsgehalt und der Verstreckung der Substanzen immer vermieden, die öffent-
lich sichtbare Drogenszene zum Verschwinden gebracht noch die Beschaffungskrimi-
nalität eingedämmt werden. Ferner ist zu berücksichtigen, dass es auch mit einer Aus-
weitung der Konsumraumnutzungsmöglichkeit im Sinne einer ,Rundum-Betreuung‘ 
nicht gelingen kann, alle öffentlich konsumierenden Drogenabhängigen jederzeit zu 
erreichen. Drogenkonsumräume sind ein freiwillig zu nutzendes Angebot. Sie sind ein 
wesentlicher Baustein im Rahmen umfassender und differenzierter Hilfeangebote zur 
Gesundheitsförderung, Überlebenshilfe und Schadensminderung. Nicht mehr, aber 
auch nicht weniger“ (Dettmer/Schneider, 2016).

Drogenkonsumräume und Drug-Checking-Programme sind sinnvolle, erfolgrei-
che Hilfskonstruktionen im Hier und Jetzt, um die Kollateralschäden des Krieges 
gegen Drogen abzumildern. Ein Ersatz für die dringend notwendige Drogenpolitikre-
form sind sie nicht; ein „Weiter so“ darf es nicht geben.

Naloxonvergabe

Rund 60 Prozent der Todesfälle stehen in Verbindung mit Opioiden. Das ist keine 
neue Nachricht, sondern seit sehr langer Zeit so. Deshalb fordern Verbände, wie ak-
zept e.V., die Deutsche Aidshilfe (DAH), die Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin 
(DGS) und der JES-Bundesverband seit Jahren Naloxonprogramme. Alles ausführlich 
nachzulesen in jedem vorangegangenen Alternativen Drogen- und Suchtbericht; an 
dieser Stelle nur ganz kurz:

„Naloxon ist ein Opiatantagonist, der schon seit über 40 Jahren in der Notfallme-
dizin zur Behandlung von Opiatüberdosierungen eingesetzt wird, um opiatbedingte 
Atemdepressionen zu beseitigen. Seine Verabreichung ist der schnellste bekannte Weg, 
um lebensbedrohliche Auswirkungen einer Überdosierung, wie z.B. eine Atemläh-
mung, Hypoxie, Bewusstlosigkeit und Blutdruckabfall etc. innerhalb von wenigen 
Minuten aufzuheben. Seine Gabe im Notfall hilft zudem nicht nur Leben zu retten, 
sondern kann auch Folgeschäden einer Sauerstoffunterversorgung vermeiden. Eine 
Überdosierung ist nicht möglich und Nebenwirkungen wie Herzrhythmusstörungen 
und Lungenödem sind sehr, sehr selten. In höheren Dosierungen kann es Entzugser-
scheinungen auslösen. 
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Viele tödliche Opiatüberdosierungen könnten vermieden werden, wenn Naloxon 
in Deutschland flächendeckend allen Opiatkonsumierenden sowie ihren Angehöri-
gen, Freundinnen und Freunden und Bekannten zur Verfügung stehen würde. In den 
meisten Fällen von Opiatüberdosierungen sind bekanntermaßen Dritte anwesend, die 
schnell Erste Hilfe leisten und Leben mit Naloxon retten könnten“ (akzept e.V., 2013).

In den USA gibt es zahlreiche Naloxonprogramme, dort sind u.a. auch Polizist_in-
nen mit Naloxon ausgestattet. In Großbritannien bekommen alle Häftlinge vor ihrer 
Entlassung mit einer entsprechenden Indikation ein Notfalltraining und ein Notfall-
paket mit Naloxon mit. In Deutschland bietet nur Fixpunkt e.V. in Berlin seit 1998 
eine Naloxonvergabe und Drogennotfalltraining für User_innen geregelt an. Verein-
zelt gibt es Pilotprojekte, wie aktuell in Frankfurt, NRW und München. Aktuelle In-
formationen zum Thema bietet der Fachtag „Drogennotfallprophylaxe mit Naloxon“ 
am 20.06.2017 in München (veranstaltet von akzept e.V. und Condrobs München).

Eine Studie zu „20 Jahre Naloxon in Italien“ ist sehr aufschlussreich. Die Mög-
lichkeit, Naloxon rezeptfrei über die Apotheke zu bekommen, wurde kaum genutzt. 
Die Angst vor Stigmatisierung und für manche der hohe Preis schrecken ab. Am bes-
ten wurden Drogenkonsument_innen über bestehende niedrigschwellige harm-re-
duction-Angebote erreicht, da hier das notwendige Vertrauensverhältnis in der Regel 
schon vorhanden und die Scham und Angst vor Stigmatisierung geringer ist.

All das spricht für eine sofortige Initiative der Bundesregierung und verantwortli-
cher Fachpolitiker_innen zur Implementierung von Naloxonprogrammen. Ohne gro-
ßen Aufwand und mit geringen finanziellen Mitteln wäre eine sofortige Realisierung 
von Naloxonvergaben und Drogennotfalltraining an den Standorten mit Drogenkon-
sumräumen möglich. Worauf warten wir?

Drogenkonsumräume – warum nur in sechs Bundesländern?

Nur in sechs Bundesländern gibt es erforderliche Landesverordnungen für den Betrieb 
von Drogenkonsumräumen, zehn Bundesländer verhindern diese Angebotsform in ih-
ren Städten und Kommunen, weil sie keine entsprechende Rechtsverordnung erlassen, 
die diese ermöglichen würden. Es mangelt nicht an Initiativen, z.B. in Leipzig, Bre-
men, Nürnberg oder München, die seit Jahren an dieser Hürde scheitern. Die Gründe 
sind oft ideologischer und/oder finanzieller Natur. 

Bayern ist ein trauriges Beispiel für ideologische Verblendung und die Rückzugs-
gefechte im Namen des Abstinenzdogmas. Und das in einem Bundesland, in dem 
jährlich der größte legale Drogenkonsumraum zelebriert wird, das Oktoberfest. 

Bezogen auf die Gesamtbevölkerung führt Nürnberg seit Jahren die traurige Sta-
tistik der Städte an, in denen die meisten Drogen gebrauchenden Menschen, u.a. 
aufgrund fehlender Drogenkonsumräume, einen sinnlosen und vermeidbaren Tod in 
Bahnhofstoiletten, Parkanlagen oder der eigenen Wohnung sterben.

Seit vielen Jahren gibt es zahlreiche Initiativen in den Städten Nürnberg und Mün-
chen, wo sich Stadtverwaltung, Ordnungsbehörden, Drogenhilfe und Bürgerinitia-
tiven für die Einrichtung von DKR aussprechen, nur die Landesregierung ignoriert 
es. Ein Positionspapier aus 2010 des Paritätischen in Bayern bringt den Diskurs und 
Bedarf in Bayern detailliert auf den Punkt (Der Paritätische Bayern, 2010).
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Die Arbeit der Drogenkonsumräume ist äußerst erfolgreich und gut dokumentiert. 
Bei allen intendierten Zielen konnten Erfolge erreicht werden, insbesondere bei der 
Prävention von Todesfällen. Seit 1994 gab es weit mehr als 5.000.000 Konsumvor-
gänge in DKR in Deutschland und über 10.000 Notfälle, durchschnittlich 38,5 Pro-
zent davon schwere, lebensbedrohliche Notfälle, die außerhalb der DKR wahrschein-
lich verstorben wären (Schäffer/Köthner, 2014).
•	 	DKR	leisten	einen	entscheidenden	Beitrag	zur	Überlebenshilfe	und	Risikominimie-

rung beim Konsum illegalisierter Drogen.

Abbildung 11 
Häufigkeit von Drogentodesfällen in Bayern und in Deutschland 1994-2015,  
Anzahl pro 100.000 Einwohner

1 Alle im Folgenden aufgeführten Abbildungen stammen von der Website http://blogs.taz.de/drogerie/ 
2016/04/30/2015-wieder-mehr-drogentote/(letzter Zugriff: 11.05.2017).

Abbildung 2 
Häufigkeit von Drogentodesfällen in den Flächenstaaten der Bundesrepublik Deutschland 2015,  
Anzahl pro 100.000 Einwohner
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•	 	DKR	bieten	mit	ihren	niedrigschwelligen	und	akzeptanzorientierten	Kontaktmög-
lichkeiten eine Brückenfunktion in weiterführende Angebote gesundheitlicher und 
psychosozialer Unterstützung. 

•	 	DKR	leisten	einen	wesentlichen	Beitrag	bei	der	Reduzierung	von	Problemen	durch	
offene Drogenszenen in den Städten.

•	 	Neben	dem	 individuellen	Gesundheitsschutz	 tragen	 sie	wesentlich	dazu	bei,	die	
Ausbreitung von infektiösen Krankheiten wie Hepatitis und HIV einzuschränken.

Gegenwärtig sind 23 Drogenkonsumräume in 15 Städten und sechs Bundesländern 
(Berlin, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Saarland) in 
Betrieb. 23 Jahre nach der Einrichtung dieser Angebotsform wird deutlich, dass Dro-
genkonsumräume ihren festen Platz im Hilfesystem gefunden haben. Dort wo sie poli-
tisch gewollt und realisiert worden sind, retten multiprofessionelle Teams fast täglich 
Menschenleben und leisten wertvolle Hilfen.

International findet die Drogenkonsumraumarbeit in Deutschland große Beach-
tung und ist vielfach Vorlage für Initiativen in anderen europäischen und amerikani-
schen Staaten (z.B. Otter, 2016).

Dies wäre auch in Städten wie Nürnberg, München, Stuttgart, Kiel, Mannheim, 
Leipzig, Bremen usw. möglich, wenn die entsprechenden Landesregierungen endlich 
Rechtsverordnungen für den Betrieb von Drogenkonsumräumen erlassen würden.

Die Einrichtung von DKR scheitert aber nicht nur an der Politik. Auch die Sucht-
hilfe ist nicht selten zurückhaltend bis ablehnend bei diesem Thema. Inhaltliche Ar-
gumente gegen Drogenkonsumräume gibt es keine, außer den üblichen Rückzugsge-
fechten im Namen des Abstinenzdogmas und Drogenverbots. Ökonomische Aspekte 
und andere Prioritäten spielen hierbei die Hauptrolle. Da die Suchthilfe in der Regel 
mit gedeckelten Haushalten der öffentlichen Hand zu tun hat, geht es bei der Ent-
scheidung für/gegen Drogenkonsumräume nicht wirklich um Bedarfe, sondern Gü-
terabwägungen, d.h. Investitionen in Drogenkonsumräume und niedrigschwellige 

Abbildung 3 
Häufigkeit von Drogentodesfällen in den Stadtstaaten und ausgewählten Städten 2015,  
Anzahl pro 100.000 Einwohner
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Drogenhilfe bedeutet i.d.R. Kürzungen/Verzicht in anderen Bereichen. Da gibt man 
der Frühintervention und Prävention gerne den Vorrang; es geht ja um unsere Kinder 
und ist besser öffentlichkeitswirksam zu vermarkten. Dabei sind Drogenkonsumräu-
me verhältnismäßig günstig, wenn man sie vergleicht mit den potenziellen Kosten für 
HIV- und HEP-Behandlungen. Darüber hinaus helfen Harm-Reduction-Angebote 
wie DKR, in der prohibitionistisch geprägten Drogenlandschaft überhaupt zu über-
leben und bei Bedarf möglichst gesund weiterführende Hilfen in Anspruch nehmen 
zu können.

Weiterentwicklungsbedarf bei den bestehenden  
Drogenkonsumräumen

Auch dort, wo es bereits Drogenkonsumräume gibt, zeigt sich deutlicher Entwick-
lungsbedarf. Nicht selten mangelt es an Öffnungszeiten und Kapazitäten. Die Ange-
bote arbeiten häufig über dem Limit. Als ein Beispiel hierfür seien die Auslastungszah-
len des „Abrigado“ in Hamburg (seit 1994 der erste stationäre Drogenkonsumraum 
in Deutschland) genannt. Die Kapazitäten der Einrichtung sind, laut Zielprognose 
in den Leistungsvereinbarungen mit der Stadt, seit mehr als zehn Jahren mit 20.000 
Besuchskontakten berechnet. Von Beginn an wurde diese Zielprognose immer weit 
überschritten, ohne dass der Personalschlüssel entsprechend angepasst wurde. 2016 
hatte das Abrigado rund 49.000 Besuchskontakte. Das bedeutet eine Überschreitung 
der Kapazitäten um 141 Prozent (Hamburger Abendblatt, 2017). Ähnliche Erfahrun-
gen gibt es an vielen Standorten mit DKR. 

Hier bedarf es vielerorts einer dringenden Überprüfung und Anpassung der Kapa-
zitäten und Öffnungszeiten der DKR an den realen Bedarf.

Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass die Rechtsverordnungen der Länder drin-
gend überarbeitet werden müssen. Ähnlich wie bei der BtMVV (siehe den Beitrag von 
Rainer Ullmann in diesem Band) sind in diesen Rechtsverordnungen Dinge geregelt, 
welche sich in der Alltagspraxis als nicht tauglich und kontraproduktiv erwiesen ha-
ben (vgl. hierzu Dettmer/Schneider, 2016).

Dass es 15 Jahre gedauert hat, bis die erste Rechtsverordnung für DKR angepasst 
wurde an die langjährigen Erfahrungen und Erfordernisse aus der Praxis, erinnert 
doch sehr an die Novellierung der BtMVV. Es ist nicht hilfreich bis kontraproduktiv, 
Fachfragen, wie zugelassene/ausgeschlossene Nutzer_innenkreise, zugelassene Dro-
gen und Applikationsformen, Verbot von Drug Checking etc. in Rechtsverordnungen 
zu regeln. Dadurch wird eine zeitnahe, bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Ange-
bote nach aktuellen Erkenntnissen der Wissenschaft und Forschung verhindert. Hier 
sollte in die Fachkompetenz der Mitarbeiter_innen vertraut und investiert werden, 
um die Angebote regional- und szenespezifisch ausrichten zu können.

In NRW gibt es seit einem Jahr erste Erfahrungen mit „Substituierten im Dro-
genkonsumraum“. Die Erfahrungen damit schildert Tobias Fechner, Koordinator 
des Drogenkonsumraums in Essen (siehe den Beitrag von Tobias Fechner in diesem  
Band).
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Substituierte im Drogenkonsumraum.  
Ein Jahr Erfahrung aus dem Drogen- 
konsumraum der Suchthilfe direkt Essen 
gGmbH
Tobias Fechner

Die Erhebung der Landesstelle Sucht NRW aus dem Jahr 2015 zeigt, dass es in allen 
Drogenkonsumräumen in NRW Nachfragen von Substituierten zur Inanspruchnah-
me des Konsumraums gegeben hat. Personen, die sich in einer Substitutionsbehand-
lung befanden, musste in der Vergangenheit der Zutritt zum Drogenkonsumraum ver-
weigert werden. Dies war in allen Auswertungsjahren der häufigste Abweisungsgrund 
(Landesstelle Sucht NRW, 2015: 13). 

Für eine Einschätzung, ob der Konsum von Substituierten in Drogenkonsumräu-
men erlaubt werden sollte oder nicht, ist es notwendig, sich die Ziele, die durch das 
Hilfsangebot eines Drogenkonsumraum verfolgt werden, anzusehen. Diese sind:

1. Verhinderung von Überdosierungen und Drogentodesfällen,
2. Vermeidung von Infektionen und Folgeerkrankungen,
3. Anbindung an das Hilfesystem,
4. Entlastung des öffentlichen Raums.

Da eine Substitutionsbehandlung bisher zwangsläufig an eine psychosoziale Betreu-
ung gebunden ist, kann davon ausgegangen werden, dass alle substituierten Personen 
an das Hilfesystem angebunden sind.

Die grundlegenden Ziele, welche durch Drogenkonsumräume erreicht werden sol-
len, treffen ebenso auf den Personenkreis der Substituierten sowie der Nicht-Substitu-
ierten zu. Auch substituierte Personen sollten ihre Drogen unter Aufsicht, mit sterilen 
Konsumutensilien und außerhalb des öffentlichen und privaten Raums konsumieren 
können. Die Arbeit in über 90 Drogenkonsumräumen aus zehn verschiedenen Län-
dern in den letzten 20 Jahren hat eindeutig gezeigt, dass der Harm-Reduction-Hil-
feansatz ein sinnvolles und lebensrettendes Hilfsangebot für Konsument_innen ist.

Aus diesem Grund wurde die Zulassung von Substituierten in Drogenkonsumräu-
me in verschiedenen Arbeitskreisen und Gremien immer wieder thematisiert. Nach 
Abwägung aller medizinischen und pädagogischen Argumente sprachen sich die Dro-
genkonsumraumbetreiber aus NRW seit Jahren geschlossen für eine Zulassung von 
Substituierten aus. 

Die Rechtsverordnung für NRW wurde Ende 2015 geändert, sodass seit dem 
01.01.16 auch substituierte Personen Zugang zu den Drogenkonsumräumen in NRW 
haben. 
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Die folgenden Erfahrungen beziehen sich ausschließlich auf den Drogenkonsum-
raum in Essen.

Anfänglich wurde das Angebot in Essen nur vereinzelt in Anspruch genommen. 
Vermutlich bestand eine große Skepsis, wie mit den erhobenen Daten umgegangen 
wird. Ein großer Teil der Betroffenen erkundigte sich im Vorfeld, ob wir diese Daten 
an behandelnde Ärzte weitergeben, bevor sie einräumten, substituiert zu sein. Nach-
dem sich die Information über die Veränderung der Rechtsverordnung und über den 
Schutz der Daten in der Szene verbreitet hatte, wurde der Konsumraum auch von 
Substituierten genutzt bzw. gaben die Konsument_innen an, substituiert zu sein. Im 
gesamten Jahr 2016 beläuft sich der Anteil der Konsumvorgänge von substituierten 
Personen auf 39,4 Prozent.

Die erhobenen Daten von 39,4 Prozent Konsumvorgänge von substituierten Per-
sonen, bei nahezu gleichbleibenden Gesamtzahlen, lassen darauf schließen, dass es 
schon immer einen gewissen Anteil Substituierter gab, die nicht von dem Konsum im 
Drogenkonsumraum ausgeschlossen werden konnten, da es bisher keine Kontroll-
möglichkeiten gibt. Ein sicherer Ausschluss ist daher nicht möglich. 

Grundsätzlich wird bei jeder Neuaufnahme (Vertragsabschluss) einer substitu-
ierten Person ein Beratungsgespräch durchgeführt, bei dem gezielt die Risiken des 
Drogenkonsums bei gleichzeitiger Substitutionsbehandlung erläutert werden. Zudem 
wird regelmäßiger „Beikonsum“ thematisiert, kritisch hinterfragt und die betreffen-
den Personen werden ggf. zu Veränderungsmöglichkeiten beraten und in die entspre-
chenden Angebote vermittelt.

Weiterhin kann positiv festgehalten werden, dass durch die Änderung der Rechts-
verordnung der „Beigebrauch“ mittlerweile offen in Drogenkonsumräumen in NRW 
thematisiert werden kann. Dies ist früher, aus Furcht vor Sanktionen, bei Ärzt_innen 
oder der PSB häufig nicht möglich gewesen. Nach anfänglichem Zögern gehen die 
Konsument_innen nun offen und ehrlich mit ihrer Substitution um. Auch die Perso-
nen, die sich in der Behandlung bei niedergelassenen Ärzt_innen befinden, sind dazu 
bereit, dem Arzt/der Ärztin, das Substitut und die Dosierung preiszugeben. Für die 
pädagogische Arbeit im Drogenkonsumraum ist durch die offene Thematisierung der 
Substitution und des „Beigebrauchs“ eine individuellere Hilfestellung möglich.

Die faktischen positiven Veränderungen, die sich durch die Novellierung der Rechts-
verordnung ergeben haben, betreffen folgende Personenkreise:

1.  Die Substituierten: Es ist davon auszugehen, dass das Verbot, einen Drogen-
konsumraum zu nutzen, eine konsumwillige substituierte Person nicht von dem 
Konsum abhalten wird. Seit dem 01.01.2016 können Substituierte in Essen unter 
Aufsicht konsumieren, bekommen sterile Konsumutensilien, können die dortigen 
Hilfen (Beratungsgespräche, Safer Use-Beratungen, medizinischen Hilfen, Sprit-
zentausch u.a.) in Anspruch nehmen und erhalten Notfallhilfe bei einer Überdosis.

2.  Das Fachpersonal der Drogenkonsumräume: Es besteht die Möglichkeit, offen 
die Gründe für den „Beigebrauch“ zu erarbeiten, und den betroffenen Personen 
kann somit eine passgenauere Hilfe angeboten werden. Die rechtliche Situation 
ist klarer, da bisher ein Ausschluss von Substituierten gefordert wurde, ohne dass 
Möglichkeiten der Überprüfung bestanden. Diesem Dilemma sind die Mitarbei-
ter_innen nicht mehr ausgesetzt.
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3.  Die substituierenden Ärzt_innen: Für die Städte mit Drogenkonsumräumen ist ein 
Austausch zwischen den Ärzten_innen, der Drogenberatung (PSB) und dem päd-
agogischen und medizinischen Personal aus den Drogenkonsumräumen möglich. 
In Drogenkonsumräumen erhalten die Mitarbeiter_innen einen direkten Einblick 
in die Konsummuster der Substituierten und müssen sich nicht auf deren Aussagen 
verlassen. Dies bietet deutliche Vorteile für eine vernetzte, multiprofessionelle und 
ganzheitliche Hilfestellung. Zudem kann Beikonsum weiterhin behandelt und/
oder sanktioniert werden, daran hat sich nichts geändert. Für die behandelnden 
Ärzt_innen ist nicht relevant, wo der Beikonsum stattfindet, sondern dass er statt-
findet.

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass der Einlass von Substituierten in Dro-
genkonsumräumen weniger Risiken mit sich bringt als befürchtet und sich mehr 
Chancen für eine bessere Behandlung bieten. Substituierten Personen den Zugang zu 
Drogenkonsumräumen zu gestatten, bedeutet nicht, den „Beigebrauch“ gut zu hei-
ßen. Es bedeutet, dass man mit den gegebenen Bedingungen arbeitet statt die Augen 
davor zu verschließen.

Vor dem Hintergrund unserer positiven Erfahrung sollte eine entsprechende Ver-
änderung auch in weiteren Landesverordnungen für den Betrieb von Drogenkonsum-
räumen angegangen werden.
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Schluss mit KRIMInalisierung –  
Drogenmärkte regulieren
Frank Frehse & Urs Köthner

Unter diesem Titel trafen sich im Oktober 2016 in Hamburg 250 Vertreter_innen aus Politik, 
Verwaltung, Drogenhilfe, Polizei, Wissenschaft, Medien, Initiativen, User- und Elternverbän-
den und Interessierten aus dem gesamten Bundesgebiet und der Schweiz, um gemeinsam zu 
überlegen, wie die notwendigen Reformen angestoßen werden können. 

Nach langer Zeit war es erstmals wieder gelungen, eine bundesweite Konferenz ins Leben 
zu rufen, die gekennzeichnet ist von den vielseitigen Bemühungen den Weg einer neuen Dro-
genpolitik zu gehen. 

Der über 40 Jahre geltende internationale Konsens, die Welt mit Verboten und repressiven 
Mitteln „drogenfrei“ zu machen, ist aufgebrochen. Prominentes Zeugnis dafür legen die USA 
ab. Dort, wo der „War on Drugs“ am heftigsten propagiert wurde, ist der Konsum von Cann-
abis in vielen Bundesstaaten mittlerweile legalisiert worden.

In Europa – und hier insbesondere in der Bundesrepublik – gibt es in Bundesländern, Städ-
ten, Kommunen und Gemeinden Bestrebungen, dem rigiden Betäubungsmittel-Gesetz mit Pi-
lotprojekten beizukommen und Cannabiskonsument_innen einen legalen Zugang zu der Dro-
ge zu ermöglichen – bislang ohne Erfolg.1

Der Görlitzer Park in Friedrichhain-Kreuzberg, Berlin; das Schanzenviertel, St. Pauli und 
St. Georg in Hamburg und das Steintorviertel in Bremen sind nur Blitzlichter auf den drogen-
politischen Reformstau in vielen deutschen Städten und Kommunen. 

Wie soll es konkret weitergehen? Der Krieg gegen die Drogen ist  
gescheitert – das zumindest ist heute internationaler Konsens!

Weitere Bemühungen, wie die von 120 Strafrechtsprofessor_innen2, den Bundestag 
aufzufordern, die Wirksamkeit des Betäubungsmittelgesetzes hinsichtlich seines Ziels 
einer drogenfreien Gesellschaft zu überprüfen und ggf. Veränderungen vorzunehmen, 
gehen weit über die Cannabis-Problematik hinaus.

Ähnlich äußert sich der ehemalige UNO-Generalsekretär Kofi Annan. In Abkehr 
vom „War on Drugs“, dem er quasi jahrelang vorstand, stellt er heute fest, „wir müs-
sen akzeptieren, dass eine drogenfreie Welt eine Illusion ist“ und drängt auf einen 
sicheren, gesetzlich geregelten Zugang der Konsumenten zu Rauschmitteln. Die totale 

1 Vgl. Ausführliche Informationen über die aktuelle Situation in Berlin und bundesweite Cannabisdis-
kussion: https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/politik-und-verwaltung/service-und-orga 
nisationseinheiten/qualitaetsentwicklung-planung-und-koordination-des-oeffentlichen-gesundheits 
dienstes/aktuelles/artikel.158549.php

2 http://schildower-kreis.de/resolution-deutscher-strafrechtsprofessorinnen-und-professoren-an-die-ab 
geordneten-des-deutschen-bundestages/
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„Unterdrückung von Drogen“ dürfe nicht länger das Ziel der Drogenpolitik sein. Es 
müssen stattdessen die „Gesundheit und Menschenrechte“ der Konsument_innen ge-
schützt werden.3

Auch die Herausgabe des „Alternativen Drogen- und Suchtberichts“, in dem seit 
2014 jährlich Wissenschaftler_innen, Praktiker_innen, Verbände und Drogengebrau-
cher_innen den Reformstau in der Drogenpolitik aufzeigen und alternative Umgangs-
formen für Politik, Drogenhilfe und Gesellschaft formulieren, ist nur ein weiterer 
Hinweis auf die Bandbreite der Reformbewegung und -notwendigkeiten.

Das Betäubungsmittelgesetz steht weiterhin einer Legalisierung/Regulierung der 
Drogenmärkte strikt entgegen, auch wenn seit September 2016 ein Patient in Deutsch-
land Cannabis als Medizin sogar selbst anbauen darf und seit März 2017 insgesamt 
die Verschreibung von Cannabispräparaten erleichtert wurde.

Neue Substanzen werden unaufhörlich in den Verbotskatalog aufgenommen. Bis 
wieder etwas Neues entdeckt wird, was noch nicht verboten ist… und so geht es im-
mer weiter…

Immer noch wird versucht, mit massiver polizeilicher und strafrechtlicher Repres-
sion „das Drogenproblem“ zu lösen oder wenigstens weniger sichtbar zu machen, wie 
Beispiele aus jüngster Zeit, etwa im Görlitzer Park („Null-Toleranz-Zone“) oder im 
Hinblick auf die Task Force der Polizei in Hamburg zeigen. Solche Maßnahmen sind 
natürlich nicht umsonst; sie kosten sehr viel Geld. Geld, das bei der Gestaltung von 
Präventions- und Hilfsangeboten fehlt. Wir geben Milliarden aus für eine Drogenpo-
litik, die nichts nützt und erhebliche Kollateralschäden bewirkt. Stattdessen könnten 
wir, über den kontrollierten Verkauf von Drogen, Steuern einnehmen, und z.B. in 
Bildung (Schule, Kinder und Jugendarbeit), Suchthilfe und soziale Projekte investie-
ren. Wollen wir uns eine solche Drogenpolitik noch leisten, können wir sie uns noch 
leisten, haben wir zu viel Geld?

Die Zahl der Drogentoten steigt in Deutschland wieder an. Ursachen sind, unter 
anderem, die Unwissenheit der Konsument_innen zum Wirkstoffgehalt der Drogen, 
Mischkonsum von Alkohol, Heroin, Methadon, Kokain und Ecstasy und neuen psy-
choaktiven Stoffen (NPS bzw. „Legal Highs“). 

Aber „Kontrollierter Konsum führt gewöhnlich nicht zum Tod und Abstinenz 
nicht zu Unsterblichkeit“4 

Der Schwarzmarkt kennt keinen Verbraucherschutz (Qualitätskontrollen, Inhalts-
angaben) und Jugendschutz. 

Umso wichtiger sind Angebote, wie sie in anderen Kapiteln des diesjährigen Alter-
nativen Drogen- und Suchtberichtes beschrieben sind: Kriseninterventionen im Party-
setting (Tietz und Völkel), Selbsthilfe und Peer-Education in der Psychonauten- und 
Partydrogenszene (Berger). 

„Vor dem Hintergrund einer gescheiterten nationalen Repressionspolitik und in-
ternationalen Kriegsstrategie („War on Drugs“), die auf eine Illegalisierung von Dro-
gen und Kriminalisierung von Drogenhandel und Drogenkonsum setzt, macht sich 
die Einsicht breit, dass die Drogenpolitik liberalisiert werden muss. Die Prohibitions-
politik hat die Verfügbarkeit von Drogen nicht eingeschränkt und produziert erhebli-
che Kollateralschäden und Kosten für Drogengebraucher_innen und die gesamte Ge-
3 http://www.globalcommissionondrugs.org/wp-content/uploads/2016/11/GCDP-Report-2016_GER.

pdf 
4 Benedict Cumberbatch als Sherlock Holmes in „Die Braut des Grauens“; BBC TV-Film 2016.
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sellschaft. Die Gefahren, welche durch Drogen verursacht werden könn(t)en, werden 
nicht reduziert, sondern durch diese Politik potenziert. Eine drogenfreie Gesellschaft 
hat es nie gegeben und wird es auch nicht geben. Die Akzeptanz dieser Gegebenheiten 
und die Verabschiedung vom Abstinenzparadigma eröffnen neue Perspektiven und 
Handlungsoptionen. Denn erst die Einsicht, dass die Legalisierung von Drogen eine 
vernünftige Regulierung von Drogenmärkten ermöglicht, wird eine effektive Präven-
tion und einen wohl überlegten Verbraucher- und Jugendschutz nach sich ziehen.“5

Wir müssen weg von einer strafrechtsdominierten Kontroll- und Verbotspolitik, 
hin zu einer gesundheitspolitischen, die Selbstverantwortung fördernden Orientie-
rung, sowie zu regulierten Drogenmärkten mit Qualitätskontrollen, Verbraucher- 
und Jugendschutz. 

Die Stimmen, die ein Umdenken in der bisherigen Drogenpolitik fordern, werden 
immer lauter und vielseitiger – und das aus gutem Grund. Die Dimensionen des vom 
Drogenverbot verursachten Elends weltweit sind immens und inzwischen gut beleg-
bar. Und sie sprechen alle eine Sprache…

Eine neue Drogenpolitik braucht das Land! 

„Nach so vielen Jahrzehnten ergebnisloser Diskussionen sind wir nicht mehr an 
Glaubenssätzen, Meinungen und Allgemeinplätzen zur Prohibition interessiert. Wir 
erwarten Beweise. Für die Vorteile von Prohibition wurde noch kein einziger vor-
gelegt. Diejenigen dagegen mehren sich von Jahr zu Jahr“. „… Ob uns das gefällt 
oder nicht gefällt, spielt überhaupt keine Rolle. Es sei denn, Suchtpolitik wäre eine 
Geschmacksfrage.“6

Über die im Folgenden wiedergegebene Resolution der Tagung wurde per Handzei-
chen abgestimmt. Es gab keine Gegenstimmen.

Möge die Bundespolitik diese deutlichen Zeichen aus den Städten und Kommunen 
ernst nehmen und den notwendigen Wandel in der Drogenpolitik einleiten.

Die umfangreiche Dokumentation der Tagung und gute Presseresonanz findet der/
die interessierte Leser_in auf der Webseite der Veranstalter, die AG DROPO Ham-
burg: http://ag-dropo-hamburg.de/

5 Hoffmann/Köthner (2016): „Akzeptanz braucht Akzeptanz“; In: 3. Alternativer Drogen- und Suchtbe-
richt 2016, Lengerich: Pabst Science Publishers, S. 37-43.

6 Dr. Raphael Gaßmann, Geschäftsführer Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen, anlässlich der Veröf-
fentlichung „Nach dem Krieg gegen die Drogen: Modelle für einen regulierten Umgang“ (deutsche 
Übersetzung akzept e.V., 2012); https://www.akzept.org/pdf/drogenpolitik/regulierungs_modelle 
0612.pdf 
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Hamburger Resolution der bundesweiten Drogenkonferenz

„Schluss mit KRIMInalisierung – Drogenmärkte regulieren!“

Der kritische Punkt ist überschritten, es kann nur noch in eine Richtung  
weitergehen: Hin zur Regulierung der Drogenmärkte

Wir sind uns einig, dass dies überfällig ist.

Wir fordern die flächendeckende Einführung von lizenzierten  
Cannabisverkaufsstellen, mit Zugang ab 18 Jahren und sachkundigem Personal.

Erst dann haben wir die Möglichkeit für

Verbraucher_innenschutz (Qualitätskontrollen, Mengenangaben, Wirkstoffgehalt, 
Konsumempfehlungen und -warnungen) sowie angemessenen Jugendschutz.

Jeder Erwachsene muss das Recht haben,  
Cannabispflanzen zum Eigengebrauch anzubauen.

Wir fordern die Vertreter_innen der Bundesländer auf, die Bremer  
Bundesratsinitiative zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes zu unterstützen.

Aber das kann nicht alles sein:

Die Regulierung des Cannabismarktes muss auch einhergehen mit der  
Regulierung der anderen illegalisierten Drogen.

Angesichts des jahrzehntelangen schreienden Unrechts gegenüber  
Drogengebraucher_innen ist es nicht angemessen, über kleine Schritte  

in der Drogenpolitik zu reden.

Hamburg, 22.10.2016
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Peer Education in der Psychonauten-  
und Partydrogenszene
Konsumkompetenz im selbstbestimmten Substanzgebrauch 

Markus Berger

Was ist Peer Education?

Im Internet und auch im Printbereich gibt es in steigender Anzahl sogenannte Selbst-
hilfe- und Peer-Education-Projekte, die von Nutzer_innen psychoaktiver Substanzen 
aufgebaut werden und sich an andere Nutzer richten. Fragen zu Substanzen bzw. zur 
Zubereitung oder zum Konsum von (meist illegalisierten) Drogen werden in Form 
von textbasierten Foren und/oder Videoblogs erörtert – dabei ist eine Beratung durch 
sachkompetente Personen jedoch nicht immer gegeben. Weil im Internet jeder ver-
öffentlichen kann, steht es auch jedem frei, ein solches Selbsthilfe- und Peer-Educa-
tion-Angebot zur Verfügung zu stellen, was ein gewisses Gefahrenpotenzial in sich 
birgt. Neben den vielen privaten und inhaltlich nicht verifizierten Angeboten stehen 
interessierten Drogengebraucher_innen aber auch Peer-Education-Inhalte zur Verfü-
gung, die von Fachleuten produziert werden. Ein konziser Überblick.

Wieso Peer Education?

Weil vonseiten der Bundesregierung bzw. der Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung (BZgA) kaum nützliche Informationen zum Safer Use1 von Drogen publiziert 
und unters Volk gebracht werden, müssen derartige Bildungsinhalte von anderer Sei-
te produziert und bereitgestellt werden, nämlich seitens der User und Interessierten 
selbst. 

Foren und Videoblogs: Peer Education im Internet

Sinn und Zweck von Foren (z.B. „Eve & Rave“ oder „Land der Träume“) und Video-
blogs (siehe unten) ist der Austausch mit Gleichgesinnten; hier werden allfällige Fragen 
gestellt und eventuell beantwortet oder diskutiert. Zuweilen finden sich Foren oder 
Forenbeiträge bzw. Videoblogs von ausgewiesenen Expert_innen und Fachleuten, 
also von Nutzer_innen, die ein wie auch immer geartetes Fachwissen mitbringen (z.B. 

1 Begriffserklärung: Safer Use meint den möglichst risikoarmen Gebrauch von psychoaktiven Substan-
zen in verschiedenen Settings.
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aus Chemie, Biologie, Pharmazie oder Medizin), selbst überzeugte Psychoaktiva-User 
sind und aus eigenen Stücken für bestmögliche Bildungsinhalte sorgen wollen. 

Peer-Education-Videoblogs werden in aller Regel auf YouTube veröffentlicht und 
unterschiedlich ausgestaltet und dargeboten. So existieren Videoblogs von eher edu-
kativem Charakter, wie z.B. das Projekt „Hyperraum“, das der Macher und engagier-
te Psychonaut Max Wüsten dazu nutzt, sein Publikum mit Hintergrundwissen über 
verschiedene psychoaktive Substanzen und deren ethnopharmakologische Nutzung 
zu versorgen. 

Andere Projekte, beispielsweise der Kanal „Open Mind“ des Müncheners Simon 
Ruane, positionieren sich auf unterhaltende, annähernd schauspielerische Weise. Ru-
ane präsentiert sozusagen einen darstellenden Gebrauch von Drogen bzw. zeigt sich 
selbst unter dem Einfluss der jeweiligen Substanzen, ohne selber über Fachwissen zu 
verfügen. Er hatte zum Zeitpunkt der Erstellung seines Kanals so gut wie keine Er-
fahrungen mit Psychoaktiva; das Projekt „Open Mind“ ist damit eine Art Selbster-
fahrungsmedium. Der Protagonist probiert Substanzen im Selbstversuch aus und lässt 
sein Publikum daran teilhaben. Zuweilen denkt Ruane in seinen Videos laut über 
Drogenpolitik nach, hinterfragt Aussagen von Politikern usw., besucht eine drogenre-
levante Veranstaltung (Hanfmesse etc.) oder interviewt einen Gast.

Projekte von Fachleuten für Drogengebraucher_innen

Seit 2012 werden auf YouTube alle 14 Tage neue Sendungen der „Drug Education 
Agency“ (DEA; in Anlehnung an die US-amerikanische Antidrogenbehörde Drug 
Enforcement Administration) und „Nachtschatten Television“ (Videoblog des Nacht-
schatten-Verlags) auf dem Kanal der DEA ausgestrahlt. Die Sendeformate beinhalten 
auf der einen Seite Substanzinfos und Drogenporträts, auf der anderen Seite wer-
den zahlreiche Fragen von Zuschauer_innen und Leser_innen beantwortet. Daneben 
umfasst das Bildungsformat ethnobotanische Erörterungen, Aspekte psychedelischer 
Kultur und psychonautische Inhalte unterschiedlicher Natur.

Das Feedback der Zuschauer_innen bzw. interessierten Drogennutzer_innen auf 
diese Formate ist vielschichtig und von Jahr zu Jahr ansteigend, was zeigt, wie groß 
der Bedarf an drogenkundlichen Bildungsinhalten ist. Dabei erweist sich ein Teil der 
Anfragen und Schreiben als äußerst erschreckend, z.B. wenn User berichten, an einem 
Abend drei Gramm MDMA konsumiert zu haben, oder wenn mehrtägig betriebener 
Mischkonsum unterschiedlichster Psychoaktiva in katastrophaler, gesundheitsschäd-
licher Überdosierung beschrieben wird. 

Dass viele Menschen solche Fehler machen, gerade wenn es sich um junge Per-
sonen handelt, ist alles andere als ein Wunder: Einer unfassbar großen Anzahl an 
Drogennutzer_innen in jedem Alter steht ein nur geringes Bildungsangebot mit sinn-
vollen Inhalten gegenüber. Im Gegenteil: Gerade von seiten der gesundheitspolitischen 
Institutionen werden gezielt prohibitionistische Fehlinformationen verbreitet, was bei 
den Rezipient_innen solcher Propaganda Angst und einen entsprechenden Abstand zu 
den Stoffen induzieren soll, aber in Wirklichkeit nur die Unsicherheit im Umgang mit 
illegalisierten Psychoaktiva um ein Vielfaches mehrt. Dazu kommt, dass gerade junge 
Leute nur sehr selten wagen, über ihre Konsumgewohnheiten zu sprechen und Fragen 
zu stellen – aus Angst vor Stigmatisierung und eventueller Strafverfolgung –, sodass 
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es vorkommt, dass draufgängerische Naturen sich selbst bzw. ihre Grenzen sowie die 
psychoaktiven Substanzen im Selbstversuch erproben, ohne zu wissen, was sie tun.

Drogennutzer_innen können sich im Bedarfsfall an die Ansprechpartner der 
Peer-Education-Projekte wenden, wobei diese aufgrund der Flut an Anfragen meist 
überlastet sind und schlichtweg nicht alles beantworten können.

Peer Education im Printbereich

Der Schweizer Nachtschatten-Verlag, ein Fachverlag für Drogenaufklärung, ist eine 
der wenigen Ausnahmen unter den Unternehmen, die sich voll und ganz der Pro-
duktion von fach- und sachgerechten, antiprohibitionistischen Bildungsinhalten zur 
Rauschkunde verschrieben haben, er bezeichnet sich folgerichtig auch als „Verlag für 
unabhängige Menschen“. 

Der Verlag um Roger Liggenstorfer gibt neben jährlich etwa 20 Buchtiteln zur 
Drogenkunde seit 2014 das Magazin „Lucy’s Rausch – Gesellschaftsmagazin für psy-
choaktive Kultur“ heraus, ein Printmedium von Psychonauten für Psychonauten. Das 
Magazin erscheint zweimal im Jahr und vereint hochkarätige Autor_innen der Dro-
genkunde aus Forschung, Wissenschaft, Prävention und Kultur. 

Auch hier zeigen das Feedback und die wissbegierigen und enthusiastischen Zu-
schriften der Leser_innen ein weiteres Mal, wie groß der Bedarf an relevanten In-
formationen aus erster Hand ist. Zum Publikum gehören einerseits User, die explizit 
am risikoarmen Umgang im Party- und Festivalsetting interessiert sind, andererseits 
bekennen sich viele, zunehmend mehr, zur psychonautischen Praxis, also der ernst-
haften Erforschung des eigenen Bewusstseins und der eigenen Psyche – was häufig in 
rituellen Settings stattfindet. Solche Drogengebraucher_innen verfügen meistens über 
ein gutes Vorwissen, eigene Erfahrungen und spezialisierte Fachliteratur der psyche-
delischen Bewegung, häufig mangelt es ihnen schlichtweg an Ansprechpartner_innen 
in ihrem Umfeld, an die sie sich mit Fragen zu schwer deutbaren, unverständlichen 
oder Angst induzierenden Erfahrungsinhalten wenden können. Sehr oft wenden sich 
auch User an die Redaktion, die im Besitz von Substanzen vom Straßenschwarzmarkt 
sind und nicht wissen, ob es sich um reine Ware handelt oder nicht. An diesem Punkt 
sind Produzenten von Bildungsinhalten und Aufklärungsmedien allerdings am Ende 
ihrer Weisheit angelangt. Denn einerseits hindert sie das Gesetz daran, auf die Fragen, 
z.B. zur Herstellung oder Aufreinigung von illegalisierten Substanzen, zu antworten, 
weil dies als „Aufforderung zum Begehen einer Straftat“ gewertet werden kann. Zu-
dem sind z.B. Ferndiagnosen zur Reinheit oder Beschaffenheit von Stoffen ohnehin 
nicht möglich. 

Ebenfalls Peer Education: Drug Checking

Die Gesellschaft wäre gefragt, ein entsprechendes Drug-Checking-Angebot zu ins-
tallieren, wie es u.a. in der Schweiz und in Österreich seit langem zu finden ist. In 
Deutschland wird Drug Checking derzeit sogar aktiv unterdrückt, obwohl es von 
Gesetzes wegen möglich wäre. Einstmalige Angebote sind schon vor Jahren im Keim 
erstickt worden. Das Informationsportal für Konsumkompetenz und Drogenmündig-
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keit „Drogen-Information-Berlin“ dazu: „Drug Checking wurde in Deutschland in 
den 1990er Jahren modellweise durchgeführt, seine Durchführung wird jedoch seit 
1996 von den Sicherheits- und Gesundheitsbehörden blockiert. Seitdem wurden von 
den Behörden auch ordnungsrechtliche Hürden aufgebaut, die die Durchführung von 
Drug Checking nur unter nicht unerheblichen rechtlichen Voraussetzungen möglich 
machen“ (www.drogen-info-berlin.de/htm/drugchecking/drugchecking.htm).

Auch bei der „Drogen-Information-Berlin“ und verwandten Institutionen, wie 
den „Drug Scouts“ aus Leipzig, der psychedelischen Ambulanz „Eclipse“ und dem 
Frankfurter „Alice-Project“, handelt es sich ebenfalls um mediale und kulturelle Peer 
Education, um Angebote bzw. Harm-Reduction- und Safer-Use-Projekte, die maß-
geblich von der psychonautischen Bewegung inspiriert sind – und die dankbar von 
den Usern angenommen werden und damit allerlei Schaden verhindern.

Fazit

Die genannten Projekte agieren komplett selbstorganisiert und – abgesehen von eini-
gen der genannten Peer-Präventions-Projekte im Partysetting – ohne jede öffentliche 
Unterstützung. Die Macher solcher Angebote arbeiten in vielen Belangen im Verbund 
und als Netzwerk, was eine flächendeckende Versorgung der Drogengebraucher_in-
nen mit Bildungsinhalten ermöglichen soll. Sich auf die spärlichen, häufig falschen 
und meist überzogenen Propaganda-Informationen des staatlichen Gesundheitssys-
tems zu verlassen, kann verheerende Folgen haben. Qualifizierte Inhalte von entspre-
chend geschulten Autor_innen und Experten fehlen hier oft gänzlich. Die meisten Fra-
gen von Drogennutzer_innen werden vonseiten des Systems darüber hinaus ohnehin 
nicht beantwortet. 

So darf die Bewegung der unabhängigen Drogengebraucher_innen als eine autarke 
Gemeinschaft betrachtet werden, die sich selbstverantwortlich organisiert und en-
gagiert. Dies ist nötig, weil der Staat seine wie auch immer geartete Fürsorgepflicht 
gegenüber den Bürgern nicht suffizient wahrnimmt, sondern lediglich Verbote aus-
spricht und ansonsten die veraltete und menschenverachtende Drogenpolitik in vielen 
Punkten unkritisch weiterführt.

Web-Inhalte

www.youtube.com/user/DrugEducationAgency
www.nachtschatten.ch
www.lucys-magazin.com
www.eve-rave.ch
www.alice-project.de 
www.land-der-traeume.de
www.drogen-info-berlin.de
www.eclipse-ev.de
www.drugscouts.de 
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Vom Scheitern des Glücksspielstaats- 
vertrages und Ansätze für einen  
evidenzbasierten Spielerschutz –  
10 Empfehlungen!
Heino Stöver

Eine umfassende Würdigung der im Glücksspielstaatsvertrag vorgesehenen Maßnahmen zu 
Jugendschutz und Suchtprävention ist grundsätzlich nur schwer möglich, weil die Mehrzahl 
der Maßnahmen wegen des Scheiterns des Lizenzvergabeprozesses in 2012 weitgehend nicht 
implementiert wurde. Man könnte daher pauschal von einem grundlegenden Scheitern des 
Glücksspielstaatsvertrages sprechen. Es ist aber eine differenziertere Betrachtung notwendig.

Einleitung

Der Verlauf der Spielsuchtprävalenz über die Zeit hinweg gibt Grund zur Besorgnis. 
Während es basierend auf Auswertungen der BZgA nicht möglich ist, die beiden be-
obachteten Anstiege der gemessenen Spielsuchtprävalenzraten in 2009 und 2013 mit 
einer statistischen Sicherheit von mehr als 95 Prozent zu bestätigen, muss zumindest 
davon ausgegangen werden, dass keinesfalls die Rate glücksspielbezogener Probleme 
gesunken ist. Es steht zu befürchten, dass regulatorische Eingriffe zwischen 2007 
und heute bestenfalls wirkungslos waren – schlimmstenfalls sogar kontraproduktiv 
gewirkt und damit glücksspielbezogene Risiken für deutsche Bürger erhöht haben. 
Ein Erklärungsansatz hierfür wäre, dass die anhaltende Rechtsunsicherheit auch für 
Endverbraucher die Situation verkompliziert hat. So fehlt es oft an gut sichtbaren An-
haltspunkten, um zumindest zwischen Angeboten von EU-lizenzierten Anbietern und 
solchen ohne jegliche regulatorische Aufsicht unterscheiden zu können.

Ansätze für einen evidenzbasierten Spieler- und Jugendschutz

Im Verlauf der Debatte um die deutsche Glücksspielregulierung, die sich inzwischen 
auf über ein Jahrzehnt erstreckt, gab es zu jeder Zeit Vorschläge, wie man einzelne 
Problempunkte lösen könnte. Insbesondere das isolierte Behandeln von Problemen 
ist aber insoweit nicht unproblematisch, da hierdurch im schlimmsten Fall die Kohä-
renz der gesamten Glücksspielgesetzgebung gefährdet wird. Es ist daher, sowohl aus 
rechtlichen wie auch aus Präventionsgründen ein Gesamtkonzept zu entwickeln. Im 
Rahmen des fünfjährigen von der EU geförderten ALICE-RAP-Forschungsprojektes, 
an dem 200 Suchtforscher aus allen EU-Mitgliedsstaaten teilgenommen haben, ist 
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Tabelle 1
Regulatorische Empfehlungen nach Bühringer (Bühringer et al., 2016, S. 26)

Bereich Faktoren Maßnahmen

Umwelt- 
merkmale

Soziales Umfeld 
des Glücks- 
spielens

1)  Zielgruppenspezifische Information, Aufklärung und 
Erziehung (Schule, Lehre, Elternhaus, Freizeit)

2)  Werbeverbot für Zielgruppe der Jugendlichen
3)  Werbebeschränkung kritischer Inhalte für vulnerable 

Personen
4)  Zugangs- und Teilnahmeverbot für Jugendliche

Glücksspiel- 
merkmale

Glücksspiel-
standorte

1)  Festlegung von Glücksspielstandorten/-gebieten nach 
städtebaulichen Charakteristika

2)  Beschränkung von Glücksspielstandorten/-gebieten nach 
soziodemographischen Charakteristika (u.a. Gegenden 
mit hohen Risikofaktoren: z.B. Jugendliche, Migranten, 
Arbeitslose)

3)  Festlegung zusätzlicher Qualitätsmerkmale je nach 
Standort

Personen- 
merkmale

Alle Personen
(universelle  
Prävention)

1)  Sichere Altersüberprüfung
2)  Spielerkarte und verpflichtende Festlegung eines Limits
3)  Verständliche und deutliche Informationen: Mecha-

nismen, Gewinne, Verluste, Risiken, Risikomerkmale, 
Hilfemöglichkeiten

4)  Automatische elektronische Rückmeldung: Spielzeit, 
Einsätze, Gewinne, Verluste

Vulnerable  
Personen
(selektive  
Prävention)

1)  Automatische elektronische Rückmeldung über riskan-
tes Spielverhalten plus Warn- und Hilfehinweise bzw. 
Rückmeldung durch Personal: 
a) Limitbegrenzung 
b) Auszeiten 
c) Beratungs- und Hilfeangebote

2)  Automatische elektronische Rückmeldung über Limiter-
reichung plus Warn- und Hilfehinweise

3)  Beendigung personenbezogener Werbung bei riskantem 
Spielverhalten

4)  Erinnerung an vorherige Phasen riskanten Spielverhal-
tens bei erneutem Glücksspielen

5)  Selbstsperre

Personen mit 
pathologischem 
Glücksspielen
(indizierte  
Prävention)

1)  Rasche und vollständige Spielunterbrechung bei Merk-
malen von pathologischem Glücksspielen, z.B.: 
a) Mehrfacher und kurzfristiger Wunsch nach Limit- 
  erhöhung, 
b) Beschwerden, starke Erregung 
c) Schulden 
d) Informationen Dritter 
e) Mehrfache Selbstsperre

2)  Selbstsperre (min. 6 Monate, Beendigung nach Spieler-
wunsch)

3)  Fremdsperre (min. 1 Jahr, Beendigung nach Gutachten)
4)  Verpflichtende Beratung/Therapie vor erneutem Spiel-

beginn
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ein erstes ganzheitliches Maßnahmenpaket als Empfehlung an die EU-Kommission 
(Bühringer et al., 2013) entstanden. Auf Basis dieser Empfehlungen haben Bühringer, 
Kotter und Kräplin (2016) ein konkreteres Maßnahmenpaket für einen effektiven 
Jugend- und Spielerschutz in Deutschland ausgearbeitet (siehe Tabelle 1). Sie fordern 
eine Abkehr von der vorherrschenden Strategie einer Begrenzung der Glücksspielan-
gebote, welche nach Auffassung der Autoren nur geringe Effekte zeigt und plädieren 
für eine Stärkung des qualitätsbezogenen Verbraucherschutzes. Hierzu gehört neben 
den in Tabelle 1 genannten Maßnahmen auch eine zentrale Regulierungsbehörde, 
welche für alle Glücksspielarten zuständig ist. 

Basierend auf der Evaluierung bestehender Maßnahmen und international erprob-
ter Alternativen dazu, sowie früherer Empfehlungspakete sollen ergänzend die folgen-
den 10 Empfehlungen formuliert werden:

Empfehlung 1:  
Lernende Regulierung

Als grundlegender Aspekt für das Funktionieren des Jugend- und Spielerschutzes als 
Teil der Glücksspielregulierung soll hier ein evidenzbasierter Prozess vorgeschla-
gen werden. Das ist besonders deswegen relevant, weil die Forschung im Bereich der 
Verhaltenssüchte noch sehr jung ist. Es ist daher sehr schwierig, einen umfassenden 
Katalog an Präventionsmaßnahmen zu postulieren, dessen Wirksamkeit hinlänglich 
erwiesen ist. Gleichzeitig darf aber auch nicht zugelassen werden, dass der Stand der 
Präventionsbemühungen stagniert; stattdessen sollte eine fortlaufende Verbesserung 
angestrebt werden. Das ist in Deutschland nicht der Fall. Während einerseits prä-
ventive Ziele mit unwirksamen und nicht hinreichend evaluierten Maßnahmen er-
füllt werden sollen und der Gesetzgeber sich scheut, deren tatsächliche Wirksamkeit 
zu evaluieren, besteht andererseits kein System, das sicherstellen würde, dass neue 
wissenschaftliche Erkenntnisse generiert werden und diese in eine kontinuierliche 
Verbesserung der Regulierung einfließen. Um ein solches System einer lernenden Re-
gulierung erreichen zu können, sind folgende Komponenten notwendig:

•	 	Jede	regulatorische	Maßnahme sollte klar einem Ziel zugeordnet sein; die Wirk-
samkeit der Maßnahme zur Erreichung dieses Ziels sollte hinlänglich erforscht 
sein.

•	 	Die	Generierung neuer Evidenz sollte gefördert werden, indem Glücksspielanbie-
ter zur Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen verpflichtet werden. Das 
Ziel der Forschung sollte von der Regulierungsbehörde klar umrissen und auf die 
Erprobung und Evaluierung von Methoden des Jugend- und Spielerschutzes aus-
gelegt sein.

•	 	Dabei	 sollten	 insbesondere	 die	Möglichkeiten, die moderne Technologien zum 
Spielerschutz bieten, im Fokus dieser Forschungskooperationen stehen. 

•	 	Bevölkerungsrepräsentative	Prävalenzstudien	sollten	als	Maßstab für Erfolg oder 
Misserfolg eingesetzter regulatorischer Maßnahmen herangezogen werden. Dabei 
sollte die zu erreichende Zielsetzung jeder Maßnahme im Voraus definiert werden. 

•	 	Regelmäßige	Reviews	der	Maßnahmen	sollen	sicherstellen,	dass	sich	die	Präventi-
onsbemühungen auf dem neuesten Stand der Forschung befinden.
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Dieser Prozess stellt sicher, dass die Schwächen einer Regulierung relativ rasch er-
kannt und basierend auf wissenschaftlicher Evidenz korrigiert werden können. 
Dadurch kann auf die häufig praktizierte Notlösung, spekulative – potenziell sogar 
kontraproduktive – Maßnahmen in eine Regulierung miteinzubeziehen, verzichtet 
werden. Stattdessen vertraut man zu Beginn auf hinreichend sicheres Wissen und gibt 
die Richtung vor, in der Verbesserungen am notwendigsten sind.

Empfehlung 2:  
Kanalisierung und Überwachung statt nicht durchsetzbarer Verbote 

Die Kanalisierung der Glücksspielnachfrage in geordnete und überwachte Bahnen ist 
die Grundlage jeglicher regulatorischer Aufsicht. Dabei muss berücksichtigt werden, 
dass der Erfolg der Kanalisierung im Wesentlichen auch vom Endverbraucher ab-
hängt. Selbst wenn es gelingt, alle führenden Marktteilnehmer zu lizenzieren, bedeu-
tet das nicht zwangsläufig, dass deren Kunden sich ebenfalls in den regulierten Markt 
kanalisieren lassen. 

Doch nur, wenn es gelingt, auch den Kunden in den regulierten Markt zu kanali-
sieren, ist es möglich, dessen Schutz auf einem angestrebten Niveau sicherzustellen. 
Es ist daher von höchster Bedeutung, dass der Konsument den regulierten Markt als 
vorteilhaft wahrnimmt. Ein regulierter Markt, in dem der Kunde sich allerdings be-
nachteiligt sieht (z.B. dadurch, dass nachgefragte Spiele nicht angeboten werden oder 
die Spielbedingungen merklich schlechter sind als bei unlizenzierten Anbietern), wird 
generell nicht in der Lage sein, die Nachfrage erfolgreich zu kanalisieren. Es muss 
daher ein lizenziertes Angebot ermöglicht werden, das

•	 	für	den	Konsumenten klar ersichtliche Vorteile bei Sicherheit und Vertrauenswür-
digkeit bietet,

•	 	alle	nachgefragten Arten von Spielen anbietet,
•	 	in	der	Produktgestaltung einen Kompromiss findet, der das von allen Interessens-

gruppen angestrebte Schutzniveau bietet und dabei gleichzeitig weiterhin der kun-
dennachfrage entspricht.

Empfehlung 3: 
Werberichtlinien basierend auf inhaltlichen und kontextuellen Vorgaben 

Werbung ist ein zentrales Instrument der Kanalisierung. Dadurch können lizenzierte 
Anbieter sich von unlizenzierten abheben. Vergleichbar mit den britischen CAP- und 
BCAP-Standards1 sollte daher eine klare und eindeutige Liste mit unerlaubten Werbe-
inhalten und -botschaften erstellt werden.

Wie herausgearbeitet wurde, kann Werbung aber ebenfalls eine Bedrohung für 
Minderjährige und vulnerable Spieler darstellen. Es müssen daher Werbeinhalte ver-
mieden werden, die insbesondere diese Gruppen ansprechen. Bestehende Codizes wie 

1 https://www.asa.org.uk/codes-and-rulings/advertising-codes.html
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z.B. jener des Deutschen Werberates2 können hier als Vorlage dienen. Folgende Inhal-
te sollten dabei abgehandelt werden:

•	 	Anforderungen	 zur	Herstellung	 einer	 verantwortungsvollen	Verbraucheranspra-
che,

•	 	Anforderungen	zur	aktiven	Vermittlung	eines	verantwortungsvollen,	moderaten	
Spielverhaltens,

•	 	Verbot	 von	 Werbebotschaften,	 die	 vulnerable	 Spieler	 gefährden	 oder	 sozialen	
Druck auf diese aufbauen könnten,

•	 	Verbot	von	Werbebotschaften,	die	insbesondere	Kinder	und	Jugendliche	anspre-
chen oder die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an Glücksspielen als sozi-
al akzeptabel darstellen.

Zugleich muss in diesem Zusammenhang auch der Kontext, d.h. beispielsweise die 
räumliche oder zeitliche Nähe einer Werbemaßnahme berücksichtigt werden. Auch 
dieser Kontext kann sich an Minderjährige und vulnerable Spieler richten und somit 
zu einer weiteren Gefährdung dieser Gruppen führen. Es sollten daher auf klare Re-
gularien abgestellt werden, die diese kontextuelle Nähe definieren.

Letztlich muss aber auch Rechtssicherheit für alle am Markt Beteiligten (Regu-
lierungsbehörde, Konsument und Glücksspielanbieter) angestrebt werden. Schon in 
der Konzeption einer Kampagne sollte gerade dem Werbetreibenden klar sein, ob 
hierin das Risiko unerlaubter Werbebotschaften besteht. Organisationen, die wie das 
britische ClearCast3 auf freiwilliger Basis Werbeinhalte prüfen und Empfehlungen 
abgeben, können ins Leben gerufen werden, um Werbetreibenden zusätzliche Rechts-
sicherheit zu bieten. 

Zuletzt sollte auch betont werden, dass Werbung auch die Möglichkeit bietet, aktiv 
verantwortungsvolles Spielverhalten und die Nutzung von Spielerschutzmaßnahmen 
zu bewerben, wie dies beispielsweise in Dänemark seitens der Regulierungsbehörde 
praktiziert wird. Glücksspielanbieter sollten verpflichtet werden im Rahmen des So-
zialkonzepts zu dokumentieren und zu evaluieren, inwieweit die getätigte Werbemaß-
nahmen zu einem verantwortungsvollen Spielverhalten beitragen.

Empfehlung 4:  
Konsumentenschutz betrifft alle

Der Glücksspielstaatsvertrag ist insofern einzigartig, als Themen wie Spielsuchtprä-
vention sehr detailliert abgehandelt werden, während andere Themen wie allgemei-
ner Konsumentenschutz oft nur sehr fragmentarisch sind. Das wird besonders darin 
deutlich, dass es kaum Rückhalt für Konsumenten gibt, die gezwungen sind, eine 
Beschwerde gegen einen Glücksspielanbieter zu führen.

Als erster Schritt, um einen sicheren Markt für Konsumenten bereitzustellen, soll-
te daher sichergestellt werden, dass die Evidenzgrundlage für Beschwerden von einer 
unabhängigen Stelle (z.B. Regulierungsbehörde) gesammelt und aufbewahrt wird. 

2 http://www.werberat.de/gluecksspiele-0
3 http://www.clearcast.co.uk/
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Safe-Server eignen sich für diesen Zweck. Auf diese Art kann im Online-Glücksspiel 
fälschungssicher dokumentiert werden, wie ein strittiger Vorfall abgelaufen ist. Eben-
so ist es für Konsumenten nicht zumutbar, wegen einer Beschwerde gegen Unterneh-
men im Ausland prozessieren zu müssen. Akkreditierte auf Glücksspiel spezialisierte 
Schlichtungsstellen, die eng mit der Regulierungsbehörde zusammenarbeiten, bieten 
hier eine niedrigschwellige Möglichkeit für Konsumenten, ihre Rechte gegenüber 
Glücksspielanbietern durchzusetzen.

Auf dieses Fundament können dann weitere Kundeninformationen mit dem Ziel 
der Suchtprävention aufgebaut werden. Dabei ist es aber bedeutsam, dass keine Stan-
dardbotschaften ausgeliefert werden, sondern stattdessen die Botschaften für den 
Spieler bedeutsam bleiben, weil sie individuell auf sein momentanes Verhalten abge-
stimmt sind und dem Spieler so ein relevantes Feedback geben (mehr dazu in Emp-
fehlung 5).

Ebenso sinnvoll und von Spielern mehrheitlich nachgefragt sind Funktionalitäten 
zur Erhöhung der Transparenz („Realitäts-Checks“), wie z.B. ein Spielkonto-Auszug, 
der dem Spieler auf Wunsch angezeigt wird. Ebenso sollte der Spieler in der Lage 
sein, eine Auswertung einzurichten, die ihm regelmäßig Zusammenfassungen seines 
Spielverhaltens anzeigt. 

Empfehlung 5:  
Individualisierung des Spielerschutzes

Konsumenten unterscheiden sich auch darin, welche Methoden und wie viel Unter-
stützung sie benötigen, um in einer sicheren und verantwortungsvollen Art und Weise 
zu spielen. Während es für die Mehrheit der Spieler ausreicht, ihnen eine informierte 
Entscheidung zu ermöglichen, muss auch bedacht werden, dass manche Spieler zwar 
verantwortungsvoll planen, aber nicht immer in der Lage sind, diese Pläne einzuhal-
ten bzw. dass manche Spieler gar nicht in der Lage sind, ihr Spielverhalten verantwor-
tungsvoll zu planen. Diese Unterschiede machen deutlich, dass eine einheitliche Auf-
teilung der Verantwortung zwischen Spieler und Glücksspielanbieter nicht möglich 
ist. Für die meisten Konsumenten kann die Verantwortung ganz beim Konsumenten 
liegen, aber in manchen Fällen ist eine geteilte Verantwortung sinnvoll bzw. liegt diese 
sogar eher beim Glücksspielanbieter.

Während die deutsche Glücksspielregulierung zwar vorsieht, dass Maßnahmen 
zur Früherkennung getroffen werden und Spieler basierend darauf geclustert werden 
müssen, ist unklar, inwieweit diese Cluster unterschiedlich zu behandeln sind. Es soll 
hier empfohlen werden, dass basierend auf diesen Clustern die Aufteilung der Verant-
wortung zwischen Spieler und Glücksspielanbieter zu regeln ist.

Schematisch betrachtet könnte der Übergang der Verantwortung folgendermaßen 
aussehen:
•	 	eigenverantwortliches	Spiel,
•	 	proaktive	Zusendung	von	Informations-	und	Risikobewusstseins-Materialien	und	

aktives Bewerben von Spielerschutzmaßnahmen,
•	 	Nahelegen	der	Nutzung	von	Schutzmaßnahmen,
•	 	verpflichtende	Nutzung	von	Schutzmaßnahmen,
•	 	Spielsperre.
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Dabei ist aber zu beachten, dass insbesondere Maßnahmen mit nachhaltigen Aus-
wirkungen auf den Konsumenten nicht einzig auf Basis einer statistischen Schätzung 
des Risikogrades des Spielverhaltens erfolgen können. Stattdessen ist stets auch eine 
detailliertere Untersuchung der Zusammenhänge und eine finale menschliche Beurtei-
lung des Einzelfalles notwendig.

Eine derartige Individualisierung des Spielerschutzes hat den Vorteil, dass für 
die Mehrheit der Konsumenten die Auswirkungen von Schutzmaßnahmen deutlich 
weniger beeinträchtigend sind, während insbesondere für gefährdete Spieler das 
Schutzniveau gleichbehalten oder sogar erhöht werden kann. Gerade hier bietet das 
Internet die besten Möglichkeiten zum individuellen Spielerschutz und Maßnah-
men des behavioral trackings. Trotzdem macht eine Studie von Blazczynski et al.  
(2014) deutlich, dass es auch Möglichkeiten gibt, stationäre Automaten zu spieler-
schutztechnisch aufzurüsten und dies von Spielern positiv aufgenommen wird. Damit 
könnte die Automatenwirtschaft aktiv dazu beitragen, den Spielerschutz bei diesen 
Spielformen zu erhöhen.

Empfehlung 6:  
Kundenidentifikation über Trust Networks

Trotz der Tatsache, dass es in Deutschland (im Gegensatz zu z.B. Dänemark) noch 
kein staatliches und hinreichend verbreitetes eID-System gibt, in das ein nennens-
werter Anteil der erwachsenen Bevölkerung eingetragen wäre und von dieser aktiv 
genutzt würde, wird im Glücksspielstaatsvertrag eine ausgesprochen hohe Messlatte 
für die Sicherheit der Identitätsverifikation gelegt: Diese muss auch im Internet gleich-
wertig mit einer persönlichen „Face-to-Face“-Identitätsverifikation sein. In der Regel 
erfordert dies sehr komplexe Prozesse, die typischerweise einen Medienbruch not-
wendig machen und zu Wartezeiten führen. Für zahlreiche Konsumenten ist das für 
ein Unterhaltungsprodukt nicht zumutbar. Das führt dazu, dass diese Kunden eher zu 
unlizenzierten Anbietern abwandern, als sich diesen Prozess zuzumuten.

Als Alternative für staatliche eID-Systeme empfehlen Nash et al. (2013) Trust 
Networks, die vertrauenswürdige Daten aus mehreren Quellen kombinieren, um eine 
hinreichende Sicherheit über die Identität des Kunden zu erlangen. Dadurch können 
weiterhin Überprüfungen verwendet werden, die für den Kunden nicht unnötig inva-
siv sind und keinen besonderen Aufwand erzeugen. Durch die Kombination mehrerer 
Informationen, die jeweils für sich alleine genommen eventuell nicht ausreichen wür-
den, einen Kunden positiv zu identifizieren, kann aber hinreichend Evidenz generiert 
werden, um von einer erfolgreichen und verlässlichen Verifikation ausgehen zu kön-
nen.

Die bestehenden Probleme in Bezug auf die Glücksspielteilnahme durch Min-
derjährige in Deutschland rühren nicht vom Online-Glücksspiel her. Es muss daher 
davon ausgegangen werden, dass schon existierende Identitätsverifikationsverfahren 
sehr erfolgreich darin sind, Minderjährige vom Spielen im Internet abzuhalten und 
diese stattdessen Spielgelegenheiten mit schwächeren Kontrollen wahrnehmen, wie 
z.B. Sofortlotterien. Noch strengere Anforderungen, wie die geplante geschlossene 
Benutzergruppe werden einerseits bestehende Probleme des Glücksspiels Minderjähri-



Vom Scheitern des Glücksspielstaatsvertrages und Ansätze für einen evidenzbasierten Spielerschutz 

105

ger daher nicht adressieren, andererseits die legitime Teilnahme Erwachsener deutlich 
erschweren. Dadurch wird wiederum das Kanalisierungsziel gefährdet.

Es wird daher empfohlen, stattdessen Identitätsdaten (z.B. Schufa-Abfrage) mit 
Daten der verwendeten und erfolgreich autorisierten Zahlungsmittel zu kombinieren. 
Es ist zwar durchaus wahrscheinlich, dass ein Jugendlicher Zugang zu einer dieser In-
formationsquellen hat (z.B. indem er sich mit der Identität eines Elternteils registriert). 
Es ist allerdings schon deutlich unwahrscheinlicher, dass der Jugendliche ebenfalls 
die Kontrolle über ein Zahlungsmittel des Elternteils hat (z.B. via Banküberweisung). 
Selbst wenn dies gelingen sollte, kann der Minderjährige nur Zahlungsmittel aus-
zahlen, die ebenfalls auf diese Identität (des Elternteils) ausgestellt sind. Daher kann 
er auch im Fall eines Gewinns niemals erhoffen, diesen an sich selbst auszahlen zu 
können. Dadurch wird schon der grundlegende Anreiz, diese Kontrollen zu umgehen, 
im Ansatz unterbunden.

Zusätzlich kann insbesondere im Internet die lückenlose Protokollierung aller 
Spieltransaktionen genutzt werden, damit minderjährige, die unerlaubt Glücksspiel-
produkte genutzt haben, schadlos gehalten werden können. In anderen regulierten 
Märkten wie z.B. Großbritannien sind Glücksspielanbieter verpflichtet alle Trans-
aktionen von Personen, die als Minderjährige identifiziert werden, rückabzuwickeln. 

Im landgestützten Bereich können durch geeignete regulatorische Maßnahmen, 
die eine bessere faktische Einhaltung des Jugendschutzes sicherstellen, sehr rasch ein 
Teil des illegalen Spiels durch Minderjährige unterbunden werden. Hierzu bieten sich 
systematische behördliche Mystery-Shopper-Programme an, wie sie auch bei Alkohol 
und Zigaretten zur Überprüfung des Jugendschutzes genutzt werden. Ebenso sollten 
lizenzierte Glücksspielanbieter verpflichtet werden im Rahmen ihres internen Kont-
rollsystems selbst Mystery Shopping zu betreiben und die Ergebnisse zu dokumentie-
ren.

Empfehlung 7:  
Risikobasierter Ansatz zu Limits

Das regulatorische Ziel, das Glücksspielverhalten in geordnete Bahnen zu lenken, 
die mit vertretbaren Risiken verbunden sind, ist grundsätzlich sehr vernünftig. Das 
Problem ist, dass eine allen Spielern pauschal auferlegte (zeitliche oder finanzielle) 
Begrenzung stets für die Mehrheit unpassend sein wird. Ein Limit, das für etliche 
Spieler unverantwortlich hoch ist, ist für andere so niedrig, dass sie versuchen werden, 
dieses zu umgehen und durch die Umgehung zusätzlich die Wirksamkeit anderer Spie-
lerschutzmaßnahmen reduzieren. Es wird daher angeraten, das derzeit verpflichtende 
1.000 Euro Einsatzlimit als Standardlimit zu definieren. Jeder Spieler eröffnet sein 
Spielkonto mit diesem Standardlimit und dieses bleibt bestehen, solange der Spieler 
nicht aktiv eine Erhöhung beantragt (vgl. Fiedler/Krumma, 2013). Glücksspielanbie-
ter sollten diesem Wunsch aber nicht naiv nachkommen. Stattdessen sollte jede Stu-
fe der Limiterhöhung auch mit einer entsprechenden Evaluation des Spielverhaltens 
verbunden sein, ob das neue Limit für den betroffenen Spieler weiterhin angemessen 
wäre. So könnte ein erster Schritt der Limiterhöhung voraussetzen, dass der Spie-
ler nochmals gesondert über die Risiken informiert wird und zudem entsprechende 
Selbsttests bzw. Beratungspakete durchläuft. Ein zweiter Schritt der Limiterhöhung 
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könnte eine detaillierte Analyse des Spielverhaltens und potenziell eine Bonitätsaus-
kunft voraussetzen. 

Ebenso sollte angedacht werden, nicht Einsätze als Bezugsrahmen für das Limit zu 
verwenden. Ein Spieler kann ein Einsatzlimit erreichen, ohne dass durch sein Spielver-
halten irgendwelche Kosten für ihn entstanden wären. Er kann das Einsatzlimit sogar 
erreichen, obschon er alle Wetten gewonnen hat. Stattdessen bieten sich Einzahlungen 
oder Verluste als Bezugsrahmen für das Limit an. Im Gegensatz zu Einsätzen haben 
beide einen direkten Bezug zu den finanziellen Auswirkungen des Glücksspiels für 
den Spieler. Innerhalb des auferlegten Limits muss es dem Spieler natürlich weiterhin 
ermöglicht werden, sich selbst ein niedrigeres Limit zu setzen.

Neben den finanziellen Auswirkungen des Glücksspiels sind ebenfalls auch zeitli-
che Auswirkungen möglich (z.B. Vernachlässigung von Studium, Beruf oder sozialen 
Kontakten). Anstatt daher mit mehreren redundanten Limits finanzielle Auswirkun-
gen zu begrenzen, wird stattdessen angeraten, finanzielle Auswirkungen über eine 
dedizierte Limitart (z.B. Verlustlimit) zu adressieren und zusätzlich ein Zeitmanage-
mentsystem einzusetzen, das es dem Spieler ermöglicht, in regelmäßigen Zeitinterva-
llen Erinnerungen anzuzeigen. 

Empfehlung 8:  
Konsequentes Sperrsystem, das keine unnötigen Hemmschwellen aufbaut

In vielen Fällen geht einer Selbstsperre eine langjährige Problemgeschichte voraus 
(Hayer/Meyer, 2011). Je früher es dem Spieler gelingt, sich für eine Sperre zu entschei-
den, desto mehr Schädigung kann verhindert werden. Erwägenswert ist daher, ob 
eine Flexibilisierung des Sperrsystems zur Lösung beitragen könnte. Die Entscheidung 
für eine Sperre kann erleichtert werden, indem dem Spieler neben der unbegrenzten 
Sperre auch eine Anzahl niedrigschwelliger zeitlich begrenzter Sperren zur Verfügung 
stehen. Ebenso sollte die Möglichkeit eines „Panic-Buttons“ nach dänischem Vorbild 
erwogen werden, der ohne umfangreichen formellen Prozess kurzfristig (z.B. 24 Stun-
den) den Zugang zum Spiel unterbricht. Insbesondere, wenn Empfehlung 2 folgend, 
alle nachgefragten Arten des Glücksspiels angeboten werden, sollte es die Möglichkeit 
geben, sich für einzelne Spielarten sperren zu lassen. Auf diese Art können insbeson-
dere Spieler, für die eine mehrfache Beteiligung problembehaftet ist, eine ausreichende 
Schutzmaßnahme ergreifen, die niedrigschwelliger ist als eine unbegrenzte Sperre. 
Dies ließe sich insbesondere im Online-Bereich leicht ein- und umsetzen.

Die Selbstsperre sollte lückenlos implementiert sein. Aus suchtpräventiver Sicht 
existiert keine Rechtfertigung, warum bestimmte Formen des kommerziellen Glücks-
spiels von der Teilnahme an einer anbieterübergreifenden Sperrliste ausgeschlossen 
sein oder abgeschottet von anderen Spielen in einer isolierten Datenbank verwaltet 
werden sollten. Es wird daher empfohlen, dass die übergreifende Sperrliste tatsäch-
lich alle Formen des Glücksspiels, alle Bundesländer und alle lizenzierten Anbieter 
erfassen sollte.

Die Entscheidung über die Aufhebung der Sperre ist generell eine sehr schwierige. 
Einerseits steht dem Spieler das Recht zu, nach Verstreichen der Mindestsperrdauer 
seinen Sperrwunsch zu widerrufen. Andererseits muss allein schon aus der Historie 
der Sperre davon ausgegangen werden, dass diese Spieler vulnerabler sind, als andere 
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Kunden. Eine zuverlässige und vor allem verfälschungssichere Beurteilung der Vulne-
rabilitäten des Spielers ist weder durch den Glücksspielanbieter noch durch externe 
Dienstleister seriös im Rahmen einer einfachen Untersuchung möglich.

Es werden daher neben einem Wiedereröffnungsgespräch, in dem der gesperrte 
Spieler darlegt, inwieweit sich die Sperrgründe in der Zwischenzeit verändert haben, 
folgende flankierende Maßnahmen angeraten, um die Risiken bei der Wiedereröff-
nung zu reduzieren:

•	 	Festlegen	einer	Beobachtungsperiode von min. sechs Monaten, während der das 
Verhalten des Spielers engmaschig überwacht wird (vgl. auch Empfehlung 5),

•	 	Fortführung	des	Ausschlusses des Spielers aus allen gezielten Bonus- bzw. Marke-
tingaktionen für die Dauer der Beobachtungsperiode,

•	 	Festlegen	eines	monatlichen Einzahlungs- oder Verlustlimits gemeinsam mit dem 
Spieler. Dieses Limit kann für die Dauer der Beobachtungsperiode nicht erhöht 
werden.

Empfehlung 9:  
Fremdsperre, in der Glücksspielanbieter ihrer Rolle nachkommen können

Die Notwendigkeit einer Fremdsperre ergibt sich aus der Natur der Sucht selbst. Es 
kann nicht durchgängig davon ausgegangen werden, dass ein Betroffener stets in 
der Lage ist, seine glücksspielbezogenen Handlungen vernünftig zu planen und diese 
Planung auch umzusetzen. Daher ist es unumgänglich, dass die Glücksspielindustrie 
Verantwortung übernimmt und entsprechend Schritte ergreift, wenn Informationen 
vorliegen, die nahelegen, dass ein Spieler die Kontrolle über sein Spielverhalten verlo-
ren hat.

Gleichzeitig ist eine solche Entscheidung auch im besten Fall mit viel Unsicherheit 
verbunden. Glücksspielanbieter sind nicht qualifiziert, eine derartige diagnostische 
Entscheidung zu treffen. Ebenso ist das Setting dafür ungeeignet. Es ist daher nicht 
denkbar, dass diese Einschätzung des Glücksspielanbieters hinreichend geeignet wäre, 
die Rechte des Konsumenten einzuschränken. Dieses Problem kann, wie Bühringer 
et al. (2017) es vorschlagen, vermieden werden, indem die Entscheidung über eine 
Fremdsperre nicht vom Glücksspielanbieter getroffen wird, sondern von der Regulie-
rungsbehörde. Dadurch wird die rechtliche Basis dieser Entscheidung zwar stabiler, 
die inhaltlichen Probleme des Eingriffs in die Selbstbestimmtheit des Konsumenten, 
bleiben aber bestehen. 

Aus diesem Grund soll hier empfohlen werden, stattdessen die Reichweite der 
Fremdsperre einzuschränken: Die Fremdsperre, die ein Anbieter aufgrund eigener 
Beobachtungen oder den Meldungen Dritter verhängt, sollte sich daher nur – im 
Rahmen des Hausrechtes des Glücksspielanbieters – auf das Glücksspielangebot die-
ses Anbieters selbst auswirken. Solange dabei nicht gegenüber bestimmten Bevölke-
rungsgruppen diskriminierend vorgegangen wird, ist jeder Glücksspielanbieter befugt 
zu entscheiden, wann er sich nicht mehr in der Lage fühlt die von einem Spieler aus-
gehenden Risiken zu kontrollieren. 

Das ist zwar weniger wirksam als eine anbieterübergreifende Sperre, wie sie für 
Selbstsperren sinnvoll und notwendig ist – aber gleichzeitig ist ein schwerwiegenderer 
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Eingriff in die Selbstbestimmung des Spielers aufgrund der unzulänglichen Entschei-
dungsgrundlage nicht vertretbar. Auf diese Art und Weise kann der Glücksspielanbie-
ter seiner Verantwortung nachkommen, ohne zwangsläufig in einem Rechtsstreit mit 
dem gesperrten Spieler zu enden. 

Empfehlung 10:  
Genderspezifische Ansätze in Sozial- und Suchtpräventionsstrategien  
und Sozialkonzepten berücksichtigen

Genderaspekte spielen eine immer stärker werdende Rolle in der Erklärung von Ge-
sundheitsverhalten und entsprechend entwickelten Beratungs- und Behandlungsange-
boten. 

Die epidemiologische Faktenlage zeigt, dass Männer den Großteil der problema-
tischen und pathologischen Spieler bilden (problematisches Spielverhalten 70,3%; 
pathologisches Spielverhalten 80,8%). Diese Erkenntnis ist im Zusammenhang mit 
der Überrepräsentanz von Männern beim Konsum psychotroper Substanzen allge-
mein zu sehen (z.B. Alkohol und illegale Drogen). Gleichzeitig sind die Fähigkeiten, 
Ressourcen und Aussichten der Männer diese Problematiken zu bewältigen, unter-
entwickelt: Begonnen bei der geringeren und oft sehr späten Inanspruchnahme von 
Hilfeangeboten, bis hin zu der gefühlten und gefürchteten Erosion des eigenen Männ-
lichkeitskonzeptes. Glücksspiel kann in Männlichkeitskonzepten eine herausragende 
Rolle als Demonstrationsmittel von Stärke, als Anti-Stress-Mittel, als Symbol von 
Grenzüberschreitung und Gefährlichkeits-/Risikosuche, als Kommunikations- oder 
Rückzugsmittel oder als soziales Schmiermittel überhaupt spielen. Männlichkeitsfor-
scher haben als zentrale Bausteine von männlicher Geschlechteridentitätskonstrukti-
on eine hohe Risikobereitschaft verbunden mit der Hoffnung auf Erfolg/Prestige und 
Sieg/Gewinn ausgemacht. 

Nach allgemeiner Einschätzung ist die Suchtkranken-/gefährdetenhilfe v.a. im 
Glücksspielbereich nicht entsprechend auf die Überrepräsentanz männlicher Abhän-
gigkeits-/Störungsproblematiken vorbereitet. Diskussionen über männerspezifische 
Hilfeansätze werden in Therapie-/Beratungseinrichtungen, in Publikationen und 
auf Fachtagungen erst seit einigen Jahren geführt. Die Erkenntnis, dass ein solcher 
Arbeitsansatz zur Qualitätssteigerung und zum größeren Erfolg der Hilfestrategien 
beitragen kann, hat sich daher noch nicht ausreichend durchgesetzt – auch letztlich 
nicht in den Sozialkonzepten der Glücksspielanbieter, bei den Kostenträgern oder in 
einer allgemeineren Debatte über die zukünftige Ausgestaltung der Suchtkrankenhil-
fe. Deshalb verwundert es nicht, dass männer-/frauenspezifische Arbeitsansätze und 
Konzeptionen für die Beratung und Behandlung von Glücksspielproblemen rar sind. 
Es fehlen damit Modelle in vielen Regionen, die Anstöße geben können, den eigenen 
Blick in der Einrichtung für männerspezifische Ursachen, Verlaufsformen und Been-
digungsmuster der Abhängigkeit bzw. des Problemverhaltens zu schärfen.

Es wird daher angeraten zu vertiefen, welche Bedeutung das Glücksspiel für die 
Konstruktion männlicher/weiblicher Geschlechtsidentität hat, und wie Beratungs- 
und Behandlungsangebote und Sozialkonzepte stärker geschlechts-, d.h. vor allem 
männerspezifisch ausgebaut werden müssen, um den Anforderungen an eine ausdiffe-
renzierte Unterstützung und Hilfe gerecht werden zu können. Besonders zu beachten 
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wären hier männer-/frauenorientierte Konzepte von Selbsthilfegruppen (Kalke/Buth, 
2017) und Unterstützung problematischer und pathologischer Spieler.
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„Bier-Bildung“ – Assistenz der  
Selbstbildung von Jungen zum Thema  
Alkohol in der Jugendarbeit1

Benedikt Sturzenhecker

Einleitung

Ein zentrales Thema von Jugendlichen (etwa ab 12 Jahren) in der Offenen Kinder- 
und Jugendarbeit handelt von der Aneignung des Alkoholkonsums. In diesem Text 
geht es darum, wie dieses Thema statt präventiv verhindernd als Möglichkeit der 
Förderung von Selbstbildung aufgegriffen werden könnte.

Kinder- und Jugendarbeit hat einen im § 11 SGB VIII (Kinder und Jugendhilfe-
gesetz) deutlich formulierten Auftrag die „Selbstbildung“ (Bundesjugendkuratorium 
2001) der Kinder und Jugendlichen zu unterstützen und ihre Entwicklung i.S. von 
Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Mitverantwortung zu fördern. Jugendarbeit 
hat damit einen Bildungsauftrag, den auch die Jugendarbeitstheorien seit den 1960er 
Jahren formulieren (vgl. aktuell z.B. Scherr, 2002; Sting/Sturzenhecker, 2012). Da ihr 
Auftrag in der Assistenz der selbsttätigen Aneignung der Welt durch die jugendlichen 
Subjekte besteht, kann sie andererseits doch keine Präventionsaufgabe haben (vgl. 
Lindner, 1999, 2012; Sturzenhecker, 2000). Statt wie Prävention (bereits vor ihrem 
tatsächlichen Eintreten) riskante Handlungsweisen von Menschen zu bestimmen und 
diese erzieherisch zu verhüten, muss Jugendarbeit sich ohne Defizitunterstellung auf 
die Themen einlassen, die die Kinder und Jugendlichen selbst vorbringen. Auch wenn 
mit diesem Aneignungshandeln der jugendlichen Adressaten sehr wohl Risiken ver-
bunden sein können, so geht es Jugendarbeit doch nicht vordringlich darum, diese 
Risiken vorweg zu bestimmen und zu verhindern, sondern sie als typisches Potenzial 
der selbstbildenden Aneignung kultureller Handlungspraxen zu betrachten und auch 
hier eine reflexive Selbstbestimmung im sozialen Zusammenhang zu fördern. Damit 
verbietet sich auch eine skandalisierende Herangehensweise, die zunächst für Adres-
saten von Sozialpädagogik ein Defizit konstruiert, um sich dann selbst als präventiver 
Heilsbringer zu verkaufen. Einerseits geht (wie die aktuellen Studien zeigen, s.u.) der 
regelmäßige Alkoholkonsum von Jugendlichen zurück; andererseits gehört in einer 
Gesellschaft, deren Drogenkultur durch Alkohol dominiert wird, die Aneignung sol-
cher kulturellen Praxen zur Entwicklungsaufgabe von Jugendlichen, also zu etwas 
völlig „Normalem“.

Auch wenn die Untersuchungen zeigen, dass sich Jungen und Mädchen bezüglich 
des (auch riskanten) Alkoholkonsums nicht mehr so stark unterscheiden, erscheint 
das Thema Alkohol doch weiterhin auch eng mit vorherrschenden Männlichkeitsmus-
1 Erstmals erschienen in: Schmidt-Semisch, H./Stöver, H. (Hrsg.) (2012): Saufen mit Sinn? Harm Reduc-

tion und Alkohol. Frankfurt a. M., S. 166-181.



„Bier-Bildung“ – Assistenz der Selbstbildung von Jungen zum Thema Alkohol in der Jugendarbeit

111

tern und deren Bewältigung verbunden zu sein. Alkoholtrinken und Männlichkeit-
spraxis scheinen in unserer Kultur deutlich verbunden zu sein – auch quer durch alle 
gesellschaftlichen Schichten. Zwei wichtige Entwicklungsthemen von Jungen, näm-
lich die Aneignung von gesellschaftlichen Drogenkulturen und die Entwicklung einer 
eigenen Geschlechtsidentität hängen hier zusammen. Das bietet Kinder- und Jugend-
arbeit und ihren Fachkräften die Möglichkeit, zwei für die Subjekte hoch relevante 
Bildungsthemen als Zusammenhang aufzugreifen2. 

Im Folgenden soll aus der Perspektive einer bildungsorientierten Jungen- und Ju-
gendarbeit gefragt werden, welche Zusammenhänge zwischen Männlichkeit und Al-
koholkonsum bei Jungen erkennbar sind, welche Ziele eine solche Jungenarbeit im 
Umgang mit dem Thema Alkohol hätte und welche methodischen Vorgehensweisen 
einer Unterstützung einer reflexiven Selbstbildung zu diesem Thema konkretisiert 
werden könnten. Dabei wird besonders Bezug genommen auf die Offene Kinder- und 
Jugendarbeit, allerdings können sich die in diesem Feld erprobten methodischen An-
sätze auch für andere Felder der Jugendhilfe Impulse anbieten. 

Beobachtungen: Jungen und Alkohol

In der Offenen Kinder- und Jugendarbeit bringen die Kinder und Jugendlichen immer 
wieder das Thema Alkohol vor, durch Geschichten über Räusche und Rauschrituale, 
durch Versuche Alkohol im Jugendhaus zu konsumieren, durch provokative (also „he-
rausrufende“) Hinweise auf Konsumorte und -praxen usw. Die in den Jugendeinrich-
tungen beschriebenen Weisen des Alkoholkonsums lassen sich auch in wissenschaftli-
chen Studien wiederfinden, so z.B. in der deutschlandweiten Repräsentativbefragung 
der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (2011) zum Alkoholkonsum der 
12- bis einschließlich 25-jährigen Bevölkerung. Die Studie ergab folgende – hier auf 
Konsumgewohnheiten von jungen Männern fokussierte – Ergebnisse:
•	 	In	allen	Alters	und	Geschlechtergruppen	ist	der	Anteil	derjenigen,	die	regelmäßig	

Alkohol trinken, im Jahre 2010 signifikant niedriger als im Jahr 2004 (S. 8).
•	 	Bei	den	männlichen	Befragten	ist	der	regelmäßige	Alkoholkonsum	weiter	verbrei-

tet als bei den weiblichen. Der Unterschied wird ab dem 16. Lebensjahr besonders 
deutlich (S. 8). 

•	 	Das	 durchschnittliche	 Alter	 beim	 ersten	 Alkoholkonsum	 beträgt	 bei	 Männern	
14,4 Jahre (S. 14). 

•	 	Männliche	 12-	 bis	 25-Jährige	 trinken	 das	 erste	Glas	 Alkohol	 im	Durchschnitt	
etwa zweieinhalb Monate früher als weibliche Befragte in diesem Alter. Bezüglich 
des Zeitpunkts des ersten Alkoholrauschs zeigt sich kein Geschlechtsunterschied 
(S. 13). 

•	 	Bei	Jugendlichen	im	Alter	von	12	bis	15	Jahren	steht	der	Konsum	von	Biermisch-
getränken und – insbesondere bei männlichen 12- bis 15-Jährigen – der von Bier 
im Vordergrund (S. 15). 

2 Auch Mädchen nutzen Alkohol zu Aneignung oder Bewältigung von Geschlechtskonstruktionen der 
Weiblichkeit (vgl. Stumpp/Stauber/Reinl, 2009). Die in diesem Text vorgeschlagenen methodischen 
Ansätze können deshalb selbstverständlich auch mit dieser Zielgruppe realisiert werden. Der Artikel 
nimmt aufgrund der spezifischen Expertise des Autors lediglich eine Fokussierung auf Jungen und 
Männlichkeitsmuster vor.
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•	 	Bei	männlichen	Jugendlichen	im	Alter	von	16	und	17	Jahren	ist	Bier	das	Getränk,	
das am häufigsten mindestens monatlich konsumiert wird (S. 16). 

•	 	Ab	dem	16.	Lebensjahr	zeigen	sich	deutliche	Geschlechtsunterschiede.	Bei	den	16-	
und 17-Jährigen, 18- bis 21-Jährigen und 22- bis 25-Jährigen ist der Anteil der 
Männer, die im Durchschnitt pro Tag riskante Alkoholmengen konsumieren, fast 
doppelt so hoch wie der der Frauen (S. 20). 

•	 	Jeder	zweite	junge	Mann	im	Alter	von	18	bis	25	Jahren	geht	mindestens	einmal	im	
Monat das Risiko eines Binge-Trinkens ein (S. 25). 

Funktionen von Alkoholtrinken für die Aneignung bzw. Bewältigung  
von Männlichkeitsmustern

Norbert Wieland (1997, S. 272 ff.) verweist darauf, dass es hilfreich sei, Drogen im 
Zusammenhang mit ihrem Gebrauch zu verstehen, d.h. ihre Funktionen zu analy-
sieren. Mit dieser Blickrichtung auf den Nutzen von Drogen ginge es also darum, 
Gründe zu verstehen, weshalb Drogen konsumiert werden. Wieland unterscheidet so-
zialregulative und psychoregulative Funktionen von Drogen. 

Kombiniert man diese Analyserichtung mit der Frage nach der Bedeutung von Al-
kohol für männliche Geschlechtsidentität, stellt sich also die Frage, welche Funktio-
nen Drogen für diese haben. Als erstes sollen einige der sozialregulativen Funktionen 
von Alkohol für die Konstruktion und Erhaltung von Männlichkeitsmustern genannt 
werden. Die herrschende Drogenkultur ist vor allen Dingen in ihrer öffentlichen 
Sichtbarkeit eine männliche Drogenkultur. Kneipen sind traditionell und auch heute 
teilweise immer noch Orte, die von Männern dominiert werden, und auch das Alko-
holtrinken in anderen öffentlichen Situationen geschieht im Wesentlichen von Män-
nern. Alkoholtrinken hat hier auch für die Individuen die Funktion, sich in männliche 
Alkoholkulturen bzw. soziale Szenen zu integrieren. Alkohol ist eine Eintritts- und 
Teilnahmebedingung zu vielen männlichen Gruppen, seien es informelle Gruppen in 
der Freizeit, z.B. in Kneipen, oder auch formeller organisierte Gruppen wie im Sport 
oder in den unterschiedlichsten männlich dominierten Vereinen und Gruppierungen. 
Das Trinken von Alkohol erlaubt es, seine eigene Männlichkeit in solchen Gruppen 
zu belegen und sich vor den Peers, aber auch vor der restlichen Öffentlichkeit als 
echter Mann mit Zugang zu männlichen (Alkohol-)Kulturen zu beweisen. Gerade für 
Jungen, die in der Pubertät einen Statuswechsel vom Kind zum erwachsenen Mann 
vollziehen wollen, kann deshalb Alkohol eine wichtige Mittlerfunktion darstellen. 
Insofern hat er auch Funktionen einer Initiation in Männlichkeit(en). Diese Funktion 
wird deutlich an spezifischen Ritualen, die es in verschiedensten männlichen Gruppen 
oder auch Sozialräumen gibt zur Einführung in das Alkoholtrinken und damit zur 
Einführung in erwachsenen Männern zustehenden Drogenkonsumweisen. So wur-
de z.B. aus einem westfälischen Ort eine subkulturelle Tradition berichtet, nach der 
erstmaliges durch Alkohol bedingtes Kotzen als „Gesellenprüfung“ bezeichnet wurde 
und der erste „Filmriss“ als „Meisterprüfung“ benannt wurde. Hier wurden deutlich 
die Initiationsstufen traditioneller männlicher Berufsarbeit mit „Kompetenzen“ ex-
zessiven Alkoholkonsums verbunden. Solche Alkoholrituale ermöglichen Jungen, sich 
selber überhaupt erkennbare Stufen von Initiation samt ihrer Rituale zu verschaffen 
und so Statusübergänge für sich zu markieren und zu zelebrieren. Neben der Funkti-
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on der Aufnahme in männliche Gruppen und Kulturen hat Alkoholkonsum auch die 
Funktion der Produktion und des Beweises von Gruppengemeinschaft und Gruppen-
zusammenhalt in solchen Cliquen. Durch Saufrituale entsteht eine gemeinsame Praxis 
und die Beteiligung an den Ritualen wird als Beweis der Zugehörigkeit gewertet. Dies 
kann auch als Probe verwendet werden, indem nur Jungen aufgenommen und akzep-
tiert werden, die die gesetzten Anforderungen und Mutproben des Alkoholtrinkens 
bewältigen. Je schwerer es für Jungen wird, Gruppenzusammenhalt in einer differen-
zierten und individualisierten sozialen Situation herzustellen und zu erleben, desto 
wichtiger wird die Möglichkeit, sich hier mit Alkohol ein Gemeinschaftsmittel zu 
verschaffen. 

Aktuelle Untersuchungen zeigen gerade den Zusammenhang von Alkoholkonsum 
und Gleichaltrigengruppe auf: So zeigt sich z.B. die Bedeutung der Gruppennorm Al-
kohol daran, dass nahezu alle (93,6%) der Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit 
häufigem Binge-Trinken angeben, dass die meisten bis alle ihrer Freunde und Bekann-
te Alkohol trinken (BzgA, 2011, S. 33). Für viele Jugendliche und junge Erwachsene 
ist der Alkoholkonsum mit einer Erleichterung der sozialen Kontaktaufnahme oder 
einer Aufbesserung der Stimmung verbunden (BzgA, 2011, S. 32). Diese Erleichterung 
der sozialen Kontaktaufnahme wird anscheinend besonders in geschlechtsgemisch-
ten Gruppen relevant: So zeigt Settertobulte (2008), dass sich bei 13-Jährigen die 
Wahrscheinlichkeit mehrfacher Trunkenheitserfahrungen um mehr als das Dreifache 
erhöht, wenn sie mit andersgeschlechtlichen Freunden zusammen sind.

Die soziale Funktion des Trinkens bestätigt auch die Untersuchung von Stumpp, 
Stauber und Reinl (2009, S. 34): „Grundsätzlich fungiert Alkohol in allen Gruppen 
als ‚kulturelle Chemie‘ und wirkt auf die Gruppenkohärenz, wobei die Funktion des 
Alkohols – wie die Beispiele zeigen – in unterschiedlichen Gruppen durchaus unter-
schiedliche Nuancen bekommen kann. So kann Alkohol zum einen dazu dienen, 
lockerer miteinander umgehen zu können, lustiger zu sein, zum anderen aber auch 
selbstbewusster und aggressiver zu werden“.

Neben den sozialregulativen Funktionen hat aber Alkohol auch psychoregulative 
Funktionen für die Herstellung einer individuellen männlichen Identität. Neben der 
allgemeinen psychologischen Funktion, einen Rauschzustand herzustellen und damit 
aus dem Alltagsleben und Erleben herauszutreten und Grenzen zu überschreiten, hat 
Alkohol z.B. auch die Funktion, starke physische Erfahrungen zu vermitteln. Den ei-
genen Körper durch extreme Erfahrungen zu erleben und möglicherweise auch seine 
Grenzen auszutesten oder gar zu überschreiten, scheint zu traditionellen männlichen 
Handlungsweisen zu gehören. Dieses Muster gilt möglicherweise zurzeit für Jungen 
umso stärker, als die tatsächlichen Erfahrungen von körperlichen Fähigkeiten und 
Grenzen in der Lebenswelt immer geringer werden. Männlicher Körpereinsatz, Kraft 
und Kompetenz werden gesellschaftlich immer weniger gebraucht. Statt des männli-
chen Körpers erledigen Maschinen und Computer die Arbeiten und herausfordernde 
körperliche Anstrengungen sind immer weniger nötig. Alkohol kann hier die Funk-
tion haben, sich selber, den männlichen Körper und seine Fähigkeiten zu beweisen, 
indem man körperliche Grenzen austestet und überschreitet und sich damit eigene 
Männlichkeit beweist. 

Neben dieser Funktion, den „männlich konstruierten“ Körper zu erfahren, wird 
Alkohol aber auch genutzt, um typische psychische Probleme von Männern zu bewäl-
tigen. So beobachtet die Jugendarbeit immer wieder, dass Alkohol von einer ganzen 
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Reihe von Jungen genutzt wird, um sexuelle Unsicherheiten und Ängste zu bewälti-
gen. Diese Jungen haben eine große Unsicherheit darüber, wie eine für sie und ihre Se-
xualpartner gelingende sexuelle Annäherung aussehen kann, und „trinken sich Mut 
an“. Sie fürchten, körperlich nicht angemessen ausgestattet zu sein und abgewiesen 
zu werden. Sie fürchten tölpelhaft und ungeschickt zu sein. All diese Gefühle sol-
len dann im Alkoholnebel aufgelöst werden. Dahinter liegen noch einmal oft durch-
aus widersprüchliche Ängste, einerseits angenommenen Normen von Männlichkeit 
nicht zu genügen und andererseits in menschlichen Beziehungen zu Partner_innen zu 
versagen. Mangelndes Selbst(wert)gefühl und mangelnde Empathie für das Gegen-
über können „weggesoffen“ werden. Die Unsicherheit über die eigene Erfüllung von 
Männlichkeitsnormen kann kompensiert werden, indem gerade Alkoholsaufen noch 
einmal Männlichkeit beweisen soll. Aber auch Gefühle wie Einsamkeit, Frustration 
und Depression, die wenig zum vorherrschenden Bild eines Mannes gehören, können 
versuchsweise durch Alkoholkonsum in ihrer Schärfe gemildert werden. Genau die-
ser Umgang mit Gefühlen, der sie eher wegsäuft, als sie wahrzunehmen, trifft dann 
wieder Klischees von Männlichkeit (vgl. die in Filmen geradezu klassisch präsentierte 
Reaktion auf Liebeskummer im exzessiven Saufen).

Alkohol kann also genutzt werden, um Sozialintegration in männliche Grup-
pierungen und Kulturen zu ermöglichen und sich und anderen Männlichkeit zu de-
monstrieren, ebenso wie dazu, psychische Probleme, die durch „typisch“ männliche 
Handlungs- und Deutungsmuster entstehen, zu bewältigen (vgl. auch Hurrelmann/
Settertobulte, 2008). Alkohol ist damit in unserer Drogen- wie in unserer Männlich-
keitskultur die klassische männliche Droge der Aneignung, Präsentation und Bewäl-
tigung von Mustern männlicher Geschlechtsidentität. 

Pädagogische Ziele zur Kultivierung von Alkoholtrinken mit Jungen

Der pädagogische Ansatz, der hier vertreten wird, folgt einer Verbindung von Dro-
genpädagogik (Wieland, 1997) mit Ansätzen von bildungsorientierter Jugendarbeit 
(vgl. Wieland, 2012) sowie genderreflexiver Jungenarbeit (vgl. Sturzenhecker, 2009). 
Statt sich – wie in traditioneller erzieherisch-präventiver Bearbeitung von Drogenkon-
sum – nur auf die Risiken des Konsums zu konzentrieren und zu versuchen, diesen zu 
verhindern oder zu vermindern, wird in diesem Ansatz anerkannt, dass Jugendliche 
Alkohol auf unterschiedliche Weise nutzen (vom Konsum bis zur Abstinenz), und es 
wird die jugendarbeiterische Aufgabe bestimmt, diese Nutzung bzw. die selbstbilden-
den Aneignungsweisen zunächst zu akzeptieren und – anstatt zu disziplinieren – re-
flexive Unterstützung und Hinterfragung anzubieten. Element dieses Ansatzes ist es 
auch, Kindern und Jugendlichen, Jungen und Mädchen zu ermöglichen, bestehende 
Risiken bestimmter Konsumweisen zu erkennen und Selbstgefährdung zu vermeiden 
oder zu reduzieren. 

Auf der Basis einer solchen bildungsorientierten Drogenpädagogik gäbe es zwei 
Großziele für die Kultivierung von Alkoholtrinken mit Jungen. Zum einen ginge es 
um eine Kultivierung des Alkoholgebrauchs, zum anderen um eine jungenpädago-
gische Analyse der Funktion von Alkohol für die Aneignung und Bewältigung von 
Männlichkeit(en) und um die Suche nach Alternativen, die eine selbstbestimmte und 
sozial konstruktive männliche Geschlechtsidentität erfahrbar machen können. 
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Zum Ziel des Kultivierens von Alkoholgebrauch gehört die Einführung in die 
Regeln von Alkoholverwendung in (männlichen) Alkoholkulturen. Es geht um eine 
kritisch-reflexive Begleitung der Initiation in die dominante Drogenkultur. „Kri-
tisch“ bedeutet hier, die Risiken und Funktionalisierungen von Alkoholgebrauch zu 
durchleuchten und zu einer bewussten und reflektierbaren Verwendung von Alko-
hol zu kommen. Als wichtiges Ziel gehört dazu, mit den Jungen Kompetenzen und 
Kenntnisse eines kultivierten Alkoholgebrauchs zu entwickeln, dem die Risiken von 
Alkoholkonsum und Umgangweisen mit Alkoholmissbrauch bekannt sind. Jungen 
sollten lernen, welcher Alkoholgebrauch welche körperlichen, psychischen und so-
zialen Folgen nach sich zieht, wie die Bedingungen eines Alkoholkonsums aussehen, 
die nicht gesundheitsgefährdend sind, und wie mit sich selbst und anderen umzuge-
hen ist, wenn die Gefährdungsgrenze überschritten wird. Es geht darum, selbstbe-
stimmt in den Sozialitäten Regeln zu entwickeln, wie Alkohol gesundheitlich, sozial 
und psychisch verträglich konsumiert werden kann. Dabei wird auch darauf gezielt, 
dass Jungen lernen, welche Formen von Alkoholgebrauch sozialintegrativ sind und 
welche zur sozialen Exklusion führen. Jungen sollen kritisch die sozialen Regeln von 
„männlichem“ Alkoholkonsum erkennen und lernen, mit diesen für sich selbst kon-
struktiv umzugehen. Dazu gehört auch, dass ihr Bewusstsein um ihre „männlichen“ 
oder persönlichen Motive zum Alkoholkonsum erweitert wird und Alkoholgebrauch 
so selbstkontrollierter und selbst-bewusster eingesetzt werden kann (einschließlich 
der Verfügung über die Möglichkeit nicht zu trinken, nicht immer zu trinken oder 
immer öfter nicht zu trinken). 

Die Kultivierung von Alkoholtrinken als bildungsorientierte Jungenarbeit zielt da-
rauf, dass Jungen verstehen, wie Alkoholkonsum mit den Konstruktionen und Prob-
lemen, der Aneignung und Bewältigung von Männlichkeitsmustern zusammenhängt, 
und dass sie lernen, Männlichkeit(en) bewusst zu reflektieren und für sich selber Al-
ternativen selbstbestimmter Geschlechtsidentität zu erproben. Deshalb geht es auch 
darum, dass Jungen überhaupt die Verbindungen von Alkohol und Männlichkeits-
praxen erkennen. Sie sollten ein Bewusstsein dafür entwickeln, welche (begrenzten) 
Möglichkeiten und Risiken Alkoholgebrauch im Rahmen der Bewältigung vorherr-
schender männlicher Identitätsmuster aufweist. Sie sollen erkennen, dass das Problem 
oft in der eigenen oder sozialen Konstruktion von Männlichkeit liegt und dass diese 
Probleme durch Alkohol häufig unzureichend bearbeitet werden. 

Daraus folgt aber auch das Ziel, dass Jungen alternative Strategien erlernen sollten, 
um mit männlichen Problemen (wie sexueller Unsicherheit, Angst, nicht männlich zu 
sein, Einsamkeit, Frustration und Traurigkeit) umzugehen. Jungenarbeit will ihnen 
konstruktive Wege vermitteln, diese Probleme zu erleben und zu bewältigen, ohne sie 
„wegzusaufen“ und sich damit neue Probleme zu schaffen. Dabei zielt Jungenarbeit 
besonders darauf ab, Jungen ein Bewusstsein über die Verbindung von Alkohol und 
(sexueller) Gewalt zu vermitteln. Sie sollen reflektieren, auf welche „Rutschbahn“ 
in Gewalt sie sich selber durch Alkoholkonsum bringen und welche Motive hinter 
der Gewalt und ihrer Beförderung durch Alkohol stehen. Zugleich sollen sie üben, 
diese Probleme zu bearbeiten und Alternativen für solches Handeln zu entwickeln, 
ihre eigenen Grenzen zu schützen und eigene Unversehrtheit zu erhalten, genauso wie 
sie Respekt für die Grenzen und die Unversehrtheit ihrer Partner_innen entwickeln 
sollen. In diesem Rahmen gilt auch das allgemeine Ziel, die Angst vor der „Unmänn-
lichkeit“ zu verlieren, weitere Möglichkeiten verantwortlicher männlicher Identitäts-
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weisen kennen zu lernen und für sich selbst eine verantwortliche und selbstgestaltete 
Geschlechtsidentität zu entwickeln. 

Sich pädagogische Ziele zu setzen, widerspricht dabei nicht dem Ansatz der Bil-
dungsassistenz. Dieser weist aber deutlich darauf hin, dass diese Ziele nur prozess-
orientiert mit den spezifischen Adressaten realisiert werden können, in Antwort auf 
deren Themenstellungen und Entwicklungsfragen. Insofern kann eine bildungsorien-
tierte Jugend- und Jungenarbeit auch kein Curriculum der „Bier-Bildung“ herstellen 
und umsetzen, sondern muss sich auf die Konsumgewohnheiten und selbstreflexi-
ven Ansatzmöglichkeiten ihrer Adressaten einstellen. Insofern ist auch immer davor 
zu warnen, Untersuchungsergebnisse zu generalisieren, denn häufig können so die 
Bedürfnisse spezifischer Zielgruppen nicht erfasst werden. Auch die Ergebnisse der 
Studie von Stumpp, Stauber und Reinl (2009, S. 17 f.) verweisen auf diese Problema-
tik der Verführung, generalisierte Annahmen von „männlichem“ und „weiblichem“ 
Alkoholkonsum zu konstruieren: „Im Hinblick auf die Frage, inwiefern und wie der 
Alkoholkonsum von unterschiedlichen Jungen und unterschiedlichen Mädchen zur 
Profilierung eines (Gender-)Status genutzt wird, scheint dieser Unterschied innerhalb 
der Gender-Gruppen in der Tat sehr groß zu sein: So finden sich in unserem Sample 
nahezu abstinente Jungen, die ein ambivalentes Verhältnis zum Alkoholkonsum ha-
ben und solche, die sich über erhöhten Konsum Anerkennung verschaffen; es finden 
sich nahezu abstinente Mädchen, die das Verhalten ihrer betrunkenen Freundinnen 
peinlich finden, und andere, die sich über kompetentes Rauschtrinken und einen 
hohen Toleranzpegel ihres Status in der Gruppe versichern. (…) es geht also nicht 
um einen wie auch immer bereits unterstellten Geschlechterunterschied, sondern um 
die Frage, wie Mädchen und Jungen das Rauschtrinken und die hiermit verbunde-
nen Praktiken dazu nutzen, die Anforderungen und Zumutungen von Weiblichkeit/
Männlichkeit zu bewältigen bzw. ihre eigenen Vorstellungen von Weiblichkeit/Männ-
lichkeit zu entwickeln“.

Arbeitsprinzipien von Jungenarbeit

In Kürze sollen hier einige Arbeitsprinzipien benannt werden, die gerade für eine dro-
genpädagogische Jungenarbeit von Bedeutung sind (ausführlichere methodische Hin-
weise finden sich z.B. in Sturzenhecker, 2002a, 2009). Jungenarbeit beginnt zunächst 
mit einer akzeptierenden Aufnahme der typischen Handlungsweisen der Jungen. Es 
kann nicht darum gehen, ihrem Alkoholkonsum von vornherein kritisch gegenüber-
zustehen und ihn kontrollieren zu wollen. Stattdessen sollten in einem fachlichen 
Verstehens- und Dialogprozess ihre Motive, Bedürfnisse und Probleme analysiert 
werden, die hinter diesen Handlungsweisen liegen. Es geht darum, die Funktionen 
und Botschaften der Handlungen der Jungen zu verstehen und bei ihnen anzusetzen. 
Bildungsorientierung versteht das Handeln der Jugendlichen als Angebot und Her-
ausforderung an pädagogisches Handeln. In diesem Sinne gehört auch zur Praxis von 
Jungenarbeit, den Alkoholkonsum wie die Interessen der Jungen an Alkohol aufzu-
nehmen. Wer Alkohol aus seiner pädagogischen Arbeit als Thema ausschließt, ver-
hindert nicht nur ein chancenreiches Thema der Assistenz von Selbstbildung, sondern 
ignoriert auch ein wichtiges Interessen- und Problemfeld von Jungen. 
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Drogenpädagogische und bildungsorientierte Jungenarbeit ist damit prozessori-
entiert und geht nicht mit vorfabrizierten Lehrplänen und methodischen Vorgaben 
ans Werk. Es ist wenig hilfreich, vorgestanzte Didaktiken als Programme mit Jungen 
durchzuziehen, weil sie selten die spezifischen Problemlagen und Situationen einer 
besonderen Gruppe treffen und deshalb auch selten das Engagement der Jungen über 
die Dauer solcher Programme hinaus erhalten können. Besser ist es, genau darauf 
zu achten, was die Jungen tun, und aus dieser Praxis eine Arbeitsweise abzuleiten, 
die diese Handlungsweisen aufgreift, reflektierbar macht und ihnen möglicherweise 
Alternativen gegenüberstellt. Dabei ist es hilfreich, kreative mediale Gestaltung zu 
nutzen, um die aktuelle Handlungspraxis der Jungen für sie ausdrückbar zu machen. 
Statt also bestimmte Alkoholnutzungsweisen sofort negativ anzugehen, wäre einer 
der ersten Schritte von Jungenarbeit, diese Praxen überhaupt medial dazustellen. 
Über eine kreativ-ästhetische Gestaltung der eigenen Handlungsweisen können sich 
Jungen erstens oft besser ausdrücken als über sprachlich reflexive Aussagen und kön-
nen sich zum zweiten von ihrer eigenen Praxis kritisch distanzieren, wenn diese ihnen 
als gestaltete Form gegenübersteht. Statt also hier eine Antihaltung an den Tag zu 
legen, geht es eher darum, den Jungen zu helfen, sich zunächst ihre Alkoholnutzungs-
weisen bewusst zu machen, um sodann Chancen und Risiken ihrer Handlungsweisen 
zu reflektieren. Jungenarbeit unterstützt die Jugendlichen darin, die nützlichen, span-
nenden und angenehmen Aspekte des Alkoholtrinkens zu benennen und ebenso Risi-
ken zu vermeiden oder konstruktiv mit ihnen umzugehen. Sie will ganz grundsätzlich 
Selbsthilfefähigkeiten verstärken und die Jungen qualifizieren, soziale und materielle 
Ressourcen zur Verbesserung ihrer Lebenssituation zu finden. Jungendarbeit bietet 
Situationen, in denen Selbstkenntnis, Selbstvertrauen und Selbstbestimmung wachsen 
können. Dazu peilt sie auch alternative Erfahrungssituationen an, in denen Jungen 
in einem Freiraum neue Handlungsweisen erproben können, ohne dass damit andere 
Handlungsweisen abgewertet würden. Ein wichtiges methodisches Prinzip von Jun-
genarbeit hat auch Bedeutung für drogenbewusste Bildungsassistenz: Es besteht in 
der öffentlichen Selbstreflexion des Jungenarbeiters zu dem jeweils anstehenden The-
ma. Jungenarbeit kann nur funktionieren, wenn die Jungenarbeiter selbstkritisch mit 
ihrer eigenen Männlichkeitspraxis und Männlichkeitskonstruktion umgehen. Statt 
zunächst von den Jungen immer nur kritische Selbstreflexion und Veränderung zu 
verlangen, zeigt sich, dass es oft ein wichtiger Anstoß für die Jungen sein kann, wenn 
sich die Jungenarbeiter selber „öffentlich“ kritisch reflektieren und ihre eigene Männ-
lichkeitspraxis hinterfragen. 

Methodische Beispiele 

In einem westfälischen Jugendzentrum organisierte der Jungenarbeiter und hauptamt-
liche Leiter des Hauses eine Arbeitsweise, die er „Kneipenabend“ nannte. Diese Ak-
tivität entstand, weil er der methodischen Regel folgte, genau zu beobachten, was die 
Jungen tun, um zu verstehen, welche Interessen und Themen sie haben, und diese 
Ansätze direkt in der Arbeit zu berücksichtigen. Er stellte fest, dass die zwischen 14 
und 17 Jahre alten männlichen Besucher des Jugendhauses häufig zum nahe gelegenen 
Supermarkt pilgerten, sich dort Bier kauften und es hinter dem Supermarkt draußen 
an einer verdreckten Ecke tranken. Im Jugendhaus gab es ein strenges Alkoholverbot. 



118

Benedikt Sturzenhecker

Vor der Tür thematisierten also die Jungen, was sie drinnen nicht einbringen konnten. 
Der Jungenarbeiter übersprang diese Falle, indem er der Clique anbot, mit ihnen einen 
Kneipenabend im Jugendzentrum zu veranstalten, an dem die Alkoholabstinenzregel 
des Hauses für diese Situation außer Kraft gesetzt werden sollte. Die Jungen waren 
von diesem Vorschlag sehr angetan, sie fühlten sich mit ihren Interessen gesehen und 
anerkannt. Beim Kneipenabend ging es dann darum, gemeinsam den Raum gemüt-
lich zu gestalten und Bier auf „gepflegte“ Weise zu konsumieren. Kulturelle Rituale 
(Glasformen, Bierdeckelvarianten usw.) wurden ausdrücklich eingeführt und von den 
Jungen zelebriert. In der für sie speziell kreierten Situation und ihrer gemütlich per-
sönlichen Atmosphäre waren sie zunehmend an intensiven Gesprächen am Biertisch 
interessiert. Viele der Themen ihrer Männlichkeitsentwicklung, die vorher außen vor 
blieben, konnten sie nun einbringen und zusammen mit dem Jungenarbeiter bespre-
chen. Aus diesen Inhalten entstanden dann weitere Arbeitsformen zu Themen der 
Reflexion von Männlichkeitsmustern zusammen mit dem Jungenarbeiter. Statt sich 
gegen den Alkoholkonsum zu wenden, zu sanktionieren und zu missionieren, war es 
ihm gelungen, die dahinter liegenden Problemstellungen von Männlichkeitsentwick-
lung der Jungen aufzugreifen. 

In einem anderen Jugendzentrum prahlte eine Jungenclique häufig mit Alkoho-
lexzessen am Wochenende. Der Jungenarbeiter war zunächst von diesen Prahlereien 
angenervt und zeigte den Jungen deutlich seine Kritik. Das führte aber nicht zu ei-
ner Veränderung. Nach einer Fachberatung beschloss er, ihre angeberischen Berichte 
statt als negatives Ärgernis als positives Angebot zu begreifen und sie zum Thema zu 
machen. Dies tat er jedoch nicht mehr in Form von Kritik und Belehrungen, sondern 
indem er sich eine handwerklich-konkrete Weise ausdachte, wie das Handeln der Jun-
gen in einem Medium abgebildet werden konnte, ohne es pädagogisierend zu bewer-
ten. Da die Jungen immer über die Menge des konsumierten Biers ihre Leistungen 
definierten, schlug er ihnen vor, aus leeren Bierdosen den Bierkonsum eines Wochen-
endes als Bier-Turm darzustellen. Es sollte die „Schluckleistung“ eines Wochenendes 
sichtbar gemacht werden. Der Jungenarbeiter schlug also eine Art „Denkmalbau“ 
vor, allerdings mit der Perspektive, dass Denkmäler auch zum Denken anregen kön-
nen und hier nicht nur zur angeberischen Präsentation männlichen Drogenkonsums 
und riskanter Körpererfahrung dienen müssten. Die Jungen akzeptierten die Idee und 
machten sich zunächst an das „Ingenieursproblem“, wie denn ein solcher Turm tech-
nisch gebaut werden könnte. Sie schleppten viele Bierdosen zusammen und brachten 
schließlich den Turm zu Stande. Beim Bau wurden wieder viele Saufgeschichten er-
zählt, häufig mit „Abkotz-Erfahrungen“. 

Daraus entstand die Frage, wie viele Liter Flüssigkeit eigentlich in einen Mann 
hineingehen, wann er sozusagen „voll“ ist und ab wann eigentlich eine Alkoholver-
giftung eintritt, woran man sie erkennt und was man dann tut. Das waren wichtige 
Recherchefragen, zu denen der Jungenarbeiter einen Assistenzarzt aus dem örtlichen 
Krankenhaus zu einer Infoveranstaltung mit den Jungen ins Jugendhaus holte. Da-
bei wurde deutlich, dass die Jungen sehr wenig über ihre inneren Körpervorgänge 
wussten. Um dieses klarer zu machen, wurden Körperumrisse der Jungen gezeichnet, 
einschließlich der inneren Organe und der „Durchlaufwege des Bieres“. Das brachte 
unvermeidlich eine Thematisierung des Penis mit sich – mit großem Hallo und den 
üblichen homophoben Sprüchen beim Aufzeichnen der Körper wie „Ey, geh da weg 
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mit deinem Stift, du schwule Sau“ oder beim Zeichnen des notwendigen Austrittswe-
ges des Bieres. 

Die neben dem Bierdosenturm aufgehängten Körperumrisse stellten dann die Fra-
ge nach den „Maßen eines Mannes“. Die Körpergröße wurde mit dem Bierdosenturm 
verglichen, die Magen-, Darm- und Blasengröße mit den eingefüllten Litern und das 
Problem der Penislänge wurde thematisiert. 

Daraus entwickelte sich das Thema: „Was haben der Alkoholkonsum und die Pro-
tzerei mit den sexuellen Wünschen und Ängsten der Jungen zu tun?“ Jetzt konnten 
sowohl die Ängste als auch die Motive zum Alkoholtrinken formuliert werden. Zum 
Beispiel: „Wir saufen doch, weil wir sonst keinen Mut haben, die Mädchen auf der 
Party anzubaggern, und dann stehen wir den ganzen Abend doch nur wie die Klem-
mer zusammen und mit Mädels läuft gar nichts … und dann kommt Frustsaufen“. 
Im Weiteren konnte gesprochen werden z.B. über den Druck, bei den Mädchen an-
zukommen, die Unsicherheit, wie eine gute „Anmache“ denn eigentlich aussehe, die 
Angst, sexuell zu versagen, verbunden mit der Frage „wie lang muss er denn sein?“, 
über die Zwangsnorm „ein Mann muss den ersten Schritt machen“ und über die 
Angst, sich vor den zusehenden Kumpels beim Flirten zu blamieren. Die Jungen eigne-
ten sich einerseits ein neues Wissen über den Umgang mit Risiken beim Alkoholtrin-
ken (medizinische Informationen, Umgang mit Vergiftungen usw.) an und sie konnten 
ihre Motive zum Saufen, die in ihren Männlichkeitskonstruktionen lagen, bewusster 
wahrnehmen und kritischer reflektieren. Da bei dieser Arbeitsweise deutlich wurde, 
dass es viele Unsicherheiten beim Flirten gab, wurde eine Flirtschule angeschlossen. 
Diese Entwicklung ist auch ein Beispiel, wie in einer Prozessorientierung zunächst 
ganz einfach die Praxis der Jungen abgebildet wurde (ein angeberischer Turm des 
Bierkonsums wurde gebaut) und sich aus den daraus weiter ergebenden Themen wei-
terführende Methoden jeweils entwickelt und umgesetzt wurden.

Die Methode des Gesprächs mit einem Fachmann (hier Assistenzarzt) kann auch 
eine wichtige Arbeitsweise zur Thematisierung von Alkoholkonsum mit Jungen sein. 
Jungen haben häufig starkes Interesse, von älteren männlichen Experten Informatio-
nen, Positionen und Beispiele über ihre Lebensweisen und den Umgang mit der eigenen 
Männlichkeit zu bekommen. Statt immer nur die Jungen kritisch nach ihrer eigenen 
Praxis zu befragen, ist es oft ein guter Einstieg, dass sie selbst erst einmal erwachsene 
Männer befragen können. Dies kann sich beim Thema Alkohol z.B. beziehen auf 
Ärzte, Wirte, trockene Alkoholiker, Väter, Sporttrainer usw. Diese Interviews können 
aufgenommen werden mit MP3-Recordern oder Video und daraus kann man wich-
tige Sätze zusammenschneiden, sie später noch einmal vorführen oder schriftlich für 
die Clique oder das Jugendhaus veröffentlichen. Mit solchen Dokumentationen kön-
nen dann auch noch einmal die unterschiedlichen Positionen der verschiedenartigen 
Männer reflektiert, klargemacht und miteinander verglichen werden. Ihre Männlich-
keitsmuster und ihre Umgangsweisen mit Männlichkeit können einerseits als Beispiel 
dienen, andererseits können auch die Risiken und Chancen dieser Praxen kritisch 
hinterfragt werden. Die Jungen erhalten Orientierungen für ihr eigenes Mannsein, 
ohne diese allerdings unkritisch einfach nur zu übernehmen. Es wird ihnen deutlich, 
das es viele unterschiedliche Weisen gibt, Männlichkeit in der Gesellschaft zu leben, 
und das unterstützt sie selber, eine eigene Identitätsweise zu entwickeln, die für sie 
und ihre soziale Umgebung gut ist.
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Eine einfachere Form, sich dem Thema „männlicher Alkoholgebrauch“ anzunä-
hern, ist eine Fotoaktion und Ausstellung zu typischen Situationen männlichen Al-
koholkonsums. Dazu geht man mit den Jungen an die unterschiedlichsten Orte, an 
denen Männer Alkohol konsumieren, z.B. Kneipen (mit ihrem ganz unterschiedlichen 
Ambiente und den unterschiedlichen männlichen Gruppierungen, die sie besuchen), 
private Situationen (Wohnzimmer, Partykeller, Bastelkeller, Autogarage, Gartenhäus-
chen usw.), öffentliche Situationen (Fußballplatz, Konzerte, bis hin zu Straßenecken, 
an denen Obdachlose trinken). All diese Orte zeigen nicht nur unterschiedliche Ritua-
le und Umgangsweisen mit Alkohol, sondern auch die unterschiedlichsten Praxen von 
Männlichkeit, die sich hier mit dem Alkoholkonsum verbinden. Auch dabei werden 
wieder Kosten und Nutzen bestimmter männlicher Konsum- und Handlungsweisen 
reflektierbar. So können z.B. die ausgestellten Fotos mit Schrifttafeln kombiniert wer-
den, auf denen die Jungen ihre Kommentare zu den jeweiligen Orten aufschreiben 
können (oder noch einfacher: Die Kommentare werden wieder mit MP3-Recorder 
oder Video dokumentiert). 

Andere Jungenarbeiter kommen der Aufforderung nach, mit ihrer Selbstreflexion 
zum Thema Alkohol zu beginnen und erst dann die Jungen dazu kritisch zu befragen. 
Ein Kollege stellte die Geschichte seiner eigenen Alkoholsozialisation als gezeichne-
ten Comicstrip dar, ein anderer fotografierte als Ergänzung zu der Fotoaktion mit 
den Jungen (s.o.) die Orte und Situationen, an denen er selber in seinem Alltagsleben 
Alkohol trank. (Dabei stellte sich aber z.B. heraus, dass die Jungen in seinem Jugend-
haus sich stärker für seine Rolle als Familienvater interessierten, denn das war auf 
den Bildern teilweise zu erkennen, anstatt seine Weise des Alkoholgebrauchs zu the-
matisieren). Die Jungen antworten auf solche Selbstreflexionen auch mit ihren eigenen 
Geschichten, die dann der gemeinsamen Besprechung und prozesshaften Weiterarbeit 
offenstehen. Wenn sich der Jungenarbeiter zeigt, entwickeln auch die Jungen Mut, 
sich mit ihren Themen und Ängsten zu öffnen. 

Eine weitere methodische Möglichkeit kritischer Rückmeldungen wurde deutlich 
bei der Aktion des Bierturmbauens im Jugendhaus. Denn die Mädchen und Frauen im 
Jugendzentrum reagierten teilweise heftig und deutlich auf den Turm. Sie kritisierten 
die Angeberei der Jungen und dass man mit diesen auf Partys wenig anfangen könne, 
weil sie sich „ohne Ende zuschütten“. Die Kotzerei und die besoffenen Torkler seien 
dann „nur widerlich“. Das führte teilweise zu heftigen Diskussionen und Streitigkei-
ten (die Jungen kritisierten z.B. zurück, dass die Mädchen selber trinken und in der 
Clique zusammenstehen würden und sich über die Jungen lustig machten), aber auch 
in der Kombination mit der Flirtschule trat eine neue Nachdenklichkeit der Jungen 
ein und Jungen und Mädchen konnten gemeinsam ihre Wünsche zur Fetengestaltung 
abgleichen.

All diese Methoden haben gemeinsam, dass sie nicht gegen den Alkoholkonsum 
der Jungen gehen, sondern Gelegenheiten schaffen, sich dessen ohne moralisieren-
de Kritik bewusst zu werden und die dahinter liegenden Probleme zu erkennen und 
für diese Alternativen zu entwickeln. Auf Grund dieser akzeptierenden drogenpäda-
gogischen und Selbstbildung assistierenden Haltung konnten die Jungen das Thema 
aufgreifen und es zeigte sich, dass sie daran ein starkes Interesse hatten und oft mehr 
Fähigkeiten zur kritischen Distanzierung entwickelten, als die Jungenarbeiter ihnen 
zunächst zugetraut hatten. Damit wurde auch möglich, die hinter dem Alkoholkon-
sum liegenden Themen und Problemstellungen der Jungen anzugehen, die ohne diese 
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Vorgehensweise eher „versteckt“ geblieben wären. All diese Methoden können aber 
nicht rezeptartig übernommen werden, sondern zeigen, dass sich die Jungenarbeiter 
immer neu für die spezifische Situation ihrer jeweiligen Zielgruppe etwas ausdenken 
müssen. 
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PsyCare – Krisenintervention  
im Partysetting. Ein Plädoyer aus  
der Praxis für Qualitätsstandards
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Was ist PsyCare? Projektbeschreibung und -nutzung

„PsyCare“ ist ein Projekt des Sonics e.V.i.Gr., dass in den letzten sechs Jahren aus 
einer Projektkooperation von vorrangig ehrenamtlich arbeitenden jungen Menschen 
entstanden ist, die zum Teil an durch öffentliche Mittel finanzierte Einrichtungen der 
Gesundheitsförderung angebunden sind.

Es handelt sich um ein Angebot der Krisenintervention im Partysetting, dass von 
der Bereitstellung von Chill-Out-Bereichen und konkreter Informationsvermittlung 
über Rausch und Konsum, sowie die Herausgabe von Safer-Use-Materialien an Par-
tybesuchende begleitet wird. Das Angebot hat zum Ziel, Konsumierende von Party-
drogen, die sich meist aufgrund des Konsums in einer Krisensituation („bad-trip“) 
befinden, durch dafür ausgebildete Peers zu begleiten. Die Peers arbeiten dabei bedürf-
nisorientiert und begleiten die Klient_innen mithilfe von Gesprächs- und Beschäfti-
gungsmethoden solange durch die Krisensituation, bis eine Besserung eingetreten ist. 
Neben den konkreten Interventionen auf mehrtägigen Festivals oder Abendveranstal-
tungen, soll das Angebot auch einen Beitrag zu einer Veränderung der Partykultur als 
Ganzes leisten, bei der Veranstalter_innen Strategien der Gesundheitsförderung (z.B. 
Ruhebereiche, Ansprechbarkeit von Personal, kostenlos bereitgestelltes Wasser) bei 
der Konzeption von Veranstaltungen mitdenken, welche dann letztendlich das Feiern 
von Partys und Festivals risikoärmer gestalten. Daneben sollen Partybesuchende – 
egal ob sie konsumieren oder nicht – mit Harm-Reduction-Strategien für risikoärme-
res Verhalten mit oder ohne Substanzgebrauch sensibilisiert werden.

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Nutzenden des PsyCare-Angebots deut-
lich gestiegen. Bei einer durch das Projekt regelmäßig begleiteten Veranstaltung hat 
sich die Zahl der Menschen, die durch Krisensituationen begleitet wurden, verdrei-
facht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich das Angebot bei den Besuchenden, 
aber auch in den internen Strukturen des Festivals, verankert hat. Zugleich mussten 
die Sanitäter_innen während dieses Zeitraums zunehmend weniger bis gar keine Ein-
weisungen in psychiatrische Einrichtungen bzw. Einlieferungen psychiatrischer Not-
fälle in Krankenhäuser veranlassen.
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Vor der Intervention – Schulung von Peers und Sensibilisierung  
der Veranstaltenden

Die eingesetzten Peers werden für die Einsätze von Fachkräften geschult und erlangen 
in den Vorbereitungsworkshops Kompetenzen, die von Substanzkunde, Methoden-
kenntnis, Erste Hilfe (allgemein und erweitert auf Drogennotfälle), Safer Use und 
Harm Reduction über Deeskalation, bis hin zu rechtlichen Grundlagen reichen. Die 
Teilnahme an den Vorbereitungsschulungen ist Grundlage für die Mitarbeit bei den 
Einsätzen vor Ort und gewährleistet eine gute Vorbereitung auf konkrete Krisensitu-
ationen sowie die qualitative Arbeit mit der Dialoggruppe. Durch die Schulung der 
eingesetzten Peers erlangen diese Kompetenzen und Kenntnisse, die sie wiederum in 
ihren eigenen Lebenswelten multiplikatorisch weitergeben.

Eine erfolgreiche Intervention ist nur durchführbar, wenn es auf Veranstaltersei-
te die Bereitschaft für die Integration des PsyCare-Angebots in die Konzeption der 
Veranstaltung gibt und dafür räumliche, zeitliche und finanzielle Ressourcen bereit-
gestellt werden. Um das sicherzustellen, werden der beabsichtigte Einsatz- und die 
jeweiligen Zuständigkeitsbereiche im Vorfeld ausgehandelt und in einer Vereinbarung 
festgehalten.

Dazu gehört auch, dass die durch die Interventionen entstehenden Kosten durch 
die Veranstaltenden gedeckt werden. Da die Interventionen größtenteils ehrenamtlich 
und spendenfinanziert geleistet werden, sind die Interventionen nur durchführbar, 
wenn die Unkosten für das Angebot bei der Veranstaltungskonzeption mitgedacht 
werden.

Gestaltung der Intervention und Zusammenarbeit  
mit den Veranstaltenden

Die Gestaltung des PsyCare-Bereichs unterscheidet sich je nach Partysetting leicht. 
Findet die Intervention auf einem (mehrtägigen) Open-Air-Festival statt, wird in der 
Regel mit Zelten gearbeitet, in Clubs und Diskotheken müssen die vorhandenen räum-
lichen Bedingungen genutzt werden. Der Bereich sollte ruhig, aber dennoch zentral 
gelegen sein und aus einem öffentlichen Chill-Out-Bereich mit Infostand und mehre-
ren geschützten, ruhigeren Orten für intensive 1:1-Betreuung bestehen. Bei Letzterem 
ist besonders auf eine reizarme Gestaltung der Umgebung zu achten. Wesentlich ist 
eine einfache Zugänglichkeit zu Toiletten, die nur für Menschen in Krisensituationen 
vorgesehen sind. Im Festival-/Open-Air-Setting ist darüber hinaus ausreichend Platz 
für teaminterne Backstage- und Lagerbereiche einzuplanen. Bei Open-Air-Veranstal-
tungen ist auch im Sommer ein Beheizungssystem, zumindest für die Betreuungsbe-
reiche, unabdingbar.

Das konkrete Betreuungssetting sollte so gestaltet werden, dass die Menschen in 
Krisensituationen im besten Fall nicht bemerken, dass sie gerade professionell betreut 
werden. Die Begleitung von Menschen in einem Notfall-Setting würde dazu führen, 
dass sich deren Befinden in Krisensituationen weiter verschlechtert und ist daher mög-
lichst zu vermeiden, was am besten durch eine Betreuung im öffentlichen Chill-Out-
Bereich erreicht wird. Erst wenn diese Situation nicht mehr gut zu handhaben ist 
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oder die Person einen ruhigeren Ort wünscht, fällt die Wahl auf das 1:1-Setting. Die 
Entscheidung darüber findet individuell statt. 

Ist die Person medizinisch-körperlich auffällig, sind die Mitarbeitenden der Psy-
Care in der Lage, erste Hilfe zu leisten, bis die Sanitäter_innen eines Festivals eintref-
fen. Im Setting von Clubs und Diskotheken wird bei körperlichen Notfällen, die einer 
medizinischen Abklärung bedürfen, ebenfalls die Rettung hinzugerufen. Bei Bestehen 
von Eigen- oder Fremdverletzungsgefahr werden Mitarbeitende der Schutz- oder Se-
curity-Teams eingebunden. Das Ziel einer jeden Intervention ist es, die Betroffenen 
soweit durch die Situation zu begleiten, dass sie mit einem guten Gefühl zum Festival 
zurückkehren können. Im Club-Kontext sollte mitunter die Empfehlung zum Verlas-
sen der Party erwogen werden.

Um aber einen Raum zu schaffen, der auch innerhalb einer Veranstaltung ruhiger 
gestaltet und Möglichkeiten der Erholung und Entspannung bietet, sollte der Psy- 
Care-Bereich konsumfrei gehalten werden. Das betrifft sowohl den Konsum von ille-
galisierten wie auch legalen Substanzen (wie Tabak und Alkohol).

Teamzusammensetzung und Schichtsystem

Die Zusammenstellung des Teams ist an Kriterien geknüpft, die eine gute Arbeit vor 
Ort gewährleisten sollen. Bei dieser ist darauf zu achten, dass sowohl weiblich, wie 
auch männlich gelesene Personen in einer Schicht zusammenarbeiten und dass weni-
ger erfahrene Peers von erfahrenen Peers oder Fachkräften ergänzt werden. Nur ein 
gut zusammengesetztes Team kann vor Ort qualitativ gute Arbeit leisten und auf die 
Bedürfnisse der Menschen in Krisensituationen eingehen.

Für die Durchführung mehrtägiger Interventionen auf (Open Air-)Festivals ist es, 
trotz ehrenamtlicher Arbeit, unausweichlich, die meist auf 24 Stunden ausgelegte Be-
treuung in einem Schichtsystem zu organisieren. Beispielsweise arbeitet ein_e ehren-
amtliche_r Mitarbeiter_in an vier Festivaltagen insgesamt 3× 5 Stunden zuzüglich 
Auf- und Abbau. Bei einem Festivaleinsatz, der über mehr als drei Tage andauert, ist 
darauf zu achten, dass jede_r Mitarbeitende einmalig 24 Stunden Freizeit zwischen 
zwei Betreuungsschichten bekommt.

Mitunter sind die Mitarbeitenden während der Begleitungen hohen emotiona-
len Belastungen ausgesetzt sowie einem oft nicht abschätzbaren zeitlichen Aufwand 
für Supervisions- und/oder Nachbetreuungsgespräche mit Betroffenen und/oder de-
ren Freund_innen. Aus diesem Grund werden die ehrenamtlich eingesetzten Peers 
eng von erfahrenen Fachkräften begleitet, die ihnen auch während einer Schicht bei 
anstrengenden Fällen oder belastenden Situationen kollegial und supervisorisch als 
Hintergrundschicht zur Seite stehen. Diese parallel zu den Betreuungs- und Infost-
andschichten laufende Hintergrundschicht ist durch eine erfahrene Person besetzt, die 
für den Gesamtüberblick zuständig ist, im Ernstfall die Entscheidungsgewalt innehat 
und den Kontakt zu den Koordinator_innen der anderen Teams auf der Veranstaltung 
(Sanitäter_innen, Schutz/Security, Veranstalter_in) hält.
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Dokumentation und Evaluation

Die PsyCare-Arbeit sollte fall- und infostandspezifisch dokumentiert sowie evaluiert 
werden. Eine angemessene Dokumentation und Evaluation dient dazu, direkt vor Ort 
schicht- und tagesübergreifend Übergaben zu ermöglichen sowie Auffälligkeiten zu 
erfassen. In der Nachbereitung sollen mit Hilfe dieser Daten veranstaltungsspezifische 
Trends erfasst werden, um dann später ggf. präventiv darauf reagieren zu können. 
Auch handelt es sich hierbei um eine fortlaufende Selbstevaluation, die das Ziel hat, 
das Angebot fortlaufend anzupassen und qualitativ zu verbessern. Zudem eröffnet 
diese dem Gesamt-Team die Möglichkeit, partizipativ an der Entwicklung der Inter-
vention mitzuwirken.

Eine sinnvolle Ergänzung zur Selbstevaluation sind Feedbackmethoden (Fragebö-
gen, Interviews), die sich an die Veranstaltungsbesuchenden richten. Entsprechend 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen sind z.B. Dokumentationen an einem sicheren 
Ort aufzubewahren und personenbezogene Daten zu anonymisieren. Zum Schutz der 
Betroffenen und Nutzenden des Angebots herrscht im PsyCare-Bereich ein striktes 
Fotografierverbot.

Herausforderungen und Schlussfolgerungen

Akzeptanz des Angebots der Krisenintervention bei Veranstalter_innen
Eine Herausforderung bei der Etablierung der Kriseninterventionen im Party-Set-

ting ist die vermeintlich wahrgenommene Außenwirkung einer Veranstaltung. Hier-
bei herrscht vielerorts die Auffassung, dass eine Veranstaltung, die das PsyCare-An-
gebot in ihr Konzept integriert „natürlich ein Drogenproblem haben muss“. Diese 
Auffassung ist in der Nichtakzeptanz der Eigenverantwortlichkeit von Konsumieren-
den zu suchen und muss dringend aufgearbeitet werden. Konsum und Rausch (nicht 
nur illegalisierter Substanzen) gehören für viele Menschen zum Feiern von Partys, 
Festivals und Tanzveranstaltungen mit dazu und sind Teil der Lebenswelt im Nacht-
leben. Die weiterhin vorherrschende Stigmatisierung und Kriminalisierung, auch von 
Gelegenheitskonsumierenden illegalisierter Substanzen, verhindert eine wirkungsvol-
le Etablierung von gesundheitsfördernden Strategien in Partykultur und Veranstal-
tungssettings. Die Weitergabe von Informationen zu schadensminierendem Gebrauch 
von Substanzen ist nicht als Konsumaufforderung misszuverstehen, sondern ein In-
strument, dass (potenzielle) Konsumierende bemächtigt, eigenverantwortliche Ent-
scheidungen zu treffen und ggf. auch auf einen Konsum zu verzichten.

Qualitätsstandards
Bisher gibt es noch keine Qualitätsstandards für das Feld der peer-gestützten Kri-

seninterventionen im Partysetting. Die Erarbeitung gemeinsamer und durch alle an 
diesem Feld Arbeitenden getragener Standards ist ein elementarer Schritt in Richtung 
der Etablierung und Professionalisierung dieses Arbeitsfeldes. Nur mit Standards aus 
denen überprüfbare Indikatoren abzuleiten sind, können die Wirksamkeit der Inter-
ventionen gemessen, Qualität sichergestellt und eine stetige Fortentwicklung des An-
gebots gewährleistet werden. Darüber hinaus sind Qualitätsstandards die Grundlage 
für:



PsyCare – Krisenintervention im Partysetting. Ein Plädoyer aus der Praxis für Qualitätsstandards

127

•	 	die	Sicherheit	für	Veranstaltende	und	Nutzende,	dass	Mitarbeitende	professionell	
geschult sind und das Angebot qualitativen Kriterien entspricht,

•	 	daraus	folgend	eine	größere	Bereitschaft	von	Veranstaltenden	das	PsyCare-Ange-
bot bei der Konzeption von Veranstaltungen mitzudenken und dafür auch Res-
sourcen bereit zu stellen,

•	 	eine	professionelle	und	fachliche	Begleitung	und	auch	fortlaufende	Schulung	der	
arbeitenden Peers,

•	 	die	Etablierung	 eines	 Safer-Party-Labels,	 ähnlich	bereits	 in	 der	 Schweiz	 prakti-
ziert, um Partykultur nachhaltig zu verändern.

Drug Checking
Die Unkenntnis der Zusammensetzung und Konzentration von Wirkstoffen 

in Partydrogen ist eine der Ursachen für die Entstehung von Krisenfällen. Drug 
Checking, also das Testen von psychoaktiven Substanzen auf Wirkstoffkonzentration 
und -zusammensetzung, würde eine Vielzahl an Drogennot- und/oder Ambulanzfäl-
len vermeiden. Darüber hinaus wird Drug Checking von den Festivalbesuchenden 
regelmäßig und in einem sehr hohen Maße nachgefragt. Hauptsächlich herrscht unter 
ihnen ein großes Unverständnis über das Nichtvorhandensein eines solchen Angebo-
tes. Nur mit eigenen Analyseangeboten vor Ort können wir den Forderungen nach 
Drug Checking durch die Besuchenden adäquat begegnen und eigene tragfähige Sub-
stanzwarnungen herausgeben, wie sie zum Beispiel in Österreich und der Schweiz 
längst zum Standard gehören. Der Forderung nach Drug Checking sollte unbedingt 
nachgekommen werden.

Ein gesünderes Nachtleben durch öffentliche Finanzierung
Um das Angebot breiter aufzustellen, bedarf es der finanziellen Förderung durch 

einen öffentlichen Auftrag, der im Idealfall auf Bundesebene anzusiedeln ist. So 
könnten auch Veranstaltungen das PsyCare-Angebot nutzen und in ihre Veranstal-
tungskonzepte integrieren, die nicht-kommerziell ausgerichtet sind und keine Mög-
lichkeiten für die Bereitstellung eines PsyCares ausschließlich aus eigenen finanziellen 
Ressourcen haben. Darüber hinaus würde die politische Ebene damit ein Zeichen 
setzen, dass der hier verfolgte Ansatz der Gesundheitsförderung im Nachtleben als 
sinnvoll erachtet und mitgetragen wird. 
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Die Lebenswelt und Bedarfe  
drogengebrauchender Sexarbeiterinnen
Von der Notwendigkeit frauenspezifischer Schutzräume  
und den Kollateralschäden des Prostituiertenschutzgesetzes

Gudrun Greb & Svenja Korte-Langner

Zusammenfassung
Gendersensibilität wird häufig noch synonym mit „der Berücksichtigung“ von Frauen in 

der Suchthilfe gleichgesetzt. Inzwischen wird nicht nur von offizieller Seite die Frage laut for-
muliert, wozu es denn dann eigentlich noch frauenspezifische Hilfe bräuchte, wenn konse-
quent gendersensibel gearbeitet wird. Die spezifischen Bedarfe drogengebrauchender Frauen 
und die Auswirkungen von Gesetzesänderungen, die scheinbar nichts mit dem Thema Drogen 
zu tun haben, sind Gegenstand dieses Artikels. 

Einleitung

Der Anteil der Frauen, die laut Hamburger Basisdatendokumentation der ambulan-
ten Suchthilfe (vgl. Bado e.V., 2015) das Hamburger Suchthilfesystem nutzen, liegt 
ähnlich wie im bundesdeutschen Schnitt bei ca. 30 Prozent. Nach Jahren der einseiti-
gen Suchtforschung und -behandlung ist gendersensible Suchtarbeit als grundlegender 
Baustein heute Bestandteil in fast jeder Beschreibung der Suchthilfe (Bernard, 2013; 
Schrader, 2013).1 Dennoch wird auch heute noch Gendersensibilität häufig synonym 
mit „der Berücksichtigung“ von Frauen in der Suchthilfe gleichgesetzt. Und zuneh-
mend wird nicht nur von offizieller Seite die Frage laut formuliert, wozu es denn 
dann eigentlich noch frauenspezifische Hilfen bräuchte, wenn Gendersensibilität kon-
sequent umgesetzt wird. 

Die spezifischen Bedarfe drogengebrauchender Sexarbeiterinnen und die Aus-
wirkungen von Gesetzesänderungen, die scheinbar nichts mit dem Thema Drogen-
konsum und -abhängigkeit zu tun haben, sind Gegenstand dieses Artikels. Dabei ist 
festzustellen, dass der aktuelle Forschungsstand zum Thema Drogenprostitution als 
unzureichend zu bezeichnen ist, und Studien, die insbesondere die Lebenssituationen 
von drogengebrauchenden und der Prostitution nachgehenden Frauen fokussieren, 
rar und/oder veraltet sind. Deshalb fließen im folgenden Artikel auch ergänzend die 
praktischen Erfahrungen der Arbeit von „ragazza“ – einer niedrigschwelligen Kon-
takt- und Anlaufstelle mit Drogenkonsumraum für drogengebrauchende und der Pro-
stitution nachgehende Frauen – ein. 

1 Es wurde davon ausgegangen, das illegaler Drogengebrauch in erster Linie ein Männerphänomen ist. 
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Drogenkonsum und weibliche Sozialisation

Es ist sozialwissenschaftlich und gleichstellungspolitisch gleichermaßen unhinter-
fragt, dass die Konstruktion von Rollenverhalten und die Beziehungen der Geschlech-
ter untereinander nach wie vor die Lebenschancen der einzelnen Menschen maßgeb-
lich beeinflussen (vgl. gleichstellungspolitisches Rahmenprogramm Hamburg, 2013). 
Dass traditionelle Verhaltensanforderungen und Geschlechtsrollenvorgaben auch 
krankmachend sein können, ist ebenfalls bekannt (vgl. Stöver, 2010). 

Die Motivationen, Drogen oder sogenannte „Suchtstoffe“ zu konsumieren, sind 
vielfältig – der Konsum kann sehr unterschiedliche und subjektiv variierende Funkti-
onen erfüllen: Dabei kann Drogenkonsum zur Entspannung – also aus hedonistischen 
Motiven –, zur Leistungssteigerung wie auch als Selbstmedikation und Stressbewälti-
gung funktionalisiert werden. Auch der Umgang mit Drogen – das Konsumverhalten –  
variiert und kann von Gelegenheitskonsum und kontrolliertem Gebrauch bis hin zu 
einem hochfrequenten, körperlich wie psychisch schädigendem Verhalten reichen 
(vgl. Schneider, 2000). Geschlechtsspezifische Unterschiede spielen im Kontext des 
Drogengebrauchs und bei der Entwicklung von problematischen, riskanten Konsum-
mustern eine Rolle (vgl. Schrader, 2013; Bernard, 2013).

Weibliche Sozialisation ist nach wie vor geprägt durch Abhängigkeits- und Aus-
beutungsverhältnisse. Mädchen erleben häufiger und vor allem gewalttätigere se-
xuelle Übergriffe (vgl. Vogt, 2010) als Jungen und bleiben in der Rolle des Opfers 
verhaftet (werden seltener zu Tätern als Jungen). Gesellschaftliche Rollenerwartun-
gen (die „Versorgerin“, die „Verantwortlichere“, die „Mutter“) stellen häufig eine 
Überforderung für Frauen da. Fehlen kompetente Bewältigungsstrategien und ist die 
Auswahl an alternativen Lebensentwürfen begrenzt, bieten Drogen eine Möglichkeit 
zur Stressbewältigung und Selbstmedikation (vgl. Vogt, 2008). Der gesellschaftliche 
Umgang mit konsumierenden Frauen unterscheidet sich zudem sehr vom Umgang 
mit konsumierenden Männern. Konsumierenden Frauen werden dabei deutlich mehr 
negative Reaktionen und Ablehnung entgegengebracht als Männern, wird doch der 
Drogenkonsum eher einem Männlichkeitsstereotyp zugeschrieben. Gesellschaftliche 
Abwertung und moralische Verurteilung verstärken dabei das negative Selbstwertge-
fühl der Frauen. Eine gendersensible Arbeit, die geschlechtsspezifische Erfahrungen 
und damit auch die Bedürfnisse von Frauen aufnimmt und das Wissen um unter-
schiedliche Chancen, Realitäten und Ressourcen gezielt in Hilfsangebote integriert, 
ist deshalb unerlässlich. Frauenspezifische und frauengerechte Suchtarbeit sind eine 
wesentliche Voraussetzung für eine bedarfsgerechte und vor allem eine wirkungsvolle 
Suchtarbeit. 

Lebensrealitäten drogengebrauchender und der Prostitution  
nachgehender Frauen 

Die biographischen Hintergründe von drogengebrauchenden und der Prostitution 
nachgehenden Frauen sind so vielfältig wie ihre Lebens- und Problemlagen. Die Le-
bensbedingungen dieser Frauen sind als Armutsproblematik zu beschreiben: Es beste-
hen häufig Wohnungs- und Obdachlosigkeit und finanzielle Ressourcen, ein legales 
Einkommen sowie Krankenversicherungsschutz sind selten vorhanden. Mit diesen 
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Problematiken eng verbunden ist eine gesundheitlich destabile Verfassung, die aus 
den prekären Lebensverhältnissen, der Wohnungslosigkeit und dem Leben in der Ille-
galität resultiert. Die Lebensumstände in der illegalen Drogenszene und der Konsum 
illegalisierter Substanzen führen tendenziell und mit den Jahren verstärkt zu einer ex-
tremen Verelendung der Frauen. Der Drogenkonsum unter hohem Verfolgungsdruck 
und unter hygienisch problematischen Bedingungen, ein beschränkter und verhinder-
ter Zugang zu Konsumräumen, ein hoher Grad der Verunreinigung der konsumierten 
Stoffe durch die Bedingungen des Schwarzmarktes – derlei Faktoren problematisieren 
die Lebenssituationen von Drogengebraucher_innen um ein Vielfaches, wären jedoch 
auflösbar.

Neben diesen oben genannten Aspekten, die die Lebenswelten weiblicher wie 
männlicher Drogengebraucher_innen bestimmen, gibt es Problematiken, von denen 
Frauen wesentlich häufiger betroffen sind.

Das Leben einer Frau, deren Lebensmittelpunkt die Drogenszene ist, wird ent-
scheidend durch ihre Form der Geldbeschaffung beeinflusst. Generell kann von einer 
genderspezifischen Finanzierung des Konsums illegaler Drogen gesprochen werden 
(vgl. Schrader, 2013), denn die meisten Wege der szenetypischen Kriminalität bleiben 
Frauen in der Regel unzugänglich. Bestehende Machtverhältnisse zwischen Frauen 
und Männern werden auch innerhalb der Drogenszene reproduziert und vielfach noch 
verschärft. Dabei ist nicht nur die zahlenmäßige Dominanz ausschlaggebend, sondern 
auch ihre Stellung in der Szenehierarchie, innerhalb derer Frauen (in der Regel) unter-
geordnet sind. 

So betätigen sich beispielsweise prozentual weniger Frauen als Männer als Dealer_
innen2 und auch die schwerere Beschaffungskriminalität wie Einbrüche oder Raub 
werden mehr von Männern verübt. Frauen finanzieren sich mehr über Diebstahl, Be-
trug und Ladendiebstahl. Ihre Haupteinnahmequelle, und damit die zweitwichtigste 
Finanzierungsquelle unter Konsument_innen, aber ist die Prostitution.

Der Ort der Anbahnung der sexuellen Dienstleistung ist meist der Straßenstrich 
und damit – im Vergleich zu anderen Sparten des Sexgewerbes – ein riskanter Arbeits-
platz. Häufig befindet sich der Straßenstrich, auf dem drogengebrauchende Sexar-
beiterinnen in der Regel arbeiten, in räumlicher Nähe zur offenen Drogenszene. Das 
Einkommen auf dem Straßenstrich fällt vergleichsweise gering aus. 

Rechtliche Relevanz im Kontext der Beschaffungsprostitution gewinnt neben dem 
Betäubungsmittelgesetz (BtMG) und sogenannten Maßnahmen zur Szenebekämp-
fung durch Polizeirecht (vgl. Lange, 2010) die Sperrbezirksverordnung, nach der auf 
kommunaler bzw. Länder-Ebene die Straßenprostitution in bestimmten Straßenzügen 
als Ordnungswidrigkeit verboten und mit einem Bußgeld und bei Zuwiderhandeln 
mit einer Geldstrafe bestraft wird. Der Drogenstrich ist fast überall in Deutschland 
Sperrgebiet, d.h. zu jeder Tages- und Nachtzeit ist hier das Anbieten sexueller Dienst-
leistung auf der Straße verboten und Verstöße werden mit hohen Bußgeldern geahn-
det.

2 Zwar gibt es seit der Ausweitung des Crackkonsums in Hamburg mehr Frauen die Drogen verkau-
fen, diese sind jedoch in der Hierarchie weit unten angesiedelt. Frauen sind wesentlich häufiger als 
„Kurierinnen“ anzutreffen, denn als Dealerinnen. Abgesehen von den ungleichen Machtverhältnissen 
zwischen Männern und Frauen haben vermutlich auch hier traditionelle Rollenbilder Einfluss darauf, 
dass Frauen als Händlerinnen von Männern weniger akzeptiert werden.
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Durch den Konsum von Drogen verstoßen die Frauen also gegen das Betäubungs-
mittelgesetz (BtMG), durch die Form der Geldbeschaffung, die Drogenprostitution, 
verstoßen sie gegen die Sperrbezirksverordnung. Sie befinden sich somit in einem per-
manenten Kreislauf von kriminalisiertem Verhalten. 

Drogenkonsumierende und der Prostitution nachgehende Frauen sind darüber hi-
naus in erheblichen Maße von Gewalt betroffen. Unterschiedliche Studien belegen, 
dass Frauen, die der Sexarbeit nachgehen, und insbesondere Frauen, die zudem ille-
galisierte Drogen konsumieren, häufig bereits in der Kindheit körperliche und/oder 
sexuelle Misshandlungen erlebt haben (vgl. Zurhold, 2005; Brückner/Oppenheimer, 
2006).

Darüber hinaus sind Frauen, die der Straßenprostitution nachgehen, einem er-
höhten Risiko ausgesetzt, Opfer von Gewaltstraftaten zu werden. Die Rahmenbedin-
gungen auf dem Straßenstrich bieten kaum Schutz vor körperlichen oder sexuellen 
Übergriffen. In einer Studie von Zurhold (2005) hat über die Hälfte aller drogen-
gebrauchenden Sexarbeiterinnen mindestens eine Vergewaltigung durch einen Freier 
erlebt und rund 75 Prozent waren in ihrer Sexarbeit wiederholt Bedrohungen, kör-
perlichen Übergriffen und Misshandlungen ausgesetzt oder waren beraubt worden3. 

Aber auch die o.g. strafrechtlichen und ordnungspolitischen Rahmenbedingun-
gen wie BtMG, Polizeirecht und Sperrbezirksverordnung sowie der damit verbunde-
ne hohe Verfolgungsdruck können als Form struktureller Gewalt angesehen werden 
(vgl. Korte-Langner/Lange, 2012). Die Problemlagen der Drogenkonsument_innen 
steigen mit der Intensität der Repression und staatlichen Verfolgung und insbesondere 
für die Lebenssituation von Frauen in Drogenszenen lassen sich hohe psychische und 
physische Belastungen beobachten: der Druck in der offenen Drogenszene wird durch 
die strafrechtliche Verfolgung extrem gesteigert und der Drogengebrauch wie auch 
die Prostitution werden ins Dunkelfeld verdrängt. Daraus resultieren gravierende ge-
sundheitliche, soziale und psychische Folgeproblematiken für die Betroffenen – die 
Steigerung des Risikos, Opfer von gewalttätigen Übergriffen durch Freier zu werden, 
ist eine gravierende Folgewirkung dieser Repression. 

Veränderungen durch das Prostituiertenschutzgesetz

Ende 2016 wurde das sog. Prostitutiertenschutzgesetz4 verabschiedet, obwohl sich 
alle Expertinnen gegen dieses Gesetz ausgesprochen haben5. Das Gesetz soll zum 
01.07.2017 bundesweit umgesetzt werden. Der Titel dieses Gesetzes ist irreführend. 
So ist das formulierte Ziel, gerade Sexarbeiterinnen in prekären Situationen schützen 
zu wollen, in der Realität konterkariert. Statt wie ursprünglich formuliert, nämlich 
die Rechte von Prostituierten zu stärken, sie vor Gewalt, Zwang, Ausbeutung und 
vor gesellschaftlicher Stigmatisierung zu schützen, werden gerade diese Gruppen, zu 
3 Aktuelle repräsentative Erhebungen fehlen in diesem Kontext leider – das hohe Maß an Gewalterfah-

rungen spiegelt sich aber auch in der Praxis der Einrichtung ragazza e.V. wieder. 
4 www.prostituiertenschutzgesetz.info/wp-content/uploads/prostituiertenschutzgesetz-2017.pdf
5 Neben Amnesty haben der Deutsche Juristinnenbund, der Koordinierungskreis gegen Frauenhandel 

(KOK), die DAH, die deutsche STI-Gesellschaft, Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, das 
Bündnis der Fachberatungsstellen Prostitution (BUFAS), die BAG Beschaffungsprostitution, der Be-
rufsverband sexuelle und erotische Dienstleistungen (BESD) und unzählige andere Expertinnen und 
Fachverbände mehr vor der Einführung und Umsetzung dieses Gesetzes gewarnt.



132

Gudrun Greb & Svenja Korte-Langner

denen vor allem auch die Frauen, die in der Drogenprostitution arbeiten, gehören, 
weiter marginalisiert. 

Kernpunkte dieses Gesetzes sind eine verpflichtende Gesundheitsberatung für jede 
Person, die sexuelle Dienstleistungen anbietet. Ohne diese Gesundheitsberatung kann 
die verpflichtende Anmeldung nicht erfolgen. Diese Anmeldung muss durch das stän-
dige Mitführen eines sogenannten „Hurenausweises“ und der Bescheinigung über die 
erfolgte (Zwangs-)Gesundheitsberatung jederzeit bei einer Kontrolle belegbar sein. 
Diese Regelungen treffen alle in der Sexarbeit tätigen (auch sog. Gelegenheitsprostitu-
ierte). Nicht nur, dass in den einzelnen Ländern und Kommunen inzwischen festgelegt 
ist, dass für dieses Zwangsprocedere auch noch eine Beratungsgebühr6 bezahlt wer-
den muss, sondern alle Formalien müssen zudem in einem regelmäßigen Rhythmus7 

wiederholt werden. Da in der Sexarbeit unter 21-Jährige als minderjährig (!) und da-
mit besonders schützenswert angesehen werden, verkürzt sich der Rhythmus der Mel-
depflicht entsprechend und vervielfacht damit natürlich die zu zahlenden Gebühren. 
Dass Zuwiderhandlungen selbstverständlich mit hohen Bußgeldern belegt werden, ist 
dabei eigentlich nicht einmal mehr erwähnenswert. Auch die gleichzeitig miteinge-
führte Kondompflicht kann nur noch mit Unverständnis kommentiert werden. 

Dass es generell eine große Gruppe von Personen gibt, die aufgrund ihrer persön-
lichen Verfassung und Lebensumstände schlicht nicht in der Lage sind, den Gang zur 
Behörde zu bewerkstelligen, ist nicht nur uns bekannt.8 Und dass die Menschen, die in 
prekären Lebenssituationen leben, damit weiter kriminalisiert und in der Folge noch 
vulnerabler werden, scheint als Kollateralschaden durchaus in Kauf genommen zu 
werden. Für die Frauen in der Beschaffungsprostitution, die schon heute in deutschen 
Gefängnissen überrepräsentiert sind9, bedeutet dies eine zusätzliche Verschärfung im 
Kontext der Kriminalisierung und ergo eine zusätzliche Bedrohung durch Inhaftie-
rung. Auf den Sinn und Unsinn von Zwangsberatungen und auf die mit der Einfüh-
rung des Gesetzes einhergehende immense Datenerfassung kann an dieser Stelle nicht 
weiter eingegangen werden, dies muss aber wegen der Brisanz unbedingt erwähnt 
werden. 

Der Countdown zur Umsetzung des Gesetzes läuft. Noch immer herrscht, zwei 
Monate vorher, in den meisten Kommunen absolute Unklarheit, wie das Gesetz um-
gesetzt werden soll. Sicher ist nur, trotz Kritik an fast jeder Stelle, es wird umge-
setzt. Vermutlich werden die Frauen in der Beschaffungsprostitution noch nicht an 
erster Stelle im Fokus des Registrierungsprozederes stehen. Aber diese Frauen wer-
den per se schon in ihrem Lebenskontext täglich polizeilichen Kontrollen unterzogen 
und mit dem Prostituiertenschutzgesetz wird ab dem 1. Juli ein weiteres repressives 
Kontrollinstrument geschaffen, das zu den bereits angewendeten ordnungspolitischen 
Maßnahmen hinzukommt.

6 In einzelnen Kommunen müssen die Frauen sowohl für die verpflichtende Gesundheitsberatung als 
auch für die Anmeldung bezahlen.

7 Dies muss noch nicht einmal in Bereichen, in denen Menschen mit Lebensmitteln arbeiten, zum Schutz 
Dritter vor Ansteckung mit bestimmten Infektionskrankheiten wiederholt werden. Die sog. „Frikadel-
lenscheine“ gelten „lebenslang“. 

8 http://grundundmenschenrechtsblog.de/das-prostituiertenschutzgesetz-reichweite-und-umsetzung/
9 Der Justizsenator Hamburgs äußerte sich dabei sinngemäß, dass ohne BtmG und Sperrbezirksverord-

nung die Hamburger Frauengefängnisse quasi geschlossen werden könnten.
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Schlussfolgerungen

Um adäquate Hilfen für die oben genannte Zielgruppe anzubieten, gilt es, die oben 
angesprochen geschlechtsspezifischen Bedarfe zu berücksichtigen. Dabei kommt nied-
rigschwelligen, akzeptanzorientierten Überlebenshilfen und Harm Reduction-Ange-
boten wie Drogenkonsumräumen eine besondere Bedeutung zu. Um aber spezifisch 
weibliche Themenkomplexe auch im Kontext pädagogischer Beratung aufgreifen zu 
können, sind frauenspezifische Schutzräume notwendig. Die Themen Gewalt, Pros-
titution, aber auch Schwangerschaft und Kinder, werden von der Zielgruppe erfah-
rungsgemäß in gemischtgeschlechtlichen Einrichtungen nur selten angesprochen. Zu 
stark wirken hier Stigmatisierungs- und Tabuisierungsprozesse. Für die oben ange-
sprochene Zielgruppe reicht es nicht aus, Gendersensibilität in gemischtgeschlechtli-
chen Angeboten umzusetzen; zu groß sind die geschlechtsspezifischen Unterschiede in 
den Lebenswelten und zu hierarchisch wirken Machtverhältnisse in die Lebenswelten 
der drogengebrauchenden, der Prostitution nachgehenden Frauen hinein. Das, was in 
anderen Lebenswelten an Geschlechtergerechtigkeit und -annäherung erreicht wurde 
und gelebt wird, greift für die Lebensrealität der betroffenen Frauen meist nicht. Die 
Schaffung von Schutzräumen für besonders vulnerable Gruppen ist auch in Zeiten 
von Gender Equality wichtiger denn je!

Des Weiteren ist es unabdingbar, die rechtlichen, ordnungspolitischen Rahmenbe-
dingungen, die die Lebenssituation von Drogengebraucher_innen massiv negativ be-
einflussen, aufzulösen. Eine Entkriminalisierung sowie eine Neuausrichtung der auf 
Strafe und Repression ausgerichteten Drogenpolitik sind genauso zu fordern, wie eine 
Abschaffung von Sperrgebietsverordnungen und Maßnahmen, die Sexarbeiterinnen 
weiter kriminalisieren. Dabei bedeutet das Prostituiertenschutzgesetz eine zusätzliche 
weitere rechtliche Verschärfung für die betroffene Personengruppe. Insbesondere für 
drogengebrauchende und der Prostitution nachgehende Frauen beschleunigt dieses 
Gesetz den Kreislauf aus Kriminalisierung, Illegalisierung und vor allem auch der Vul-
nerabilität. Noch mehr werden die Versuche, auf unbewachte und damit ungeschützte 
Plätze der Sexarbeit auszuweichen, um Kontrollen zu entgehen, zur lebensgefährli-
chen Falle für die Frauen. Derlei gesetzliche Regelungen erzielen nicht die postulierten 
Wirkungen und verhindern weder Drogenkonsum noch Prostitution, sondern führen 
zu gravierenden gesundheitlichen, sozialen und psychischen Folgeproblematiken. 
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3. Alternativer Drogen- und Suchtbericht 2016
Hrsg. von akzept e.V., Deutsche AIDS-Hilfe, JES e.V.

Immer mehr Drogentote, verschwendete Milliar-
den für die wirkungslose und sogar kontraprodukti-
ve Strafverfolgung von Cannabiskonsument_innen, 
anhaltend hoher Tabak- und Alkoholkonsum: drei 
Beispiele für die Folgen verfehlter Drogenpolitik. 
Wirksame Gegenmaßnahmen sind längst bekannt 
und erprobt, werden jedoch nicht umgesetzt. Die 
Bundesregierung und ihre Drogenbeauftragte leh-
nen selbst eine Überprüfung des Betäubungsmit-
telgesetzes ab. Die Herausgeber des Alternativen 
Drogen- und Suchtberichtes fragen deshalb: Wie 
kann Deutschland in Zukunft eine wissenschaftlich 
fundierte Drogenpolitik sicherstellen? 

Der Alternative Drogen- und Suchtbericht wird von 
den drei Bundesverbänden akzept e.V. (Bundesver-
band für akzeptierende Drogenarbeit und humane 
Drogenpolitik), Deutsche AIDS-Hilfe und JES (Jun-
kies, Exjunkies und Substituierte) e.V. herausgege-
ben. Ziel dieses Alternativen Drogen- und Sucht-
berichtes ist es, den offenkundigen Reformstau in 
der Drogenpolitik zu thematisieren und Vorschläge 
für eine Veränderung zu unterbreiten. Die Heraus-
geber erwarten von der Bundesregierung eine ver-
stärkte strategische Steuerung in Drogenfragen auf 
der Grundlage evidenzbasierten Wissens.
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Dirk Schäffer
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Probleme im ländlichen Raum – Meine  
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